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Bund 2015/18 

Vorbemerkungen 

Vorlage an den Nationalrat 

Der Rechnungshof erstattet dem Nationalrat gemäß Anikel 126d 

Absatz 1 Bundes-Verfa sungsgesetz seinen Tätigkeitsbericht 2015. 

Berichtsaufbau 

Der Bericht skizzien im Allgemeinen Teil die Tätigkeit des RH und erör­

ten ausgewählte Themen der öfTentlichen Finanzkontrolle: 

- Die Voranschlags- und Rechnungsabschlus verordnung 2015 

- Interne Kontrollsysteme (IKS) - Themenschwerpunkt des RH 2014 

- Rechnungshof prüfte Medientransparenz 

- Tätigkeiten des RH im Zusammenhang mit dem Paneiengesetz 

- Peer Reviews zur Unabhängigkeit - ein ADA/lf'ITOSAI Projekt unter 

der Federflihrung des RH 

- Agenda 2030 flir nachhaltige Entwicklung 

Der Besondere Teil enthält die Prüfungen 2015 im Überblick und das 
Nachfrageverfahren mit dem Stand der Umsetzung jener Empfeh­
lungen, die der RH im Jahr 2014 in Berichten an den ationalrat ver­

öfTentlicht hatte. 

Der Internationale Teil informien über die grenzüberschreitenden Akti­

vitäten des RH. 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personen- , Berufs- und 
Funktionsbezeichnungen darauf verzichtet, jeweils die weibliche und 
die männliche Form zu nennen. Neutrale oder männliche Bezeichnungen 

beziehen somit beide Geschlechter ein. 

Der vorliegende Bericht des Rechnungshofes ist nach der Vorlage über 
die Wcbsitc des Rechnungshofes _http://www.rechnungshof.gv.at- ver­

fiigbar. 
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Bund 

länder, Gemeinden, 

Gemeindeverbände 

Kammern 

Bund 2015/18 

ALLGEMEINER TEIL 

Tätigkeit des Rechnungshofes 

Gebarungsüberprüfungen 

Der RH ist als unabhängiges Organ der externen örfentlichen Finanz­

kontrolle eingerichtet. In dieser Funktion überprüft er, ob der Bund, 
die Länder und die Gemeinden ihre Millel sparsam, wirtschaftlich und 

zweckmäßig verwenden. Im Jahr 2015 veröffentlichte er insgesamt 
96 Prüfungsergebnisse und erreichte damit sein Wirkungsziel, _Erhö­

hung der Transparenz ftir Bürgerinnen und Bürger über die sparsame, 
wirtschaftliche und zweckmäßige Verwendung öffentlicher Minei". 

Im Jahr 2015 legte der RH dem Nationalrat 17 Berichle mit 71 Beiträ­

gen sowie den Täligkeitsbericht vor. Zusätzlich veröffentlichte er den 
Bundesrechnungsabschluss 2014 und den Einkommensbericht über 
die durchschnittlichen Einkommen sowie die zusätzlichen Leistungen 

ftir Pensionen bei Unternehmungen und Einrichtungen im Bereich 
der öffentlichen Wirtschaft des Bunde in den Jahren 2013 und 2014 
gemäß Art. 121 Abs. 4 B- VG. 

Im Besonderen Teil dieses Jahrestätigkeit berichts sind die wichtigsten 
Aussagen au diesen Berichten zusammengefasst. 

Im Jahr 2015 veröffentlichte der RH in den Ländern insgesamt 84 
Berichte mit 122 Beiträgen sowie den Tätigkeitsbericht: insgesamt 
acht Berichte mit acht Beiträgen legte er den Gemeinderäten und Ver­
bandsversammlungen vor. 

Bei Kammerprüfungen be chränkt sich der Prüfungsmaßstab des RH 
auf die .ziffernmäßige Richtigkeit" , die .Übereinstimmung mit den 

bestehenden Vorschriften" sowie die "Sparsamkeit" und "Wirtschaft­
lichkeit". Eine Prüfung der .Zweckmäßigkeit" ist in der gesetzlichen 

Bestimmung bei Kammerprüfungen - anders als bei allen übrigen Prü­
fungen des RH - nicht vorgesehen. 
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Die Kammern haben nach den gesetzlichen Bestimmungen die Prü­
fungsergebnisse des RH selbst zu veröffentlichen. Nach Vorlage an 
das salzungsgebende Organ Iden Vertretungskörper) muss der Bericht 
des RH vollständig zugänglich sein. Deshalb stellt der RH die Kam­
merberichte - nach Mitteilung über die erfolgte Veröffentlichung - in 
Wahrnehmung seines verfassungsgemäßen Auftrags - auch aufseiner 
Website www.rechnungshof.gv.at bereit. Um eine umfassende Darstel­
lung der Tätigkeit des RH im Bereich der Kammerprüfungen sicher­
zustellen, informiert der RH auf seiner Website auch über den Inhalt 
der Stellungnahme der Kammer, die Darstellung der von der Kammer 
vorgenommenen Umsetzungsschritte der Empfehlungen aus dem Prü­
fungsergebn is sowie über eine inhaltliche Auseinandersetzung des RH 
mit den einzelnen Punkten der Stellungnahme. 

Im Jahr 2015 veröffentlichte der RH die Ergebnisse folgender Kam­
merprüfungen: 

- Ärztekammer fUr Salzburg - Kammerverwaltung und Wohlfahrts­
fonds, 

- Niederösterreichische landwirtschaftskammern sowie 

- Service- GmbH der Wirtschaftskammer Österreich. 

Durch seine besondere Stellung als föderatives Bund- länder­
Gemeinde- Organ kann der RH im Rahmen von Querschnittsprüfungen 
Vergleiche über alle Gebietskörperschaften hinweg ziehen. Damit ver­
gleicht er ausgewählte Aufgaben bzw. Bereiche bei den überprüften 
Stellen au f Bundes-, Landes- und Gemeindeebene oder zwischen unter­
schiedlichen Rechtsträgem. Die in den Berichten enthaltenen Best­
Pracrices und Benchmarks bringen den überprüften Stellen und den 
politischen Entscheidungsträgern Mehrwert. 

Im Jahr 2015 veröffentlichte der RH bei den zuständigen Vertretungs­
körpern 16 Querschnittsprüfungen, so etwa zu Konsolidierungsmaß­
nahmen der Länder, landeslehrerpensionen, Schulbehörden in Ober­
österreich und Tirol: LehrerpersonaJverwaltung, Haftungsobergrenzen 
im Bereich der Länder und Gemeinden oder Wirkungen rechtlicher und 
personalwirtSchaftlicher Maßnahmen auf das Pensionsantrittsalter in 
ausgewählten Ressorts. 

Bund 2015/18 
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Europäische Union 

Bund 2015/18 
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In Begleitung des Europäischen Rechnungshofes (ERH) bei dessen Prü­
fungen in Österreich kontrolliert der RH den Anteil an österreichischen 
und EU- Milleln, sofern diese über die Haushalte von Bund, Ländern 
und Gemeinden fließen. 

Der RH begleitete den ERH im Jahr 2015 bei folgender Prüfung: 

- Ordnungsmäßigkeits- und WinschaftlichkeilSprüfung der Zuverläs­
sigkeit des LPIS-GIS in der I. und 2. Säule der gemeinsamen Agrar­
politik (GAP) 

Bei mehreren ERH- Prüfungen bzw. den Vorarbeiten dazu beschränkte 
sich der RH auf seine Koordinations- und Unterstützungsfunktion. 

Bundesrechnungsabschluss 2014 

Der Bundesrechnungsabschluss (BRA) dient als Grundlage zur Aus­
übung der Kontrollrechte des Nationalrates. Er dokumentiert das Ergeb­
nis der Gebarung des Bundes, stellt also die Vermögens-, Ertrags- und 
Finanzlage des Bundes sowie der von ihm verwalteten Rechtsträger dar 
und gibt insbe ondere Auskunft über den Stand der Bunde chulden. 

Weiters enthält der BRA einen Überblick über die gesamtstaalliche 
finanzielle Lage, wobei hier allerdings noch erhebliche Einschrän­
kungen der Aussagekraft durch das Fehlen eines harmonisierten Rech­
nungs- und Veranschlagungswesens aller GebielSkörperschaften beste­
hen. Allerdings haben spätestens ab dem Finanzjahr 2020 alle Länder 
und Gemeinden die im Oktober 2015 verlautbarte Voranschlags- und 
Rechnungsabschlussverordnung 2015 [VRV 2015) anzuwenden. 

Der RH übermillelte dem Nationalrat am 23. April 2015 den " Bundesrech­
nungsabschluss tür das Jahr 2014 (Voranschlagsvergleichsrechnungen 
Stand 31. März 2015) ". Er enthält die Voranschlagsvergleichsrech­
nungen des Bundes in der Gliederung des Bundesflnanzge elzes 2014 
(BFG 2014) für den Ergebnis- und Finanzierungshaushalt sowie eine 
gesamtwirtschaftliche Darstellung der Haushaltsführung des Bundes 
unter Einbeziehung der übrigen GebietSkörperschaften. 

Am 30. September 2015 legte der RH den endgültigen " Bundesrech­
nungsabschluss tür das Jahr 2014" vor. Dieser enthält zusätzlich die 
konsolidierten Abschlus rechnungen des Bundes (Vermögen - , Ergeb­
nis- und Finanzierungsrechnung), die Abschlüsse der vom Bund ver-

7 

III-224 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 11 von 100

www.parlament.gv.at



R -
H 

Bundesrechnungsabschluss 2014 

8 

walteten Rechtsträger und ausfuhrlichere Analysen zu den Voran­
sc hJ agsvergleichsrech nu nge n. 

Der RH entwickelte den BRA dieses Jahr weiter und bezog dabei die 
Anregungen der Abgeordneten mit ein. Zu diesem Zweck tagte vor den 
beiden Vorlagen im April und im September 2015 jeweils eine Fokus­
gruppe bestehend aus den Budgetsprechern der Parlamentsparteien, 
RH-Präsident JosefMoser sowie Vertretern der zuständigen Sektion 5 
bzw. der Abteilung 5A2 des RH, die den neu strukturierten BRA 2014 
präsentierten. 

Der BRA 2014 gliedert sich in die Kurzfassung, drei Textteile (Bund, 
Untergliederungen, Ergebnisse der Überprüfung der Abschlussrech­
nungen gemäß § 9 RHG) sowie einen gedruckten Zahlenteil, der die 
wichtigsten Tabellen beinhaltet. Zusätzlich dazu erfolgt eine Veröf­
fentlichung der Zahlenteile des Bundes (vollständig) sowie der einzel­
nen Untergliederungen auf der Homepage des RH. Im Sinne einer ver­
besserten Lesbarkeit und Transparenz des BRA enthält er zu Beginn 
einen Wegweiser zur Orientierung. Ein durchgehendes Verweissystem 
leitet durch das umfangreiche Zahlenwerk. Aufgrund der integrierten, 
grafischen Darstellung der drei konsolidierten Abschlussrechnungen 
sind das Vermögen und die Schulden des Bundes deutlich erkennbar. 
Weiters werden die Unterschiede zwischen Ergebnis- und Finanzie­
rungsrechnung aufgezeigt. 

Mit dem Beschluss des Budgetbeg.leitge etzes im Jahr 2015 wurden 
insgesamt 17 Gesetze, wie u.a. das Rechnungshofgesctz (RHGI, novel­
liert. Damit ist der BRA künftig einmal im Jahr und bereits am 30. Juni 
und nicht wie bisher bis zum 30. April und 30. September vorzulegen. 

Bund 2015/18 
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Konsolidierte Abschlussrechnungen 

Integrierte Darstellung der drei konsolidierten Abschlussrechnungen I 
VerMogenStKhnung _5 ..... 

se..4 11.12.ZOn St.-411.12.2014 ......... 11.12.2014 .. 

_1dIt ........ U .12.2011 ....... kw. .. _ .... 
in ~ho. EUR I .. '" 

A.' v.n.ipII 90.112.29 '7.415.19 · 2.161,10 1 - , 11 ).1 100.0 

• langfru.tlgtl Veunogen 73.667,24 12.070,75 - 1.596.'9 - 2,2 42.' 
' .1 ImNleneUe Vtfm6gfftSwefte 451.95 4SS.tO + 1,16 .0.1 0.' 
A.l1 Sac:tw!nt.gen )9.'64.11 19.297.54 - 11t.27 - 0.' 45.0 

A.lU WertfWIptere und loOnstige KlptUbnUgtn 2.400,00 300,00 - 2.100,00 - 17,5 0.) 

A.lV 8ttflugungen 24.544.15 25.436.15 .192.00 tl.6 29,1 

' .V langfrIStige forMrungen 6.lOl, ]4 6.SSI ." - 220. ]7 - 3,2 7,' 

B Kurzfristiges Vermogen 16.515.04 15.3"." - 1.110,61 - 7, 1 17.6 

8.11 Kunfrbtige forderungen 11 .653.94 11.51'.44 - 15.4' - 0,6 13.2 

8.111 Vorrate 101,07 411,94 - 213,11 - 40.4 0,' 

8.1V liquide Mittel 4.160,0. 3.348.05 - 811 .99 - 19.5 ),1 

( "'ttowr I •• ft ( ' .. !t , I .) - 140.590.61 - 141.126.19 - 1.1)6.1& ·5.5 

LI H~bewertung~uc.kl.gen (Umbewertungskonto) 953.82 2.281.52 • 1.121,10 • 1]9,2 

LII fremdw.nrungsumrKhnungsrud:~l!:n - 2, 22 - 1.)) .0.89 - '0.1 

(.IV 
liIhrüches Neuoergebn,s (,nkL "PtnoML d.s 

- 1.2ll,19 - 9.as5,)) - 1.822,14 .25, 2 
fur Drttte leIstet:) 

LV Sildo .UI der jihrl. Eroffnungsbil.nz - 1]4.326,22 - 141 .5'6.10 - 1.220,48 .. 5. ' 

L VI BundesfiMnlierung 22.96 - 4.96 - 21.92 - 121,6 

(.VII Sonstlgts NtttO'leiMOgtn - 5.16 0.01 ·5.11 - 100, 2 

D.' Fr ..... t .... 210.112,90 235.141,91 .. 4.969,09 .2,2 100,0 

0 l.n9fristfge FremdmIttel. IU.OSO,66 198.769,61 .. 10.718.95 -+ 5.7 84.3 

0.1 l.ngfm tlge fln.nuchulden. netto 169.904.11 111.604.49 .. 7.699.68 .4.5 15.3 

0.11 llng'n stige Yerblndlichkelten 14.665.90 16.21 5,21 • 1.549.18 -+ 10.6 6,9 

0.111 llngfristlge lIucbteUungen 3.419.95 4.949.14 ·1.469.89 .. 42. 2 2.1 

Kunfnntgf: frelnd.I Uet 42.722.24 36.972,31 - 5.149,16 - n.5 15.1 

E.l Ku,tfnstlge fißlnzlerungen. netto 24.0l1.48 18.601,12 - 5.430. 36 - 22,6 7,9 

EJI Kurzfrist ige Yerbmdhchbiten 11.994.60 17.317.75 - 676.85 - l.I 7, ) 

LIII Kunfrist ige Ruckstellungen 690,16 1.041.50 • 351, 34 • SI,' 0.' 

Quetlen : HIS. eIgene Berechnung 

Das negative Nettovermögen Jag im Jahr 2014 bei - 148,327 Mrd. EU R 
und verschlechterte ich um - 7,736 Mrd. EUR im Vergleich zum 
Jahr 2013 (- 140,591 Mrd. EUR). Das ohnehin schon per Ende 2013 

massiv negative Nettovermögen des Bundes verschlechterte sich damit 
weiler um 5,5 'lb. 

Bund 2015/1B 9 
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Bundesrechnungsabschluss 2014 

Verteilung des Vennogens auf Positionen in Mrd. EUR 

Akt; 

.r--

10 

RLidcstellungen 

Wl!rt~pll!rl! und V ..:l 
sonstige l::aprt:.~nlagen f../ 

Sacha en 

Vertrindtichkeiten 
0,3 

39,3 Immolterielle Vtrmogenswerte 

0,5 
Belelti u"geft 

Forderungen 

18,2 
Vorrate 

0,4 
liquide Mittel 

FinaßuchuldlHl und Fi~l,~ungen 

196,2 Nettovermögen 

- 148,3 
Quellen: HIS. eigene Berechnung 

Die wesentliche Einflussgröße auf das Nettovermögen ist das jähr­
liche Nettoergebnis aus der Ergebnisrechnung in Höhe von 

- 9,055 Mrd. EUR, also die Differenz zwischen Aufwendungen und 
Erträgen des Bundes. Es war um 1,822 Mrd. EUR schlechter und damit 

um + 25,2 'lb höher als jenes für 20\3 (- 7,233 Mrd. EUR). 

Der Nettofinanzierungssaldo der konsolidierten Finanzierungsrech­

nung 2014, also die Differenz zwischen Aus- und Einzahlungen des 

Bundes, fiel mit - 3,189 Mrd. EUR um + 5,866 Mrd. EUR günstiger 
aus als das Nettoergebnis der konsolidierten Ergebnisrechnung. Der 

Nettoftnanzierungssaldo war um 1,200 Mrd. EUR besser, um - 27,3 'lb 

niedriger als jener für 2013 (- 4,389 Mrd. EUR). 

Bund 2015/18 
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Bundesrechnungsabschluss 2014 

Voranschlagsver­

gleichsrechnungen 

Wirtschaftliche 
Rahmenbedingungen 
bzw, Entwicklung 

der öffentlichen 
Finanzen laut 
ESVG 2010 und 

" Maastricht-Notifi­
kation" 

Bund 2015/1B 

Das Nettoergebnis für den Ergebnishaushalt 2014, also die Diffe­

renz zwischen Aufwendungen und Emägen im Ergebnishaushall des 
Bundes, belrug - 9,050 Mrd, EUR,I Es war um l,814 Mrd. EUR schlech­

ler und damit um + 25,1 'lb höher als jenes rur 2013 (- 7,237 Mrd. EUR) 
und um 893,71 Mio. EUR schlechler und damil um + 11,0 'lb höher al 

im Voranschlag (- 8,156 Mrd. EUR) angenommen. Die war insbeson­

dere auf höhere Aufwendungen aufgrund Abschreibungen von Beleili­

gungen und Rückslellungsdolierungen sowie auf Mehraufwendungen 
rur Leislungen aus dem Arbeilslosenversicherungsgesetz zurückzu­

fUhren. 

Der Nettofinanzierungssaldo für den Finanzierungshaushalt 2014, 
also die Differenz zwischen Auszahlungen und Einzahlungen der All­

gemeinen Gebarung im Finanzierungshaushalt des Bundes, belrug 
- 3,189 Mrd. EUR. Er war um 1,014 Mrd. EUR bes er und damil um 
- 24,1 'lb niedriger als jener fUr 2013 (- 4,203 Mrd. EUR) bzw. um 

380,25 Mio. EUR besser und damit um - 10,7 'lb niedriger als im Vor­

anschlag (- 3,569 Mrd. EUR) angenommen. 

Das Nenoergebnis rur den Ergebnishaushall iSl im Vergleich zum 
Nenoflllanzierungssaldo fUr den Finanzierungshaushah somil um 
- 5,861 Mrd. EUR schlechler. Die Differenz dieser beiden Saldogrößen 
resullierte insbesondere aus nichl- ergebniswirksamen Einzahlungen 

(wie beispielsweise Panizipalionskapilal (- 2, 100 Mrd. EUR) und Reser­
vefonds rur Familienbeihilfen (- 380,41 Mio. EUR)) sowie aus nichl­

flllanzierungswirksamen Aufwendungen (wie beispielsweise Dotierung 

von Rückslellungen (- 1,985 Mrd. EUR) sowie Abschreibung von Belei­
ligungen (- 1,248 Mrd. EUR), Forderungen (- 648,09 Mio. EUR), Sach­
anlagen (- 424,28 Mio. EUR) und Vorrälen (- 197,45 Mio. EUR)). 

Das reale BIP-Wachstum belrug im Jahr 2014 + 0,4 'lb (2013: + 0,3 'lb); 

das nominelle BIP-Wachstum + 2,0 'lb (2013: + 1,8 'lb). Das nominelle 
BIP 2014 lag bei 329,296 Mrd. EUR (2013: 322,878 Mrd. EUR). 

Die gesamtstaatliche Abgabenquote laut ESVG 2010 belief sich im 
Finanzjahr 2014 auf 43,1 'lb des BIP und stieg von 2013 (42,6 'lb) um 

0,5 Prozentpunkle, weil das Sleueraufkommen bzw. die Sozialbeilräge 
im Jahr 2014 slärker gesliegen waren als das BIP. Damil markierte die 
Abgabenquole mil 43 , 1 'lb im Jahr 2014 den höchslen Wert seil 2001 
(43,9 'lb des BIP). 

I Au fgrund der konwlidiencn Dar5ltllung der Abschlussrechnungen weisen diese mil 

- 9.0S5 Mrd. EUR ein von den Voranschlagsvergleichsrechnungen (- 9.0SO Mrd. EURI 
abweichendes Neltoergebnas aus. 
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Bundesrechnungsabschluss 2014 

Mittelfristige 
Entwicklungen im 
Bundeshaushalt 

Finanzierung des 
Bundeshaushalts 
und Bundes­
haftungen 

12 

Das gesamtstaatliche Maastrichtdefizit lag laut Budget- NotifIkation 
vom September 2015 bei - 2,7 'lb des BfP. Dies war auf ein DefIzit 
des Bundessektors (- 2,6 'lb des BIP) zurückzuflihren, während Län­
der, Gemeinden und Sozialversicherungsträger in Summe einen Über­
schuss aufwiesen. 

Das gesamtstaatliche strukturelle Defizit für 2014, also das um Ein­
maimaßnahmen und konjunkturelle Effekte bereinigte Maaslricht - Defl­
zit, belrug laut Berechnungen des BMF - 0,3 'lb des BLP (.Fortschrei­
bung des österreichischen Stabilitätsprogramms 2014-2019"). Es war 
damit um 0,7 Prozentpunkte geringer als in der "Übersicht über die 
österreichische Haushaltsplanung 2015" prognostiziert. Die Europä­
ische Kommission und der Fiskalrat kommen in ihren Frühjahrsprogno­
sen im Mai 2015 mit - 0,4 'lb bzw. - 0,6 'lb des BIP zu einer ungüns­
tigeren Einschätzung für das Jahr 2014. 

Der Primärsaldo, also der um die Veränderung der Rücklagen und Zin­
sen bereinigte Saldo der Allgemeinen Gebarung, war im Jahr 2014 mit 
+ 3,514 Mrd. EUR (+ 1,1 % des BIP) erneut positiv. Er verbesserte sich 
gegenüber 2013 (+ 2,008 Mrd. EUR) um 1,506 Mrd. EUR. Im Allge­
meinen ist ein positiver Primärsaldo (Primärüberschuss) nötig, um die 
langfristige Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen zu unterstützen. 

Der öffentliche Schuldenstand lag mit 84,2 % des BIP deutlich über 
dem Referenzwert des Stabilitäts- und Wachstumspaktes der EU von 

60 % des BIP. 

Die im Rahmen der mittelfristigen Haushaltsplanung gesetzlich fest­
gelegten Auszahlungsobergrenzen sollen von 2014 bis 20 19 auf ins­
ge am 80,388 Mrd. EUR um durchschnittlich + 1,5 % pro Jahr wach­
sen. In den Jahren 2010 bis 2014 stiegen die Auszahlungen jährlich 
um durchschnittlich + 2,6 %. Die jährliche durchschnittliche Verän­
derung der Auszahlungsobergrenzen bis 2019 soll daher um 1,1 Pro­
zentpunkte niedriger sein aJsjene der tatsächlichen Auszahlungen im 
Zeitraum 2010 bis 2014. Zur Einhaltung der geplanten Auszahlungs­
obergrenzen bis 2019 bedarf es der Umsetzung quantifizierter struk­
tureller Steuerungs- und Korrekturmaßnahmen. 

Die bereinigten Finanzschulden des Bundes stiegen im Jahr 2014 
auf 196,212 Mrd. EUR (2013: 193,942 Mrd. EUR) oder 59,6 % des 
BIP (2013: 60, I %). Im Jahr 2014 wurden 28,027 Mrd. EUR (2013: 
27,171 Mrd. EUR) an Schulden neu aufgenommen, wobei der Finan­
zierungsbedarf mit 23,367 Mrd. EUR (2013: 23,672 Mrd. EUR) in 

Bund 2015/18 

III-224 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original)16 von 100

www.parlament.gv.at



R 
H d 
Bundesrechnungsabschluss 2014 

Überprüfung 
der Abschluss­

rechnungen des 
Bundes 

Bund 2015/18 

heimischer Währung (83,4 %) und mit 4,660 Mrd. EUR (2013: 
3,499 Mrd. EUR) in Fremdwährung (16,6 %) bedeckt wurde. Um 

kein Wechselk.ursrisik.o einzugehen, wurden alle FremdwährungsfI­
nanzierungen mit Devisentermingeschäften abgesichert. Als Haupt­

fmanzierungsquelle dienten auch im Jahr 2014 Bundesanleihen in 
heimischer Währung. 

Die Bundeshaftungen gingen um 6,3 % auf 104,286 Mrd. EUR (2013: 
111,296 Mrd. EUR) zulÜck.. 

Im Zusammenhang mit der Verfassung des BRA hat der RH gemäß 
§ 9 Abs. I RHG die ihm Unmillelbar vorzulegenden Abschlussrech­

nungen zu plÜfen und vorgeFundene Mängel beheben zu lassen. Bei 
seiner ÜberplÜfung legt der RH die PlÜfungsstandards ISSAI bzw. ISA 
zugrunde. Die ÜberplÜfung der Abschlussrechnungen erfolgte dem­

nach nach dem risikooriemierten PlÜfungsansatz mit einem besonde­

ren Schwerpunkt der Beurteilung des internen Kontrollsystems wesent­
licher Verrechnungsprozesse. 

Der RH flihrte eine Funktionsprüfung zum Prozess Abgabeneinhebung 
durch. Ziel der ÜberplÜfung war die Beurteilung des Internen Kon­
trollsystems (IKS) betreffend der bei der Erhebung von öffentlichen 

Abgaben durch die Finanz- und Zollämter festgelegten Vorgangswei­
sen (Abläufe) und der als Vorsy tem zur Haushaltsverrechnung einge­

elZlen rr - Anwendungen. Ferner überplÜfte der RH, ob die vorgese-
henen Maßnahmen des IKS sowie die defmierten Abläufe im Verfahren 
wirkungsvoll implementiert waren (Walk-Through-Tests). 

Weiters flihrte der RH eine Ordnungsmäßigkeits- und Belegprüfung 

der Haushaltsverrechnung des Bundes durch, deren Ziel die Beurtei ­
lung der Ordnungsmäßigkeit und ziffernmäßigen Richtigkeit der Ver­

rechnungsaufschreibungen und Belege für die Finanzierungs-, Ergeb­
nis- und Vermögensrechnung für das Jahr 2014 war. 

13 

III-224 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 17 von 100

www.parlament.gv.at



Allgemeines 

14 

Mitwirkung bei der Begründung von Finanzschulden 

R 
H 

Mit der Gegenzeichnung aller Urkunden über Finanzschulden des 

Bundes bestätigt der Präsident des RH die Gesetzmäßigkeit der Schul­
daufnahme und die ordnungsgemäße Eintragung in das Hauptbuch 

der Staatsschuld. 

Finanzschulden sind alle Geldverbindlichkeiten des Bundes, die zu 
dem Zweck eingegangen werden, dem Bund die Verfügungsrnacht 

über Geld zu verschaffen. Von Finanzschulden zu unterscheiden sind 
die sogenannten Kassenstärker, die als Liquiditätshilfe aufgenommen 
werden und innerhalb desselben Finanzjahres getilgt werden müssen. 

Im Jahr 2015 wirkte der RH bis Mine November bei folgenden Finanz­

schuldaufnahmen mit: 

Finanzschuldaufnahmen des Bundes unter Mitwirkung des RH 

Finanzschulden des Bundes 

davon Gegenzeichnungen 

aufgenommene Finanzschulden 

aufgenommene Kassenstärker 

1 Stand Mitte November 2015 
2 Stand Mitte November 2014 

2015 1 

50 

49 

Anzahl 

59 

57 

Volumen in Mrd. EUR 

21,67 

38,65 

26,32 

16,63 

Finanzielle Auswirkungen rechtsetzender Maßnahmen 

Seit I. Jänner 2013 ist die in § 17 des Bundeshaushaltsgesetzes 2013 

(BHG 2013) getroffene Regelung über die Wirkungsorientierte Folgen­
abschätzung bei Regelungsvorhaben und sonstigen Vorhaben bei der 
Darstellung der f,"anziellen Auswirkungen rechtsetzender Maßnah­

men anzuwenden. 

Gemäß § 17 BHG 2013 haben alle mit der Vorbereitung der Erlassung 

von Rechtsvorsc.hriften des Bundes (Gesetze, Verordnungen, über- oder 

zwischenstaatliche Vereinbarungen, Vereinbarungen gemäß Art. 15a 
B-VG), der Vorbereitung sonstiger rechtsetzender Maßnahmen grund­
sätzlicher An gemäß § 16 Abs. 2 oder von Vorhaben gemäß § 58 
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Abs. 2 betrauten Organe eine wirkungsorientiene Folgenabschätzung 

der wesentlichen Auswirkungen und - da gemäß § 17 Abs. 2 BHG 2013 
die finanziellen Auswirkungen jedenfalls wesentlich sind - eine Dar­
stellung der finanziellen Auswirkungen anzuschließen. 

Gemäß § 17 Abs. 4 BHG 2013 sind die finanziellen Auswirkungen auf 

den Vermögens- , Finanzierungs- und Ergebnishaushalt des Bundes im 
laufenden und mindestens in den nächsten vier Finanzjahren zu bezif­

fern. Zudem müssen (neben den Regelungen zum Konsultationsmecha­
nismus) auch die finanziellen Auswirkungen rur Länder, Gemeinden 

und rur Sozialversicherungsträger sowie die langfristigen Auswir­

kungen auf den Bundeshaushalt dargestellt werden. 

Der RH beuneilt die Darstellung der finanziellen Auswirkungen ins­

besondere anhand der Einhaltung der Vorgaben der Verordnung der 
Bundesministerin für Finanzen über die Abschätzung der finanzi­

ellen Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte im Rahmen der 
wirkungsorientienen Folgenabschätzung bei Regelungsvorhaben und 

sonstigen Vorhaben - WFA-FinAV (BGBI. 11 490/2012). Nach der 
2015 mit BGBI. 11 Nr. 69/2015 erfolgten Novellierung dieser Verord­

nung können die finanziellen Auswirkungen - sofern diese unsaldien 
nicht mehr als I Mio. EHR an Aufwendungen, Minderaufwendungen, 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten von Investitionen, Erträgen 
oder Minderenrägen verursachen - vereinfacht dargestellt werden. 

Auch bei dieser vereinfachten Darstellung sind jedoch die Vorgaben 
des § 3 Abs. 2 WFA-FinAV insbesondere hinsichtlich der Plausibili­

tät und der nachvollziehbaren Darstellung der angegebenen Annah­
men und Kostenkalkulationen einzuhalten. 

Sofern die mithilfe eines einheitlichen IT -Tools erstellten Erläuterungen 

ausführen, dass in den weiteren Wirkungsdimensionen gemäß § 17 
Abs. I BHG 2013 keine wesentlichen Auswirkungen auftreten, ist davon 
auszugehen, dass nach den Angaben des Ressons aufgrund der vorge­

schlagenen Maßnahmen mit keinen finanziellen Auswirkungen i.S.d. 
§ 17 BHG 2013 zu rechnen ist. 

Allgemein ist darauf hinzuweisen, dass gemäß § 9 Abs. 3 der Verord­

nung des Bundeskanzlers über Grundsätze der wirkungsorientienen 
Folgenabschätzung bei Regelungsvorhaben und sonstigen Vorhaben 
(WFA-Grundsatz-Verordnung - WFA- GV), BGBI. 11 Nr. 489/2012 
i.d.g.F., den begutachtenden Stellen im Regelfall eine Begutachtungs­

frist von mindestens sechs Wochen zur Verfügung stehen soll. Diese 
Sechs- Wochen- Frist wurde im Jahr 2015 bei 37 versendeten Entwür­
fen teils erheblich - mit einer Begutachtungsfrist von weniger als 

10 Arbeitstagen - unterschritten. Dies betraf beispielsweise Enrwürfe 
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aus dem Wirkungsbereich des BKA (Novellen des Beamtendienstrechts) 

des BMF (Entwürfe des Steuerreformgesetzes 2015/16, des .Banken­
pakets· und die Novelle des Endbesteuerungsgesetzes), und des BMBF 

(Änderungen des Schulorganisations- und - unterrichtsgesetzes, der 
Landeslehrercontrolling- Verordnung, des BIFIE- Gesetzes und weiterer 

Verordnungen im Schulbercich). 

Gemäß der EntscWießung des Nationalrates vom 19. März 1981 wurden 
dem RH im Jahr 20152 bislang insgesamt 202 Gesetzes- und Verord­

nungsentwürfe der Bundesverwaltung zur Stellungnahme zugeleitet. 
Das Parlament ersuchte den RH um Stellungnahme zu zwei Initiativ­
anträgen. Ebenso überrninelten zwei Kammern dem RH insgesamt vier 

Verordnungsentwürfe mit dem Ersuchen um Begutachtung. 

Der RH beurteilte die ihm vorgelegten Gesetzes- und Verordnungsent­
würfe aus der Sicht der Rechnungs- und Gebarungskontrolle insbe­

sondere hinsichtlich 

- der nachvollziehbaren Darstellung der Ergebnisse der Wirkungsori­
entierten Folgenabschätzung hinsichtlich der finanziellen Auswir­
kungen der neuen rechtsetzenden Maßnahmen auf die öffentlichen 
Haushalte gemäß § 17 BHG 2013 , 

- der Umsetzung seiner Empfehlungen, die auf den Ergebnissen sei­

ner Prüfungstätigkeit beruhen, 

- jener Empfehlungen des RH, die im Rahmen der vorgeschlagenen 

Novelle nicht berücksichtigt wurden, sowie 

- der Auswirkungen der geplanten Maßnahmen auf seine Prüfungs­

tätigkeit. 

Die dem RH im Jahr 2015 aus dem Bundesbereich zugegangenen (und 

bis 30. November 2015 begutachteten) Entwürfe neuer rechtsetzender 
Maßnahmen lassen nachstehende Beurteilung des Erfüllungsgrades 

der Kalkulationspflicht durch die einzelnen Ressorts zu: 

1 Bis zum Slichlag 30. November 20 15 
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• ausreichend plausible Angaben • ausreichend plausible Angaben 

unzureichende Angaben unzureichende Angaben 

• keine Angaben • keine Angaben 
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Erfiillungsgrad der Kalkulationspflicht (in %) 

r Anuhl 
auneichend 

unz.ureiche nde keine 
Entwürfe 

plausible 
Angaben Anglben 

Angaben 

BKA ~---t- 6 16.67 83.33 0.00 

6 66.67 33.33 0.00 

12 58.33 41.61 0.00 
BMASK ~ 1 

0 

I BMBF 

--+--
G 5 0.00 100.00 0.00 

V IB 50.00 SO.OO 0.00 

G I 0.00 100.00 0.00 I BMEI A + 

E~=l= 
0 

12 8 00 58.33 

t 
16,67 

BMF 
5 40.00 60.00 0.00 

BMfl 
G 0 

~ 
• V 0 

-

G 6 SO.OO 33.33 16,67 
BMG 

V 22 71.27 9.09 13.64 

G 4 100.00 0.00 0.00 
BMI 

V 3 100.00 0.00 0.00 

I BMl 
G 9 44.44 44.44 11.11 

1 
V 0 

G 7 42.86 57.14 0.00 
BMlFUW ... ~ 

V 15 73.33 26.67 

~::J BMlVS 
G t ~~.~ I V 0.00 

BMVIT ~ G + 5 60.00 40.00 0.00 < 
V 16 81.25 18.75 0.00 

r~ 
~ 

j + 16 56.25 43.75 0.00 
BMWFW 

32 78.13 15.63 6.25 

G - Gesetze V - Verordnungen 

Zu den bis 30. November 2015 übermilleIten und begutachteten 
202 Gesetzes- und Verordnungsenrwürfen des Bundes ist festzuhalten, 
dass der Verpflichtung zur Abschätzung und Darstellung der fInanzi­
ellen Auswirkungen auf den Vermögens-, Finanzierungs- und Ergeb­
nishaushalt des Bundes - bzw. gemäß § 17 Abs. 4 Z 2 BHG 2013 auch 
auf jenen der Länder, der Gemeinden sowie der Sozialversicherungsträ­
ger - in rd. 61 'lb der Fälle in ausreichendem Umfang erfolgte. Damit 
hat sich der Anteil der Entwürfe mit ausreichend plausiblen Anga­
ben gege nüber dem Vorjahr (mit 65 'lb der Fälle) leicht verschlechtert, 
liegt aber noch über den Werten der Jahre 20 10 bis 2013 (2013: 50 'lb; 

2012: 56 'lb; 2011: 59 'lb). 
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Dieser Verpflichtung zur Abschätzung und Darstellung der fmanzi­
ellen Auswirkungen wurde beispielsweise bei folgenden Entwürfen 
nicht ausreichend entsprochen: 

Entwurf des Steuerrcformgesetzes 2015/2016 

Der RH kritisierte, dass die fmanziellen Auswirkungen von mehreren 
im Entwurf vorgeschlagenen Maßnahmen in den Erläuterungen weder 
angesprochen noch beziffert wurden, und in anderen Fällen die fman ­
ziellen Auswirkungen zweier oder mehrerer Maßnahmen in aggregier­
ten Beträgen zusammengefasst wurden. Darüber hinaus waren For­
mulierungen in den Erläuterungen wie etwa _Die Schätzungen zu r 
Verlustverrechnullgsbremse (. . .) basierell auf( .. .) Experrenschärzullgell­
äußerst vage und die entsprechenden bezifferten Angaben daher nicht 
plausibel nachvollziehbar. 

Auch der zeitgleich zur Begutachtung versendete Entwurf eines Bun­
desverfas ungsgesetzes über die Änderung des Endbesteuerungsge­
setzes, der eine verfassungsgesetzliche Absicherung der Besteuerung 
der Einkünfte aus realisierten Wertstcigerungen von Kapitalvermögen 
und Derivaten mit maximal 27,5 'lb vorsah, enthielt keinerlei Angaben 
über die fmanziellen Auswirkungen der vorgeschlagenen Maßnahmen. 

Entwurf eines Gemeinnützigkeitsgesetzes 2015 

Der RH hielt zur Darstellung der fmanziellen Auswirkungen kritisch 
fest, dass der mit dem Entwurf verbundene Einnahmenau fall (etwa 
aus der steuerlichen Absetzbarkeit der Vermögensausstattung durch 
den Stifter), zwar mit rd. 50 Mio. EUR beziffert wurde, weitere Aus­
gangsgrundlagen und Annahmen in den Erläuterungen jedoch nicht 
dargestellt wurden. Ebenso wurden auch die mit den vorgeschlagenen 
Maßnahmen beabsichtigten _posirivclI volkswirrsclwjllicilell Effekte­
weder konkretisiert noch der Höhe nach beziffert, und mögliche Mehr­
aufwendungen flir die Finanzverwaltung ebenfalls nicht dargestellt. 
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Ausgewählte Begutachtungen im Jahr 2015 

Änderung der 
Vereinbarung gemäß 

Artikel15a B-VG über 

die frühe sprachliche 
Förderung in 
institutionellen 

Kinderbetreuungs­
einrichtungen 

20 

Der RH hatte sich bei diversen Gebarungsüberprüfungen (z.B. .Finan· 
zierung der Landeslehrer·, Reihe Bund 2012/4; .FlüchtJingsbetreuung 

der Länder Salzburg, Steiermark und Wien", u.a. Reihe Bund 2013/3; 

.Schüler mit Migrationshintergrund, Antwonen des Schulsystems", Reihe 
Bund 2013/6; .Kinderbetreuung fürO- bis 6-Jährige·, Reihe Bund 2013/11; 

..Altenbetreuung in Kärnten und Tirol", Reihe Bund 2014/7; .Bedarfsori­
endene MindeslSicherung·, u.a. Reihe Bund 2014/9) mit Aspekten von 
Vereinbarungen gemäß An. ISa B- VG (Artikel 15a-Vereinbarungen) 

beschärtigt und Vor- und Nachteile solcher Vereinbarungen festgestellL 

Positiv waren aus der Sicht des RH etwa gewesen 

- die leichtere Koordinierung bei QuerschnitlSmaterien und bei inter­

nationalen Verpflichtungen sowie 

- die Schaffung eines Rahmens für Vereinheitlichungen von landes­
gesetzlichen Regelungen. 

Negativ hatte der RH unter anderem gesehen 

- die Aufweichung des Grundsatzes in § 2 F-VG, wonach jene Gebiets­
körperschart den Aufwand zu tragen hat, der s ich aus der Besor­

gung ihrer Aufgaben ergibt, 

- die Schwächung einer konsistenten Steuerung Mfentlicher Finanzen 
und einer transparenten, erFizien en Abwicklung staatlicher Aufga­

ben durch die zeitlich und inhaltlich von den Finanzausgleichsver· 
handlungen getrennten Verhandlungen zu den Art. 15a- Vereinba ­
rungen, 

- das Unterlaufen des Grundsatzes der einheitlichen Aufgaben-, Aus­

gaben- und Finanzierungsverantwortung, 

- die Ausweitung der bestehenden Kompetenzzersplitterung mit einer 

hohen Anzahl von vertikalen und horizontalen Transferströmen zwi­
schen den Gebietskörperschaften in vielen Bereichen der Verwaltung 
(z.B. in den Bereichen .Gesundheit", .Krankenan talten", .Sozial­

hilfe· und .Lehrerfmanzierung·), 

- die Erhöhung der Anzahl der Finanzierungsströme mit der Konse­

quenz, da die notwendige flllanzielle Gesamtsicht erschwert ist 

und dadurch eine na chhaltige Finanzierbarkeit relevanter Bereiche 

nicht Sichergestellt wird, und 
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- die Verschiebung der finanziellen Belastung der Gebietskörperschaf­
ten großteils zu Lasten des Bundes. 

Wie bereits in seinen Stellungnahmen zum Entwurf einer _ Vereinba­
rung gemäß Artikel 15a B- VG über den Ausbau des institutionellen 
IUnderbetreuungsangebots- vom 29. August 2011 sowie zur .Regie­
rungsvorlage zu einer Vereinbarung gemäß Artikel 15a B- VG über eine 
Änderung der Vereinbarung gemäß Artikel 15a B- VG über den Aus­
bau des institutionellen Kinderbetreuungsangebots· vom 4. Juli 2014 
stellte der RH auch beim vorliegenden Entwurf im Bereich der insti­
tutionellen Kinderbetreuung ein tendenzielles Auseinanderfallen von 
Aufgaben-, Ausgaben- und Finanzierungsverantwortung fest, zumal 
der Bund die institutionelle Kinderbelreuung - eine Angelegenheit, 
die sowohl in Gesetzgebung als auch in Vollziehung in die Kompetenz 
der Bundesländer fallt - mitfInanzierte, wobei der in den Ausbauver­
einbarungen 2008 und 2011 vorgesehene KofInanzierungsanteii der 
Bundesländer sukze sive abnahm. Der RH empfahl, die Aufgaben-, 
Ausgaben- und Finanzierungsverantwortung in einer Hand zu verei­
nigen, weil dies nicht nur verwaltungsökonomischer ist, sondern auch 
zu einer sparsameren Gebarung fUhrt. 

Um eine konsistente finanzielle Gesamtschau der von den österrei­
chischen Gebietskörperschaften verwalteten öffentlichen Mittel und 
eine durchgängige Sicherung von Ergebnisdefmierung und - verant­
wortung für alle relevanten finanziellen Transfers zwischen Gebiets­
körperschaften sicherzustellen sowie die Anzahl und Komplexität der 
Transferströme zwischen den Gebietskörperschaften zu reduzieren, sah 
der RH den Handlungsbedarf, 

- die bestehenden Artikel 15a-Vereinbarungen im Hinblick auf Kom­
petenzverschiebungen und Mischfmanzierungen generell zu hinter­
fragen, 

- die Finanzierungsströme aufgrund der Artikel 15a- Vereinbarungen 
in die Finanzausgleichsverhandlungen miteinzubeziehen. 

- die während einer laufenden Finanzausgleichsperiode abge chlos­
senen, neuen Anikel 15a-Vereinbarungenjedenfalls mit den Finanz­
ausgleichsverantwortlichen abzustimmen, um eine konsistente finan ­
zielle Gesamtschau sicherzustellen, und 
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- bei den Verhandlungen jedenfalls unter anderem vorzusehen: 

- eine konsequente Verknüpfung der verfassungsmäßigen Zustän­
digkeiten mit der Verantwortung für deren Finanzierung, 

- die Festlegung von einheitlichen Wirkungszielen, Maßnahmen 
und Indikatoren zu deren Messung, 

- klare Zuordnungen der Ergebnisverantwortung zu den jeweils 
involvierten Gebietskörperschaften, 

- eine klare Deftnition der vereinbarten Quantität und Qualität der 
zu erbringenden Leistungen anhand von messbaren Leistungs­
zielen, 

- die Festiegung klarer Begriffsbestimmungen und einheitlicher 
Beurteilungskri terien, 

- eine verbindliche Verknüpfung der Finanzierung und des ver­
einbarten Verwendungszwecks. 

- die Kontrolle der vereinbarten Mittelverwendung und 

- Sanktionen flir den Fall der Nichterreichung der Ziele. 

Der RH wies aus Anlass dieser Begutachtung auf die erforderliche 
Umsetzung seiner Empfehlungen in den Berichten .Gemeinsame Prü­
fung aller lohnabhängigen Abgaben (GPLAt, Reihe Bund 2012/6, und 
_Gemeinsame Prüfung aller lohnabhängigen Abgaben (GPLA); Fol­
low- up- Überprüfung" , Reihe Bund 2015/3, hin, 

- die Bemessungsgrundlagen der von der GPLA betroffenen Abgaben 
und Beiträge zu harmonisieren, um ein erhebliches Einsparungspoten­
zial aufgrund der damit verbundenen Synergieeffekte zu erzielen, 

- auf eine Evaluierung, Reduzierung und Vereinfachung der Beitrags­
gruppen im Bereich der Sozialversicherung hinzuwirken sowie 

- angesichts der begrenzten Personalkapazitäten und der stetig stei­
genden Aufgaben der GPLA verstärkt Analysen und Evaluierungen 
durchzuführen, inwieweit die Vorgaben eine ausgewogene Prüfungs­
dichte im Spannungsfeld zwischen Generalprävention und Risiko­
orientierung gewährleisten, und nach Vorlage der Evaluierungser­
gebnisse die Vorgaben regelmäßig anzupassen. 
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Der Entwurf verfolgte unter anderem die Ziele der Verringerung des 
bisherigen Ausfalls beim Beitrag -. Steuer- und Zuschlagsaufkom­

men durch Sozialbetrug und des Zurückdrängens von Sozialbetrug 
durch Scheinfirmen. 

Im Hinblick darauf. dass - wie der RH in seinem Bericht "Prüfung von 
Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Sozialversicherung"; 
Reihe Bund 2015/8. festgestellt halte - mangelnde Abstimmung zwi­

schen verschiedenen Behörden und Einrichtungen dazu führen kann. 
dass nicht anspruchsberechtigte Personen Leistungen beziehen kön­

nen. bewenete der RH die geplante Verpflichtung der Behörden und 
Einrichtungen zur Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Sozialbetrugs­
bekämpfung grundsätzlich positiv. Er hielt jedoch kritisch fest. dass 

- sich weder aus dem Entwurf des SBBG noch aus den diesem zugrunde 

liegenden Erläuterungen ergab. ob und welche Vergütung bzw. Auf­
wandsenlSchädigung die Mitglieder des unter der Leitung des BMASK 

zur Verbesserung der Bekämpfung des Sozialbetrugs einzurichten­
den Beirats für die Ausübung dieser Funktion erhalten sollen. 

- unterschiedliche Begrimichkeiten und Voraussetzungen beim Daten­
austausch zwischen den Kooperationsstellen und Staatsanwaltschaf­

ten. der über eine beim BMF zu ftihrende Sozialbetrugsdatenbank zu 
erfolgen halte. und der in dieser Datenbank vorzunehmenden Daten­

verarbeirung einem einheitlichen und möglichst zweifelsfreien Voll ­
zug entgegenstehen. 

- nicht ausreichend erkennbar war. welche ftir eine Datenverarbei­
tung in Frage kommenden Datenanen die Dienstgeber und welche 

die Dienstnehmer betreffen. 

- unklar war. wer bzw. welche Stellen Schreibberechtigungen hin­
sichtlich eines Neueintrags in die Datenbank haben und wer Ände­

rungsrechte hat. 

- die Bestimmungen über die Löschung aus der Datenbank zu unprä­
zise waren. 

- die im SBBG verwendeten unterschiedlichen Grade des Verschul­
dens als Voraussetzung für das Vorliegen von Sozial betrug bei den 
beispielhaft aufgezählten schädlichen Verhaltensweisen anhand des 
vorgeschlagenen Textes des SBBG nicht objektivierbar und nicht 
nachvollziehbar waren. 

und regte jeweils entsprechende Klarstellungen an. 
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Schli~ßlich st~lIte der RH positiv fest, dass der Entwurf mit der geplanten 

Verpflichtung der Krankenversicherungsträger zur generellen Beobach­
tung der Dienstgeberlandschaft auf Hinweise zum Vorliegen von Schei­

nunternehmen seine Empfehlungen im Bericht .Register im Haupt­
verband der Österreichischen Sozialversicherungsträger" , Reihe Bund 

201418, umsetzte. Im erwähnten Bericht halte der RH zur frühzeitigen 

Erkennung von ScheinfIrmen empfohlen, die bereits bestehende Metho­
dik der Dberösterreichische Gebietskrankenkasse, mit deren Hilfe anhand 

aufTaliiger Muster bei festgelegten Merkmalen verdächtige Unterneh­
men analysien werden konnten, bundesweit zu übernehmen und auto­

matisationsunterstützt auszuwenen . 

Der Entwurf sah eine Änderung des Bankwesengesetzes (BWG), des 

EU- Amtshilfegesetzes und des Amtshilfe- Durchführungsgesetzes sowie 
die Erlassung eines Kontenregistergesetzes (KontRegGl. eines Kapital­

abfluss - Meldegesetzes und eines Gemeinsamer Meldestandard- Geset­
zes (GMSGI vor. 

Die vorgeschlagenen Änderungen des BWG zielten auf die Erleichte­

rung des Zugangs zu den durch das Bankgeheimnis geschützten Infor­
mationen ab, um bspw. Schwarzgeldumsätze oder andere Finanzdelikte 
leichter zu entdecken. Künftig sollte unter anderem im Ermittiungsver­
fahren nach der Bundesabgabenordnung (BAD) keine Verpflichtung zur 

Wahrung des Bankgeheimnisses bestehen, wobei dies bei der Veran­
lagung der Einkommen- , Körperschafts- und Umsatzsteuer nur dann 
gelten sollte, wenn die Abgabenbehörde Bedenken gegen die Richtig­

keit der AbgabenerkJärung hegt. 

Der RH erachtete in seiner Stellungnahme unter Hinweis darauf, dass 
die Abgabenbehörde nach der BAD in allen Ermittlungsverfahren nur 
dann Ermittiungen vorzunehmen hat, wenn sie Bedenken gegen die 

Richtigkeit der AbgabenerkJärung hat, die diesbezügliche Einschrän­
kung aufVeranlagungsverfahren zur Einkommen-, Körperschafts- und 

Umsatzsteuer als nicht nachvollziehbar. 

Die durch das KontRegG beabsichtigte Neuregelung sah zum Zweck, 

Schwarzgeldumsätze künftig leichter und zeitnah zu entdecken, die 
Verpflichtung des BMF vor, über sämtliche in Österreich gefühne 
Konten und Depots ein Register (Kontenregister) zu führen. Der RH 

bemerkte, dass 

- insbesondere im internationalen Kapitalverkehr Steuervermeidung, 

Geldwäsche und Schwarzgeldumsätze im großen Umfang über auf­

wändige Konstruktionen mit Beteiligungen von Banken und Institu-
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tionen I.Organismen flir gemeinsame Anlagen·) sowie .BriefKasten· 
fIrmen· vor allem in Ländern erfolgen, in denen auch unversteuertes 
Geld angelegt sein kann. Er wies darauf hin, dass 80 <lb aller in 
Österreich geflihrten Spareinlagen einen Einlagenstand von bis zu 
10.000 EUR aufwiesen. Er hielt weiters kritisch fest, dass die in den 
Materialien durch die geplante Maßnahme erwarteten Mehreinnah­
men und Aufwendungen mangels näherer Informationen nicht nach­
vollziehbar waren; 

- die im Entwurf des KontRegG vorgesehene Ermächtigung des Bun­
desministers für Finanzen, das Verfahren der Übermittlung und Aus­
kunftserteilung in einer Verordnung zu regeln, seiner Ansicht nach 
dem Verbot der formal gesetzlichen Delegation widersprach und zu 
weitgehend war; 

- nicht nachvollziehbar war, aus welchen Gründen die Erläuterungen 
eine Dokumentationspnicht der im Entwurf des KontRegG vorge­
sehenen Einsicht in das Kontenregister nur flir Abgabenbehörden 
ansprachen. Zur Vorbeugung eines Missbrauchs sollte seines Erach­
tens eine generelle Dokumelllationspflicht der ZugrifTe durch sämt­
liche Einrichtungen auf das Kontenregister vorgesehen werden. Er 
machte darauf aufmerksam, dass die geplante Regelung zu Miss­
verständnissen hinsichtlich der Einschaurechte des RH im Rahmen 
von Gebarungsüberprüfungen der seiner Kontrolle unterliegenden 
Rechtsträger führen könnte, wies allerdings darauf hin, dass er auf­
grund seiner verfassungsgesetzlich vorgesehenen Prüfungs- und 
Einschaurechte auch berechtigt ist, zum Zweck der Durchführung 
von Gebarungsüberprüfungen in das Kontenregister Einblick zu neh­
men. 

Zum Entwurf des GSMG hielt der RH kritisch fest, dass 

- die ihm genannten Belragsgrenzen sämtlich aufUS- Dollar lauteten; 

- er die vorgeschlagenen Ausnahmen von der Meldepnicht für .Orga­
nismen für gemeinsame Anlagen·, .AJtersvorsorgefonds· und 
.Trusts" vor dem Hintergrund der mit dem Entwurf des GMSG ver­
bundenen Ziele nicht nachvollziehbar dargelegt sah. Er bemängelte 
zudem, dass von der für Zentralbanken vorgesehenen Ausnahme 
von der Meldepnicht des GMSG auch Private betroffen sein kön­
nen. Die geplante, aus der Sicht des RH ebenfalls mit Blick auf das 
Verbot der forrnalgesetzlichen Delegation bedenkliche Verordnungs­
ermächtigung an den Bundesminister für Finanzen, weitere Rechts­
träger als nichl meldende Finanzinstitute festzulegen, erachtete der 
RH als geeignet, die mit dem vorgeschlagenen Gesamtpaket an Maß-
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nahmen beabsichtigten Ziele der _Sicherstellung der Gleichmäßig­

keit der Besteuerung- und der Erzielung von Mehreinnahmen sowie 

der Aufdeckung von Schwarzgeldumsätzen und anderen Finanzde­
likten zu unterlaufen; 

- die Ermächtigung an den Bundesminister Für Finanzen, im Einver­
nehmen mit dem Hauptausschuss des Nationalrats mit Verordnung 

festzulegen, welche Staaten als teilnehmende Staaten gemäß dem 
Regierungsübereinkommen vom 29. Oktober 2014 anzusehen sind, 

im Hinblick auf eine formalgesetzliche Delegation problematisch 

sein könnte. 

Die Ziele des Entwurfs waren unter anderem eine Entlastung der lohn­
und einkommensteuerpOichtigen Österreicher, eine strukturelle Überar­

beitung und Vereinfachung des österreichischen Steuerrec.hts, die ver­
stärkte Prävention und Bekämpfung von Steuerbetrugsszenarien sowie 

eine Konsolidierung und Absicheru.ng des Budgetpfads. 

Zum Ziel der Überarbeitung und Vereinfachung des österreichischen 
Steuerrechts wies der RH auf seine Berichte _Transparenz von Begünsti­

gungen im Einkommensteuerrecht", Reihe Bund 2013/3, und _Transpa­
renz von Begünstigungen im Körperschaftsteuerrecht mit dem Schwer­
punkt Gruppenbesteuerung", Reihe Bund 2013/6, hin, in denen er die 
Frage der Komplexität des Steuerrechts angesprochen und unter ande­
rem die Durchforstung sämtlicher Steuerbefreiungen mit dem Ziel eines 
einfacheren Steuerrechts empfohlen hatte; zudem hatte er angeregt, 

auf ein transparentes, einfaches und verständliches Steuerrecht hin­
zuwirken. Der RH kritisierte, dass der Entwurf weitere begünstigende 
Ausnahmeregelungen im Bereich des Einkommen- und Körperschaft­

steuerrechts schuf und zu einer weiteren Verkomplizierung des Steu­
errechts führte. Er wies neuerlich auf den weiterhin erforderlichen 

Umsetzungsbedarf seiner Empfehlungen hin. 

Das mit dem Entwurf verfolgte Ziel der Betrugsbekämpfung wertete 

der RH positiv. Zu den vorgeschlagenen Maßnahmen wies er jedoch 
unter anderem darauf hin, dass er die geplante personelle Verstär­

kung der Abgabenbetrugsbekämpfung mit Blick auf seine Festhal­
lungen im Bericht .Risikomanagement in der Finanzverwaltung", Reihe 
Bund 2014/14, zwar befürwortete, die mit dem Entwurf beabsichti­

gten Wirkungen im Bereich der verstärkten Abgabenbetrugsbekämp­
fung allerdings in dem in den Erläuterungen angegebenen Zeitraum 
wegen der erforderlichen Ausbildung und Spezialisierung der Bedien­

steten vermutlich nicht erzielt werden können. 
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Der RH setzte sich ausführlich mit den einzelnen Änderungen im Ein­
kommensteuerrecht, im Umsatzsteuerrecht, im Grunderwerbsteuerrecht, 
in der Bundesabgabenordnung, im Finanzstrafgesetz, im Finanzaus­
gleichsgesetz 2008, im FfE- ationalstiftungsgesetz und im ASVG aus­
einander. Er hielt unter anderem kritisch fest, da 

- im Einkommensteuerrecht eine Verkomplizierung durch drei verschie­
dene Abzugssteuersätze für Kapitaleinkünfte und die Immobilien­
ertragsteuer sowie durch die Schaffung 36 weiterer Übergangsbe­
stimmungen eintreten wird. Trotz Wegfalls einiger Steuerbefreiungen 
erfolgte die empfohlene Durchforstung sämtlicher Steuerbefreiungen 
mit dem Ziel eines einfacheren Steuerrechts nicht. Die Rechtssicher­
heit wird geschmälert, wenn bei den Abschreibungen bei Gebäuden 
auch in bestehende Verhältni se eingegriffen wird, und zu diversen 
begünstigenden Regelungen Klarstellungen erforderlich wären; 

- im Umsatzsteuerrecht nicht erläutert wird, weshalb ausgerech­
net die vorgesehenen Leistungen mit dem einzuführenden zwei­
ten errnäßigten Steuersatz von 13 a,o versteuert werden sollen; 

- im Grunderwerbsteuerrecht die steuerliche Behandlung von ver­
schiedenen Bevölkerungsgruppen (Steuerbegünstigung von Betrie­
ben gegenüber Privatpersonen, Steuerersparnis bei land- und forst­
winschaftlichen Grundstücken) nicht nachvollziehbar ist und in einer 
dem Verbot der forrnalgesetzlichen Delegation widersprechenden 
Weise keine näheren inhaltlichen Vorgaben für die vom Bundes­
minister für Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler zu 
erlassende Verordnung über die näheren Umstände für die Ermitt­
lung des Grundstückswerts getroffen werden; 

- die in der Bundesabgabenordnung vorgesehene Regi trierkassen­
pflicht ab I. Jänner 2016 gelten, die Festlegung der Einzelheiten für 
die erforderliche technische Sicherheitseinrichtung jedoch erst mit 
I. Jänner 2017 durch Verordnung erfolgen soll, wobei die unter­
schiedlichen Zeitpunkte für das Inkrafmeten insbesondere jene 
Betriebe trifft, die 20t6 eine elektronische Registrierkasse anschaf­
fen müssen , die erforderlichen Sicherheitsstandards jedoch noch 
nicht kennen; 

- im Finanzslrafrecht die Einplanung finanzieller Auswirkungen für 
den einzuführenden Rechtsschutzbeauflragten und für seine bei­
den Stellvenreter auf Basis der Dienstklasse IX im Hinblick auf die 
zu erbringenden Voraussetzungen und die Aufgaben überbewertet 
scheint; 
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- die Komplexität des Finanzausgleichsgesetzes 2008 weiter erhöht 
wird, indem für eine Aufteilung eines verhältnismäßig geringen 

Betrags eine Sonderlösung getroffen wird; 

- im FfE- Nationalstiftungsgesetz eine KlarsteIlung des Begriffs "Stif­
tung" erfolgen sollte, wobei er die künftig vorgesehene Finanzierung 

der Stiftung über den Bundeshaushalt vor dem Hintergrund seiner 

Ausführungen im Bericht "Nationalstiftung für Forschung, Techno" 
logie und Entwicklung", Reihe Bund 2014/15, positiv bewenete; 

- im ASVG bei der geplanten Erhöhung der Höchstbeitragsgrundlage 
in der Pensionsversicherung betriebswinschaftlich zu berücksichti­
gen wäre, dass ein wesentlich größerer Personenkreis Anwanschaf­

ten auf Pensionen, die später den Bundesbeitrag erhöhen werden, 
erwirbt, als kalkulien und durch die beabsichtigte Erhöhung der 

HöchstbeitTagsgrundlage in der Krankenversicherung die Äquivalenz 
zwischen Beiträgen und Leistungen fur Pensionisten in der Kran­

kenversicherung reduzien wird. 

Der RH kam zum Schluss, dass der Entwurf mit der Einrichtung eines 
automatischen Datenaustauschs zwischen der empfangenden Organi­
sation und der Finanzverwaltung, dem Entfall des Bildungsfreibetrags 
und der Bildungsprämie ab 2016, der nur mehr bis zum Jahr 2020 
befristeten AbseLZbarkeit der Topf-Sonderausgaben, der Anhebung des 

Kinderfreiberrags pro Elternteil und der Regisrrierkassenpflicht Emp­
fehlungen des RH in den Berichten "Transparenz von Begünstigungen 
im Einkommensteuerrecht", Reihe Bund 2013/3, und "Bekämpfung 
des Abgabenbetrugs mit dem Schwerpunkt Steuerfahndung", Reihe 

Bund 2011/9, berücksichtigte. 

Seine Empfehlungen aus den Berichten "Gemeinsame Prüfung aller 
lohnabhängigen Abgaben (GPLA)", Reihe Bund 2012/6, und "Gemein­
same Prüfung aller lohnabhängigen Abgaben (GPLA); Follow- up ­

Überprüfung", Reihe Bund 2015/3, insbesondere hinsichtlich der 
Harmonisierung von Sozialversicherung und Lohnsteuer, sah der RH 
jedoch nur teilweise berücksichtigt So blieb bspw. die Harrnonisie­

rung verschiedener Zulagen offen. 

Weiters bemerkte der RH kritisch, dass der Entwurf insgesamt 31 Empfeh­
lungen aus den Berichten "Transparenz von Begünstigungen im Einkom­
mensleuerrecht", Reihe Bund 2013/3, _Transparenz von Begünstigungen 
im Körperschaftsteuerrecht mit dem Schwerpunkt Gruppenbesteue­

rung", Reihe Bund 2013/6, _Neuaufnahmen, Vergabe und Löschung 
von Steuernummern und Urnsatzsteuer- Identiflkationsnurnmern", Reihe 

Bund 2014/1 , "Gemeinsame Prüfung aller lohnabhängigen Abgaben 
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(GPLA)", Reihe Bund 2012/6, "Risikomanagement in der Finanzverwal­

tung", Reihe Bund 2014/14, nicht berücksichtigte, wie etwa 

- Hinwirken auf eine umfassende, detailliene und verbindliche Defi­
nition des Begriffs der steuerlichen Begünstigungen, 

- Fest.legung von qualitativen und quantitativen Ziclvorgaben mit 
messbaren Indikatoren für die Steuerbegünstigungen, 

- Hinwirken darauf, dass Steuerbegünsligungen künftig nur mehr 

befristet gewähn werden, um regelmäßige Erfolg kontrollen zu 
gewährleisten und zu evaluieren, ob die Maßnahmen weiterhin 

zur Ziel erreichung notwendig sind, sowie Evaluierung bestehender 
Begünstigungen, 

- Berichterstattung über die erzielten Ergebnisse der Evaluierung, 
bspw. an den Nationalrat im Rahmen des FörderungsberichLS, 

- Hinwirken auf eine möglichst klare und eindeutig anwendbare For­

mulierung der GeseLZesbestimmungen, um aufwändige Verfahren 
mr die Bürger und die Finanzverwaltung zu vermeiden, 

- umfassende Evaluierung des österreichischen Systems der Gruppenbe­

steuerung im Hinblick auf das damit verbundene Abgabenrisiko und 
den hohen Verwalrungsaufwand und DurchlUhrung einer Kosten­
Nutzen-Analy e im Interesse der Steuerzahler, 

- Hinwirken darauf, dass für alle Unternehmer, die zur Abgabe einer 
Umsatzsteuervoranmeldung verpflichtet sind, ein einheitlicher 

Voranmeldungszeitraum von einem Monat gilt, um wirksame und 
zeitnahe Kontrollen der Finanzbehörden zu ernlöglichen, 

- Hinwirken auf eine Evaluierung, Reduzierung und Vereinfachung 
der Beitragsgruppen im Bereich der Sozialversicherung, 

- Hinwirken auf die Schaffung einer geseLZlichen Grundlage für die 

Ausgestaltung und Anwendung eines Risikomanagement-Systems 
in der Bundesverwaltung und verbindliches Vorsehen von dessen 
Anwendung. 

Im Begulachtungsverfahren zum Entwurf eines Bundesverfassungsge­
setzes, mit dem das EndbesteuerungsgeseLZ geänden wird, kritisiene der 

Rechnungshof, dass durch die beabsichtigte Ergänzung der Regelungen 
um Einkünfte aus realisicncn Wensteigerungen von Kapitalvermögen 

und aus Derivaten im EndbesteuerungsgeseLZ und der dabei vorgese-
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henen Versteuerung der so erzielten Einkünfte mit 25 'lb bzw. 27,S 'lb 

weitere gesetzliche Grundlagen für Steuerbegünstigungen in den Ver­
fassungsrang gehoben wurden und der einfachgesetzliche Gestaltungs­
spielraum des Steuergesetzgebers dadurch eingeschränkt wurde. Weitere 
begünstigende Ausnahmeregelungen im Bereich des Einkommensteu­
errechts werden daher geschaffen, ohne dass die vom RH empfohlene 
Durchforstung und Evaluierung der Wirkungen der schon bestehenden 
begünstigenden Bestimmungen vorgenommen wurde. 

Mit den beabsichtigten Neuregelungen sollte die AufrechterhaJtung 
der sozialversicherungsptlichtigen Beschäftigung älterer Arbeitneh­
mer erreicht werden. Für Personen, die bereits einen Anspruch auf 
Korridorpension haben, jedoch noch keine Nterspension beziehen, 
sollte nach dem Vorbild der Ntersteilzeit die Möglichkeit geschaffen 
werden, ihre Arbeitszeit mit Anspruch auf einen teilweisen Lohnaus­
gleich zu reduzieren. Arbeitgebern, die mit ihren Arbeitnehmern eine 
entsprechende Teilpensionsvereinbarung schließen, sollten die ihnen 
dadurch entstehenden Mehraufwendungen fü r den Lohnausgleich bis 
zur Höchstbeitragsgrundlage und für die höheren Sozialversicherungs­
beiträge zur Gänze abgegolten werden. Dabei sollten ab 62 Jahren das 
Arbeitsausmaß auf 50 'lb bei einem Lohnausgleich von 25 'lb reduzien 
und die Pensionsbeiträge auf tOD 'lb aufgestockt werden. 

Der RH hielt aus Anlass der Begutachtung unter Hinweis auf den 
Bericht_Einflihrung des Pensionskontos", Reihe Bund 20t 1/8, neuerlich 
fest, da s die Anhebung des tatsächlichen Antrittsalters der Pensionen 
auf das Regelpensionsalter ein erforderlicher Beitrag zur nachhaltigen 
Sicherung der Finanzierbarkeit der gesetzlichen Pensionsversicherung 
wäre. Er wies darauf hin, dass 

- die dem Entwurfzugrunde liegenden Erläuterungen nicht darlegten, 
ob allenfalls in bestimmten Berufsbereichen die vorgeschlagenen 
Regelungen - die für Arbeitnehmer zwischen 62 und 67 Jahren 
gelten sollen - vermehn zur Anwendung gelangen könnten, was 
aus der Sicht des RH schon im Hinblick auf die fInanziellen Aus­
wirkungen der branchenspezifischen Unterschiede im Pensionsan­
trinsalter erforderlich wäre; 

- die Erläuterungen nicht ausfühnen, ob und wie sich die geplanten 
Regelungen auf die derzeit bestehende Zunahme an Fällen der Kor­
ridorpension um jährlich bis zu rd. 1000 auswirken könnten; 
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- die Finanzierung der Teilpension nach dem Entwurf durch das AMS 
erfolgen und die Pensionsversicherung zur anteiligen Abgeltung der 
Aufwendungen des AMS Beiträge leisten sollte. Damit 

- fallen die mit dem Vorhaben verbundenen Auszahlungen und 
Ersparnisse in unterschiedlichen Untergliederungen an, weshalb 
schon aus diesen Gründen von einer teilweisen Umschichtung 
der erforderlichen Millel auszugehen ist, 

- wird das Ziel eines späteren Pensionsantrillsalters, zu dem die 
Einftihrung der Teilpension beitragen soll, durch entsprechende 
finanzielle Aufwendungen - AbgelLung des Mehraufwands für 
den Arbeitgeber durch Mittel des AMS - gleichsam _erkaufe Da 
die vorgeschlagenen Maßnahmen, die zu einer Anhebung des tat­
sächlichen PensionsantrittsalLers beitragen können, durch Mehr­
kosten in einem anderen Bereich flnanzien werden, kann nicht 
von einem Beitrag zum Ziel einer _nachhaltigen Sicherung der 
Finanzierbarkeit der gesetzlichen Pensionsversicherung- ausge­
gangen werden. 

- das Erfordernis der vorgeschlagene Regelung des 100 llbigen Pen­
sionsbeitrags nicht nachvollziehbar ist. 

- in den finanziellen Erläuterungen nicht berücksichtigt wurde, dass 
sich durch den längeren Verbleib im Erwerbsleben inklusive daraus 
resultierender längerer Versicherungszeit und höherer Pensionsbei­
träge eine (spätere) höhere Pension ergibt, 

- die in den Erläuterungen angenommenen Mehreinnahmen aus 
Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen nur dann voll zuträ ­
fen, wenn jeder in Arbeit Verbleibende einen zusätzlichen Arbeits­
platz bedeulet, was jedoch eine Annahme von 100 llb zusätzlichen 
Arbeitsplätzen stall lediglich einer Umveneilung zwischen älteren 
und jüngeren Mitarbeitern voraussetzen würde, 

- die Erläuterungen nicht nachvollziehbar darstellten, ob die geringere 
Besteuerung der 13. und 14 . Monatsbezüge bei den Berechnungen 
der angenommenen zusätzlichen Lohnsteuerabgaben berücksichtigt 
wurden, 

- die in diesem Sinn möglichen finanziellen Auswirkungen auf den 
Arbeitsmarkt in den Erläuterungen nicht angesprochen wurden und 

- die Erläuterungen mögliche Ko tenfolgen durch Personen, die der­
zeit die Altersteilzeit und künftig die Teilpension in Anspruch neh-
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men werden, nicht berücksichtigten , da bei Letzteren dem Dienst­

geber statt bisher lediglich 90 % künftig der volle Mehraufwand 
ersetzt wird. 

Der Entwurf verfolgte unter anderem die Ziele, das Bundesinstitut für 

Bildungsforschung, Innovation und Entwicklung des österreichischen 
Schulwesens (BIFIE) in die Lage zu versetzen, gesetzliche Aufgaben 

besser zu erfUllen, die Effektivität zu steigern und die Kosten zu sen­
ken. Er sah mit Wirksamkeit vom I. Jänner 2017 im Wesentlichen 

eine inhaltliche und organisatorische Neuausrichtung des BlFlE vor. 

Der RH hatte sich in seinem Bericht . Bundesinstitut fUr Bildungsfor­
schung, Innovation und Entwicklung des österreichischen Schulwe­
sens (BIFIE)", Reihe Bund 2012/11, unter anderem mit der Erfüllung 

der Kernaufgaben durch das BlflE, dessen Organe und Organisations­
struktur sowie dessen Finanzierung und Gebarung beschäftigt. 

Unter Hinweis auf den genannten Bericht hielt der RH positiv fest, 

dass der Entwurf 

- der Standort Salzburg als einzigen Sitz des BIFIE und gegebenen­
falls die Auflösung der Arbeitsstätten Graz und Klagenfurt durch den 

Aufsichtsrat vorsah, seiner Empfehlung, langfristig die Kernaufga­
ben des BIFIE an einem Hauptstandort zusammenzulegen (TZ 25.2, 
27.2), Rechnung trug, 

- mit der Rückübertragung der Entwicklung, Implementierung und 

Auswertung der neuen, standardisierten, kompetenzorientierten 
Reifeprüfung an das Bundesministerium seiner Empfehlung, in der 
im BIFIE- Gesetz geforderten Evaluierung der grundlegenden Frage 

nachzugehen, ob die an das BIFIE übertragenen Aufgaben aufgrund 

der besonderen bildungspolitischen Bedeutung nicht selbst durch das 
Bundesministerium erledigt werden können (TZ 3.2., 3.4), zumin­

dest teilweise Rechnung trug, 

- nach der Kritik des Rechnungshofs, dass die vereinbarten Bezüge 
der damaligen Direktoren des BIFIE deutlich über dem Bezug eines 
Sektionschefs lagen (TZ 32.2), das Entgelt der Direktorin oder des 

Direktors auf maximal den Bezug eines Vertragsbediensteten in der 
Bewertungsgruppe v 1/7 beschränkte und damit zumindest mit jenem 

eines Sektionschefs begrenzte, 
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- nach der Feststellung des Rechnungshofs, dass durch Weiterleitung 
der Empfehlungen des wissenschaftlichen Beirats (z.B. zur standar­

disienen Reifeprüfung, Evaluierungskonzept Neue Mittelschule) an 
das Bundesministerium die Kontrollfunktion des Bundesministeri­
ums um die Facette der wi enschafUichen Qualitätssicherung erwei­

tert würde (TZ 24.2), die Pflicht des wis enschaftliche Beirats vorsah, 
dem zuständigen Regierungsmitgliedjährlich einen Bericht über die 

Wahrung der Grundsätze der AufgabenerfLillung durch die Direkto­
rin oder den Direktor zu erstatten, 

- die Empfehlung des Rechnungshofs, die Basiszuwendungen deran 

festzulegen, dass sie eine bedarfsgerechte Finanzierung der Kernauf­
gaben des BIFIE abbilden rrz 36.2 und TZ 38.2), umsetzte, weil er die 
Basiszuwendungen als Maximalbeträge defmiene und die konkrete 

FesUegung der Höhe fLir die einzelnen Jahre durch das zuständige 
Regierungsmitglied im Zuge der Genehmigung der Dreijahrespläne 

insbesondere unter Berücksichtigung einer winschaftlichen, spar­
samen und zweckmäßigen Gebarung des BIFIE, allfalliger Bilanzge­

winne sowie vom BIFIE zu setzender organisarions- und strukrurver­
bessernder Maßnahmen der Efftzienzsteigerung zu erfolgen hatte. 

Der RH bemerkte jedoch vOr dem Hintergrund seines oben zitierten 
Berichts kritisch, dass 

- er empfohlen hatte, die BIFIE- Führungsstruktur so umzugestalten, 

dass einerseits jedenfalls das Vier- Augen-Prinzip gewahrt und 
andererseits eine fundiene kaufmännische Expertise installiert wird 
rrz 21.2, 21.4), weshalb er erneut auf die erforderliche Wahrung 

des Vier- Augen- Prinzips hinwies, die bspw. durch entsprechende 
Festlegungen in der Geschäftsordnung des BIFIE erfolgen könnte, 

und weiters kriti eh festhielt, dass auf die kaufmännische Expertise 
der Direktorin oder des Direktors zwar in den Erläuterungen Bezug 

genommen wurde, sie in den im Gesetz neu fomtulienen Mindestan­
forderungen allerdings nicht enthalten waren, weshalb er eine ent­
sprechende Ergänzung der Mindestanforderungen anregte, 

- die Kontrollfunktion des BMBF wesentlich eingeschränkt wurde, weil 
die Geschäftsordnung des BIFIE nach dem Entwurf nicht - wie es 
die gültige Fassung des BIFIE- Gesetzes vorsicht - vom Bundesmi­
nisterium, sondern vom Aufsichtsrat zu genehmigen ist, der sie in 

der Folge dem Bundesministerium lediglich zur Kenntnis zu brin­
gen hat, und regte daher an, die geplante Maßnahme nochmals zu 
überdenken, 
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- die Anzahl der in die ZentralsteUe des BMBF zu übernehmenden, für 

die Neue Reifeprüfung zuständigen Mitarbeiter des BIFIE als hoch zu 
bewerten war und sich die Frage stellte, ob alle 65 Mitarbeiter über­

nommen werden müssen, insbesondere vor dem Hintergrund von 
Erflzienzsteigerungen und entsprechendem Erfahrungswissen, weil 
die zentrale Reifeprüfung zum Zeitpunkt der Übernahme (I. Jän­

ner 2017) für die AHS drei Mal und für die BHS zwei Mal österrei­

chweit durchgeführt wurde, 

- die Anwendung des Stellenbesetzungsgesetzes, das für die Bestel­
lung von Mitgliedern des Leitungsorgans von Unternehmungen mit 
eigener Rechtspersönlichkeit, die der Kontrolle des RH unterliegen, 

zwingend seine Anwendung vorsieht, nach dem Entwurf für die 
Bestellung des Übergangsdirektoriums ausgeschlossen sein sollte, 

und regte an, davon Abstand zu nehmen. 

Schließlich erachtete der RH die Bestimmung des Entwurfs, wonach 
der Bund für die Jahre 2017 bis 2019 neben der Basiszuwendung wei­

tere Mittel in der Höhe von höchstens 800.000 EUR für zusätzliche 
unvorhergesehene Projekte gewähren kann, als entbehrlich, weil der 

Entwurf die Höhe der jährlichen Basiszuwendung von den Dreijahres­
plänen unter Berücksichtigung einer wirtschaftlichen, sparsamen und 
zweckmäßigen Gebarung des BIFlE, allfalliger Bilanzgewinne sowie 

vom BlFIE zu setzender organisations- und strukturverbessernder Maß­
nahmen der EffIzienzsteigerung abhängig machte. 

Die geplanten rechtsetzenden Maßnahmen sahen die Wohnbau- lnvesti­
tionsbank (WalS) als private Wohnbaubank vor, die ihre Geschäfte an 
Dienstleister vergeben darf. Der Bund sollte Hartungen in der Höhe von 
bis zu 500 Mio. EUR in Fonn von Ausfallsbürgschaften für die Aufnahme 

von Globaldarlehen durch die WBIB übernehmen können. 

Der RH hielt kritisch fest, dass sowohl hinsichtlich der Gebarung der 
Gemeinnützigen Bauvereinigungen als auch in Fällen der Übernahme 

von Ausfallshaftungen durch den Bund keine Prüfzuständigkeit des 
RH vorgesehen ist und Kontrolllücken bestehen. Er wies aufseine Vor­
schläge in seinem Positionspapier zur Verwaltungsrefonn 2011, Reihe 

Positionen 2011/1 , zur Stärkung der demokratischen Kontrolle und der 
externen öffentlichen Finanzkontrolle durch die Rechnungshöfe hin, 
wonach wieder gesetzlich normiert werden sollte, dass unter anderem 

eine Prüfungsmöglichkeit des RH auch bei jenen Rechtsträgern besteht, 
die öffentliches Vennögen zu verwalten haben oder für die die öffent­

liche Hand eine Ausfallsbürgschaft trägt. 
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Der RH legte anhand von konkreten Beispielen in zahlreichen Berich­
ten dar, dass eine Prüfung durch den RH bei Gemeinnützigen Bauver­
einigungen nicht nur fUr die demokratische Kontrolle, sondern insbe­
sondere auch fUr die Mieter einer Gemeinnützigen Bauvereinigung im 
Sinne der Erhöhung derTransparenz von Nutzen ist. Er wies daraurhin, 
dass die Verankerung einer Prüfzuständigkeit im Bereich der Gemein­
nützigen Bauvereinigungen zur Schließung bestehender Kontrolllücken 
beitragen könnte. 

Ferner verwies der RH nochmals aur seine Emprehlungen im Bericht 
.Gemeinnützigkeit im Steuerrecht·, Reihe Bund 2015/15, 

- Ge erze so klar und präzise wie möglich zu derlJlieren, um deren 
Vollzug (insbesondere betrerrend "Gemeinnützigkeit" und .Gemein­
wohl") zu erleichtern rrz 2, SE (I)), 

- fUr die Steuerbegünstigungen LZ.m. der Gemeinnützigkeit qualita­
tive und quantitative Zielvorgaben mit messbaren Indikatoren rest­
zulegen, die Zielerreichung, die Wirkungen und die Trerrsicherheit 
zu untersuchen und danach zu beuneilen, ob die Beibehaltung der 
Begünstigung noch erforderlich ist (TZ 5, SE (2)). 

Der RH hielt rest, dass der Entwurr seinen Emprehlungen, 

- konkrete Regelungen bezüglich des .Generationenvenrags" anzustre­
ben und die Bindung des Eigenkapitals stärker abzusichern (Bericht 
.Entgeltrichtlinienverordnung und winschartliche Situation der 
gemeinnützigen Bauvereinigungen", Reihe Bund 2009/7, TZ 23), 

- die Bauvereinigungen sollten die Berechnung der Eigenmitlelverzin­
sung gemäß § 14 WGG- SMR (Sekundärrnarktrendite aller Bundes· 
anleihen) des vorangegangenen Jahres minus ein Prozent - auch in 
Niedrigzinsphasen anwenden (Bericht "Anwendung der Entgeltrieh­
tlinienverordnung dureh gemeinnützige Bauvereinigungen" , bspw. 
Reihe Kärnten 2011/4, TZ 43), 

weitgehend Rechnung trug. 

Schließlich bemerkte der RH kritisch, dass der Entwurr keine klaren 
Regelungen über die Höhe der Bezüge - insbesondere der Bezüge von 
Vorstandsmitgliedern und GeschäftsfUhrern einer Gemeinnützigen Bau­
vereinigung - enthielt. 
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Bei der Begutachtung dieses Entwurfs bemängelte der RH allgemein 
hinsichtlich der Schaffung weiterer Steuerbegünstigungen, dass 

- der Entwurf im Widerspruch zu den Empfehlungen des RH in den 
Berichten "Transparenz von Begünstigungen im Einkommensteuer­
recht", Reihe Bund 2013/3, und "Transparenz von Begünstigungen 
im Körperschaftsteuerrecht mit dem Schwerpunkt Gruppenbesteu­
erung", Reihe Bund 2013/6, zahlreiche neue Steuerbegünstigungen 
vorsah bzw. bestehende Steuerbegünstigungen ausdehnte und dabei 
im Bereich bestimmter abgabenrechtlicher Regelungen die Komple­
xität des schon derzeit bestehenden Systems der Steuerbegünsti­
gungen weiter erhöhte, was insbesondere zur Erreichung des vom 
BMF gesetzten Wirkungsziels der _ Verbesserullg der WeNhewerbs­
fälligkeit Österreiclls dureIl eille eillfaclle, sciliallke ( ... ) Gestaltullg 
des Steuersystems" zu kritisieren war, 

- der RH in den genannten Berichten Reihe Bund 2013/3 und Reihe Bund 
2013/6 das Fehlen eines Gesamtkonzepts im Hinblick auf Begünsti­
gungen im Ertragsteuerrecht aufgezeigt und k.ritisiert hatte, dass keine 
Evaluierungen der derzeit bestehenden Ausnahmeregelungen dahin­
gehend stattgefunden hatten, ob die Beibehaltung der bestehenden 
Begünstigungen noch erforderlich ist. die beabsichtigten Wirkungen 
erreicht wurden und der mit dem Vollzug verbundene Verwaltungs­
aufwand in einem angemessenen Verhältnis zu den Ergebnissen steht, 

- eine Auseinandersetzung damit, ob die gewünschten Effekte außer­
halb des Steuerrechts effektiver bzw. kostengünstiger erreicht wer­
den könnten (Vor- und Nachteile von direkten versus indirekten För­
derungen). fehlte und insbesondere nicht abgeklärt wurde, ob die 
beabsichtigten Wirkungen eventuell mit einer direkten Förderung 
effektiver und transparenter erzielt werden könnten als mit der vor­
gesehenen indirekten Förderung über das Steuersystem, die durch 
die weitere Ausdehnung der Ausnahmebestimmungen die Komple­
xität des Steuerrechts in Österreich weiter erhöhte, 

- eine Evaluierung der Steuerbegünstigung i.Z.m. der Gemeinnützigkeit 
bislang fehlte, weshalb nicht bekannt war, ob die bereits jahrzehnte­
lang gewährte Steuerbegünstigung im Vergleich zur - angefuhrten -
alternativen Aufgabenerfullung durch den Staat die sparsamere, wirt­
schaftlichere und zweckmäßigere Variante war, und wies vor dem 
Hintergrund seiner Prüfungsfeststellungen im Bericht _Gemeinnüt­
zigkeit im Steuerrecht", Reihe Bund 2015/15, sowie im Bericht Reihe 
Bund 2013/3 darauf hin, dass der Entwurf neue steuerlich begüns­
tigende Regelungen vorsah , ohne dass die bisherigen Regelungen 
kritisch durchforstet und evaluiert wurden, um auf dieser Grundlage 
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- angesichts des hohen Verwahungsaufwands und der hohen Einnah­
menausfallc - auf eine deutliche Verringerung der Begünstigungsbe­
stimmungen im Einkommenstcuerrecht hinzuwirkcn, ohne die bcab­
sichtigtcn Wirkungen aus den Augen zu verlieren. Dabci wies der RH 

hinsichtlich der beabsichtigten Wirkungen darauf hin, dass nunmehr 
Zuwendungen an eine gemcinnützige Einrichtung eine steuerliche 

Begünstigung genießen, ungeachtet dessen, welche gemeinnützige 

Aufgabe die Einrichtung wahrzunehmen beabsichtigt, ob sie über­
haupt tätig wird und in welcher Weise sie tätig ist, 

- der Entwurf der Empfehlung des RH nach möglichst einheitlichem 
Vollzug von Steuergesetzen nicht Rechnung trug und 

- die zu ändern vorgeschlagenen Rechtsgnundlagen nach dem Bundes­
ministeriengesetz in die Zuständigkeit des BMF fielen und weder im 

- vom BMWFW zur Begutachtung versendeten - Entwurf noch in 
den Erläutenungen dargestellt wurde, ob und gegebenenfalls wie ein 

Einvernehmen mit diesem erzielt wurde, wobei der RH auch auf die 
erhöhte Komplexität der legistischen Änderungen hinwies, weil auch 

ein vom zuständigen BMF versendeter Entwurf eines Abgabenände­
rungsgesetzes 2015 vorlag. 

Zum Entwurf des Bundes- Stiftungs- und Fondsgesetzes 2015 

- stellte der RH Mängel in der Beuneilung der Gemeinnützigkeit von 
Stiftungen und Fonds fest. Er wies kritisch darauf hin, dass die 
geplante Regelung, wonach eine einmalige Beuneilung des Finanz­

amts - insbesondere auf Basis der Angaben der Satzung bei Grün­
dung - für die dauernde Qualifikation von Stiftungen und Fonds als 
_gemeinnützig- und damit flir deren Inanspruchnahme von Steu­

erbegünstigungen ausreichen sollte, im Widerspruch zur bestehen­

den Rechtslage nach der Bundesabgabenordnung stand und zu 
einer sachlich nicht gerechtfenigten steuerlichen Ungleichbehand­
lung gegenüber allen anderen Körperschaften, Personenvereini­

gungen und Vermögensmassen, insbesondere Vereinen, flihne. Wei­
ters bcmängelte dcr RH, dass dic geplantc Frist von sechs Wochen, 

die dcr Behörde für die Untersagung der Errichtung von Stiftungen 
und Fonds zur Verfligung stehen sollte, für eine fundiene Beunei­
lung äußerst kurz bemessen war. 

- kritisiene der RH, dass nicht klar war, wie die staatliche Aufsicht 

über Stiftungen und Fonds inhaltlich ausgestaltet werden soll, die 
Beuneilung der _Gemeinnützigkeit- der Stiftungen und Fonds keiner 
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laufenden Überprüfung unterliegen sollte und der Entwurf insofern 
zu einer Kontrolllücke führte, als Stiftungen und Fonds die Steuer­
begünstigungen auch dann in Anspruch nehmen können, wenn sie 
keinen gemeinnützigen Zweck mehr verfolgen. Der RH regte - ins­
besondere, weil ein Aufkommensentfall von 50 Mio. EUR durch die 
vorgeschlagenen Steuerbefreiungen geschätzt wurde - au drück­
lich an, vom vorgeschlagenen Entfall der Gebarungskontrolle durch 
die Fondsbehörde abzusehen. 

- regte der RH vor dem Hintergrund seiner Empfehlungen im 
Bericht 2015/ 15 an, den Entwurf um Regelungen zum Automatisier­
ten Datenaustau ch und Datenabgleich zwischen dem Stiftungs- und 
Fondsregister beim BMI und der Abgabenverwaltung zu ergänzen. 

Rechnungshof und Unvereinbarkeits­

und Transparenz-Gesetz 

Seit 1983 müssen laut Unvereinbarkeits- und Transparenz- Geselz alle 
Regierungsmitglieder auf Bundes- und landesebene sowie die Staats­
sekretä re jedes zweite Jahr sowie anlässlich ihres Amtsantritts und 
ihres Ausscheiden aus dem Amt dem Präsidenten des RH ihre Vermö­
gensverhältnisse offenlegen. Der Präsident des RH hat im Fall außer­
gewöhnlicher Vermögenszuwächse dem Präsidenten des Nationalrats 
bzw. des jeweiligen landtags zu berichten. 

Dem Präsidenten des RH kommt bei den Aufgaben nach dem Unver­
einbarkeits- und Transparenz- Gesetz eine notarielle Funktion zu. Es 
werden ihm jedoch keine Prüfungs- oder Kontrollmöglichkeiten auf 
inhaltliche Richtigkeit oder Vollständigkeit der Angaben eingeräumt. 

Durch die Änderung des Unvereinbarkeits- und Transparenz- Gesetzes) 
im Jahr 201 2 ergeben sich für den RH keine geänderten Aufgaben. 

Der RH übermittelte in seinem Bericht Reihe Bund 2011/13, S. 20ff., eine 
umfangreiche Darstellung zu Inhalt und Umfang der in § 3a Unvereinbar­
keitsgeselz getroffenen Regelungen dem Nationalrat und den landtagen. 

) BG B\. I Nr. S9/2012 
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Der RH wies insbesondere darauf hin, dass 

- die Angaben zu .Kapitalvermögen· und. Verbindlichkeiten" der 
meldepflichtigen Personen lediglich in einer Summe zu erfolgen 
haben und 

- hin ichtlich der .Liegenschaften· und .Unternehmen bzw. Anteils­
rechte an Unternehmen· keine Angabe des tatsächlichen Wenes 
geforden wird. 

Der RH hat auch nicht die Möglichkeit, die inhaltliche Vollständig­
keit und Richtigkeit der abgegebenen Meldungen - insbesondere der 
ersten Meldung zum Amtsantritt - zu überprüfen. 

Zur Regelung des § Ja UnvereinbarkeilSgesetz wurde daher zusam­
mengefasst darauf hingewiesen, dass die vom Gesetzgeber angestreb­
ten Zielsetzungen des Unvereinbarkeitsgesetzes, nämlich vor allem die 
Abklärung eines .außergewöhnlichen Vermögenszuwachses· und die 
Inforntation an die Präsidenten bzw. Präsidentinnen der jeweiligen all­
gemeinen Venretungskörper über das Vorliegen einer solchen Verände­
rung im Vermögen, nicht im erwünschten Umfang möglich sein kann. 

Rechnungshof und Medientransparenzgesetz 

Um die Tran parenz bei Inseraten und Medienkooperationen der öffent· 
lichen Hand zu erhöhen, sind Ministerien, Länder, größere Gemein­
den, Gemeindeverbände, gesetzliche Interessenvenretungen, Sozialver­
sicherungsträger sowie Unternehmen, Stiftungen und Fonds, die der 
Kontrolle des Rechnungshofes unterliegen, verpflichtet, Inserate und 
andere Werbeaufträge sowie Förderungen bekanntzugeben, die Zei­
tungen und andere periodische Druckwerke, sowie Radio- und TV­
Sender von ihnen erhalten. Die Meldung muss halbjährlich erfolgen 
und die Gesamthöhe der an das jeweilige Medium geleisteten Entgelte 
umfassen. Behördliche Bekanntmachungen, Ausschreibungen und Stel­
lenangebote sind ausdrücklich ausgenommen. 

Dem RH kommt die Aufgabe zu, die korrekte Bekanntgabe von Wer­
beschalLUngen und Medienförderungen zu prüfen. Veröffentlicht wer­
den sollen die Daten durch die KommAustria, die säumigen Stellen 
gegebenenfalls eine Nachfrist setzen kann. 
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Im Jahr 2015 veröffentlichte der RH folgende Berichte zur Medien ­

transparenz: 

- Medientransparenz in der Nö LandeskJiniken- Holding 

- Medientransparenz in der AUVA 

- Medientransparenz im MuseumsQuartier 

- Medientransparenz im BMBJ 

Rechnungshof und Parteiengesetz 2012 

Im Rahmcn des .. Transparenzpakets" wurde im Jahr 2012 auch das Par­

teiengesetz 2012 beschlossen. Auf die Parteien kommen damit neue 
Offenlegungspflichten im Sinne verstärkter Transparenz zu. 

Dem RH wurden mit dcm Parteiengeselz zahlreiche zusätzliche Auf­

gaben übertragen: 

- Bestellung der Wirtschaftsprüfer zur Prüfung der Rechenschaftsbe­
richte politischer Parteien und wahlwerbender Parteien (§ 5 Abs. 2, 
§ I) PartG) 

- Prüfung der ziffernmäßigen Richtigkeit und Veröffentlichung der 
Rechenschaftsberichte politischer Parteien und wahlwerbender Par­
teien (§ 5 Abs. 7, § 10 Abs. 1-), § I) PartG) 

- VeröFfentlichung der Rechlsträger, die Rechtsgeschäfte mit Betei­

ligungsunternehmen abgeschlossen haben, die der RH- Kontrolle 
unterliegen (§ 5 Abs. 6, § I) PartG) 

- Publikmachung von Meldungen betreffend Spenden an politische 
und wahlwerbende Parteien, die die Höhe von 50.000 Euro über­

steigen (§ 6 Abs. 5, § I) PartG) 

- Anführen von unzulässigen Spenden an politische Parteien, wahl­

werbende Parteien, Abgeordnete und Wahlwerber im Tätigkeitsbe­
richt und Weiterleitung an mildtätige oder wissenschaftliche Ein­

richtungen (§ 6 Abs. 7 und B, § I) PartG) 

- Weiterleitung der Unterlagen an die zuständige Behörde in Fäl­

len von venmuteten Verstößen politischer oder wahlwerbender Par-
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teien, diesen nahestehender Organisationen oder Gliederungen mit 
eigener RechLSpersönlichkeit, eines Abgeordneten oder Wahl wer­
bers (§ 10 Abs. 4 bis 8, § 11 Abs. I, § 12 Abs. I, § 13 PanG); im 
Jahr 2015 erstallete der RH insgesamt neun Milleilungen an den 
UPTS (Unabhängigen Paneien- Transparenz- Senat) 

- Kundmachung der Beträge zu PaneienfOrderung, Wahlwerbungs­
ausgaben und Spenden, die sich durch Valorisierung geänden haben 
(§ 14 PanG) 

Im Jahr 2015 wurden dem RH bis Redaktionsschluss insgesaml elf 
den Betrag von 50.000 EUR übersteigende Spenden gemäß § 6 Abs. 5 
Paneiengesetz gemeldet, die er auf seiner Website veröffentlichte. 

Der RH hat im Rahmen der ihm übertragenen Aufgaben keine origi­
nären Einschau- und Prüfungsrechte. So kann er etwa hinsichtlich 
der Gebarung einer Panei neben der ziffernmäßigen Richtigkeit nur 
überprüfen, ob die Vorgaben des Paneiengesetzes im Rechenschafts­
bericht - bezüglich Gliederung und der Bestandteile der Rechen­
schaftsberichte - eingehalten wurden. 

Nähere Ausflihrungen zu diesem Thema finden sich in diesem Bericht 
im Beitrag .Tätigkeit des RH im Zusammenhang mit dem Pamien­
gesetz- sowie im Bericht Reihe Bund 2015/10. 

Bezügebegrenzungsgesetz 

Das Bezügebegrenzungsgesetz baut auf einer GehalLSpyramide auf und 
sieht vom Bundespräsidenten bis zum Bundesratsabgeordneten und vom 
Landeshauplmann bis zum Landtagsabgeordneten nach der jeweiligen 
Funktion abgestufte Beträge vor. Zusätzlich legt es Einkommensober· 
grenzen rur Funktionen in der Nationalbank, den gesetzlichen Interes­
senvenre[ungen und der Sozialversicherungsträger fest. 

Für den RH und dessen Präsidenten sieht das Bezügebegrenzungsge­
setz drei Aufgaben vor: 

- Kundmachung des Anpassungsfaktors der Bezüge öffentlicher Funk­
tionäre, 
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- Vorlage eines Berichts über die durchschnittlichen Einkommen der 
gesamten Bevölkerung (Einkommensberichtl sowie 

- Erstellung eines Berichts über Bezüge bei öffentlichen Unterneh­
men, die der Kontrolle durch den RH unterliegen (Bezügebegren­
zungsgesetzl. 

Die geltende Fassung des Bezügebegrenzungsgesetzes4 sieht vor, dass 
der RH bis 5. Dezember jeden Jahres den Faktor ermittelt und kund­
macht, mit dem die Bezüge öffentlicher Funktionäre anzupassen sind. 
Die macht er auf Basis der Mineilungen der Bundesanstalt .Statistik 
Austria" und des BMASK. 

Der Faktor entspricht entweder der Inflationsrate des Vorjahres oder 
der ASVG-Pensionserhöhung des laufenden Jahres - je nachdem, wel­
cher Wen niedriger ist. Die Anpassung der Bezüge erfolgt dann jeweils 
mit I. Jänner des Folgejahres. 

Der RH ermittelte fiir das Jahr 2016 einen Faktor von 1,012 und veröf­
fentlichte ihn am 3. Dezember 2015 im Amtsblatt der Wiener Zeitung. 

Der Einkommensbericht informien über Höhe und Struktur der Einkom­
mensveneilung. Er stellt die Einkommen der österreichi ehen Bevölke­
rung nach unselbständig und selbständig Erwerbstätigen sowie Pen­
sionisten dar. Zusätzlich ist er nach Männern und Frauen sowie nach 
Branchen, Berufsgruppen und Funktionen aufgeschlüsselt und enthält 
Daten aus der Land- und Forstwinschaft. Er präsentiert inflationsbe­
reinigt die EntwiCklung des mittleren Brunojahreseinkommens von 
Erwerbstätigen im Vergleich zum Verbraucherpreisindex (VPI) sowie 
von Pensionisten im Vergleich zum Preisindex fiir Pensionistenhaus­
halte (PIPH) und vergleicht die Einkommen in Privatwirtschaft und 
örrentlichem Dienst. 

Gemäß diesem gesetzlichen Auftrag legt der RH den Einkommensbe­
richt alle zwei Jahre dem Nationalrat, dem Bundesrat und den Land­
tagen vor. Den Bericht über die Jahre 2012 und 2013 übermittelte 
er im Dezember 20 14. In diesem Bericht stellte der RH erstmals die 
Einkommen der ganzjährig Vollzeitbeschäftigten und die Einkommen 
der ganzjährig Teilzeitbeschäftigten getrennt dar, kombinierte Gliede­
rungen nach sozialer Stellung und Geschlecht, stellte die Einkommen 
der unselbständig Erwerbstätigen 2013 zusätzlich nach Altersgruppen 

• 8GBL 1 Nr. 59/2012 
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dar und analysiene sie und stellte die Formen der atypischen Beschäf­
tigung differenziener dar. 

Gemäß An. I § 8 Abs. I bis) Bezügebegrenzungsgesetz sollte der RH 
jedes zweite Jahr einen Bericht über jene Bezüge und Ruhebezüge von 
Personen vorlegen, die diese von Rechtsträgern beziehen, die der Kon­
trolle des RH unterliegen und die jährlich insgesamt 14- mal 80 'lb des 
monatlichen Bezugs eines Nationalratsabgeordneten übersteigen. Auf­
grund des VfGH-Erkenntnisses vom 28. November 200), KR 1/00-)), 
und des OGH- Beschlusses vom 21. Jänner 2004, Ob A77/0)v, sind die 
Bestimmungen über die Meldepnichten nicht mehr anzuwenden, weil 
eine namentliche Offenlegung der Bezüge und die Beschaffung von 
Daten zu diesem Zweck im Widerspruch zur EU-Datenschutz-Richtli­
nie stehen. 

Einkommenserhebung über die durchschnittlichen 
Einkommen der öffentlichen Wirtschaft des Bundes 

(I) Der RH ist gemäß An. 121 Abs.4 B- VG verpflichtet, alle zwei Jahre 
bei allen Unternehmen und Einrichtungen des Bundes, die seiner Kon­
trolle unterliegen, die durchschnittlichen Einkommen einschließlich aller 
Sozial - und Sachleistungen sowie die zusätzlichen Leistungen rur Pen­
sionen von Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie aller 
Beschäftigten zu erheben und darüber dem Nationalrat zu berichten. 

Für die Berichterstattung werden die durchschnittlichen Einkommen 
bestimmter Personengruppen, die im jeweiligen Berichtsjahr in einem 
Bezugsverhältnis zu den namentlich angefühnen Rechtsträgern stan­
den, erhoben und dargelegt. Das konkrete Einkommen einer bestimm­
ten natürlichen Person kann nicht zwingend rückgerechnet werden, 
weil die angefühnen Durchschnittswene auch Zahlungen an Personen 
beinhalten können, die aus dem Unternehmen oder der Einrichtung 
ausgeschieden sind. 

Den Bericht über die Jahre 201) und 20 14 legte der RH im Dezem­
ber 2015 vor. Darin stellte er u.a. Folgendes fest: 

Das durchschnittliche Einkommen rur Vorstands mitglieder bzw. 
Ge chäftsruhrer in Unternehmen mit Bundesbeteiligung betrug im 
Jahr 201) 206.600 EUR und im Jahr 2014 207.900 EUR. In den Jah­
ren 2011 und 2012 waren die Werte bei 180.)00 EUR und 181.)00 EUR 
gelegen. 
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Im Jahr 2013 wiesen 28 Unternehmen und Einrichtungen rur ins­

gesamt 70 Vorstandsmitglieder bzw. Geschäftsführer ein Einkommen 
pro Vollzeitäquivalent aus, das über dem Be.zug des Bundeskanzlers 
(290.740,80 EUR) lag. Im Jahr 2014 wiesen 31 Unternehmen und Ein­

richtungen für insgesamt 74 Vorstandsmitglieder bzw. Geschäftsfuh­
rer ein Einkommen pro Voll.zeitäquivalent uber jenem des Bundes­

kanzlers (295.393 EUR) aus. 

Im Zeitraum von 2011 bis 2014 übertraf der durchschnittliche Einkom­

menszuwachs der Vorstandsmitglieder bzw. Geschäftsführer mit 15,3 'lb 
jenen der Beschäftigten 17,5 'lb). Im Zeitraum von 2009 bis 2012 hatte 
sich dies mit einer Steigerungsrate von 8,2 'lb [Vorstandsmitglieder 
bzw. Geschäftsführer) und 9,1 'lb (Beschäftigte) umgekehrt verhalten. 

Vorstandsmitglieder bzw. Geschäftsführer verdienten im Jahr 2014 zwi­
schen 2,4 Mal und 7,6 Mal so viel wie ihre Mitarbeiter(im Durchschnittdas 
4,O- Fache). Im Jahr 2012 war der Durchschnittswert beim 3,7-Fachen 

gelegen. 

Der Frauenanteil im Vorstandsbereich lag in den Jahren 2013 und 
2014 bei 19,6'lb bzw. 20,3 'lb (im Vergleich dazu in den Jahren 2011 
und 2012 bei 16,4 'lb bzw. 17,7 'lb). Bei Aufsichtsräten betrug dieser 
Anteil in den Jahren 2013 und 2014 25,4 'lb bzw. 25,9 'lb, was gegen­
über den Jahren 2011 (21,5 'lb) und 20 12(23,2 'lb) ebenfalls eine Stei­

gerung darstellte. 

Die Einkommen derweiblichen Vorstandsmitglieder bzw. Geschäftsführer 
betrugen im Jahr 2014 im Durchschnitt über alle Branchen 160.645 EUR, 

das waren 73,1 'lb der Durchschnittsbezüge ihrer männlichen Kollegen 
(219.742 EUR). Im Jahr 2012 waren sie noch bei 81,3 'lb der Durch­
schniltsbezüge ihrer männlichen Kollegen gelegen. Weibliche Auf­

sichtsratsmitglieder erhielten im Durchschnitt über alle Branchen im 
Jahr 2014 4.553 EUR und somit 82,9 'lb der durchschnittlichen Ver­
gütung ihrer männlichen Kollegen (5.490 EUR). Im Jahr 2012 war 

diese noch bei 79,7 'lb der durchschnittJichen Vergütung ihrer männ­

lichen Kollegen gelegen. 

Die zusätzlichen Leistungen für Pensionen betrugen im Jahr 2013 rur 
25.262 Personen 525,50 Mio. EUR und im Jahr 2014 rur 25.420 Per­

sonen 538,65 Mio. EUR. Im Jahr 2011 waren diese Werte für 25.254 Per­
sonen bei 524,40 Mio. EUR und im Jahr 2012 rur 25.626 Personen bei 

539,73 Mio. EUR gelegen. 
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Themen der öffentlichen Finanzkontrolle 

Die Voranschlags- und Rechnungsabschluss­
verordnung 2015 

Am 19. Oktober 2015 machte der Bundesminister fUr Finanzen aurBa is 
des § 16 Abs. I Finanz-Verfa sungsgesetz 1948 (F-VG 1948) im Ein­
vernehmen mit dem RH die _ Voranschlags- und Rechnungsabschluss­
verordnung 2015 - VRV 2015- 1 kund. Damit wurde die Basis damr 
gelegt. das Rechnungs- und Veranschlagung wesen der Länder und 
Gemeinden anjenes des Bundes anzupassen. Dieser hatte in der Haus­
haltsrechtsrerorm 201 J aur eine integriene Finanzierungs-. Ergebnis­
und Vermögensrechnung umgestellt. Mit Ink.rarttreten der VRV 2015 
in den Jahren 2019 bzw. 20202 wird Österreich somit über ein konsi­
stentes Rechnungs- und Veranschlagungswesen fUr alle Gebietskörper­
scharten verfUgen. Die Transparenz öfrentlicher Finanzen und damit 
eine möglichst getreue Darstellung der finanziellen Lage aller Gebiets­
körperschaften werden entscheidend gestärkt. Der RH hat bei der Erar­
beitung der VRV 2015 eine Schlüs elrolle eingenommen. 

Der Bund hat unter intensiver Mitwirkung des RH mit I. Jänner 2013 
aur ein. nach der Logik der doppelten Buchführung ausgerichtetes. 
Rechnungs- und Veranschlagungswesen umgestellt. welches interna­
tional als Best-Practice- Beispiel gilt. Es umrasst rolgende drei Kom­
ponenten. die miteinander verbunden sind: 

- Die Vermögensrechnung stellt dem vollständig errassten Vermögen 
(Aktiva) die Fremdmittel (Passiva) gegenüber und entspricht einer 
Bilanz. 

- Die Ergebnisrechnung stellt unabhängig vom Zeitpunkt der jewei­
ligen Zahlung den Zu- und Abfluss von Re ourcen dar und ent­
spricht grundSätzlich einer Gewinn- und Verlustrechnung. 

- Die Finanzierungsrechnung umrasst die Einzahlungen und Auszah­
lungen und gibt daher die Liquidilätsperspektive wieder. 

BGBI. 11 Nr. J13/2015 

Die VRV 201 S Irin rur alle Ulnder sowie rur jene Gemeinden. die zum Slichlag I. Jän · 
ncr 20 1S der Kontrolle des RH unlerliegen. sp:ltestens mit dem Finanzjahr 20 19 in 

Kraft. rur alle anderen Gemeinden Sp!Ue'Slcns mit dem rinanzJahr 2020. 
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Die mit diesem Drci - Komponenten- System gewonnenen Informatio­

nen legen finanzielle Risiken offen (etwa durch die Bildung von Rück­
stellungen, durch Wertberichligungen und Abschreibung von Forde­
rungen) und beugen somit Fiskalillusionen vor. 

Demgegenüber hatte der RH bereits mehrfach aufgezeigt), dass die in 

der VRV 19974 für Länder und Gemeinden enthaltenen Vorschriften den 

Anforderungen an ein modemes Rechnungswesen nicht genügten, weil 
sie unzulänglich (z.B. im Falle der Vermögensrechnung), wenig konkret 

(z.B. im Falle der Beilagen zum Rechnungsabschluss) und unklar (durch 
fehlende Defmition von Begriffen wie z.B. der Finanzschulden) waren. 
Der RH verwies in diesem Zusammenhang auf sein Positionspapier 

_Anforderungen an das Rechnungswesen der Länder und Gemeinden 
aus der Sicht des RH"", in dem er die Notwendigkeit eines aussagekräf­

tigeren Gesamtübcrblicks über die Ertrags-, Vermögens- und Finanz­
lage der Gebietskörperschaften dargestellt hatte. Der RH wies kritisch 

darauf hin, dass die auf der VRV basierenden Rechenwerke den Ent­
scheidungsträgern und Bürgern keine hinreichenden Informationen 

über die tatsächliche fmanzielle Lage boten. So enthielten die Rech­
nungsabschlüsse der Länder und der Stadt Wien etwa keine vollstän ­
dige Darstellung der Vermögens- und Schuldenlage. Überdies waren 
Aussagen über den wirtschaftlichen Erfolg einer Periode auf Basis der 
Rechnungsabschlüsse nur eingeschränkt möglich. Dadurch fehlten den 
Entscheidungslrägern wesentliche Daten zur Haushaltssteuerung. Der 

RH empfahl den Ländern und der Stadt Wien. ihr Rechnungswesen 
zu einer integrierten Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögensrech­
nung weiter zu entwickeln und mit dem Rechnungswesen des Bundes 

zu harmonisieren. 

Nach intensiven Gesprächen mit dem RH, den Ländern, sowie dem 

Städte- und Gemeindebund legte das BMF im April 2015 einen Begut­
achtungsentwurf für die VRV 2015 vor. Der RH übermittelte seine Stel ­

lungnahme am 20. Mai 2015, in welcher er viele der nunmehr vor­
gesehenen Bestimmungen positiv bewertete. Die betraf insbesondere 

1 Siehe dazu die Berichte des RH ~Konsolidierungsmaßnahmen der Lander K:I.mten, 
NiederOsterreich und Tirol" (Reihe Kärnten 2012/2, Niederösterreich 2012/3 und Tirol 
2012/)) .• Land Salzburg - Finanzielle lage· (Reihe Salzburg 2013/7) .• Konsolidierungs· 
maßnahmen der Lander Oberösterreich, Salzburg und Steiermark" (Reihe OberOster­
reich 2014/4, Salzburg 20 14/J und Steiermark 2014/4], .. Konsolidierungsmaßnahmen 
der Länder Burgenland und Vorarlberg (Reihe Burgenland 2015/2 und Reihe Vorarl · 
berg 2015/2), .. Konsolidierungsmaßnahmcn der Bundeshauptstadt Wien" (Reihe Wien 
2015/2), .Konsolidierungsmaßnahmen der Länder'" (Reihe: Burgenland 2015/5, Kärnten 
2015/6. OberOsterrcich 2015/5. Salzburg 2015/5. Steiermark 2015/5. Tlrol 2015/4. Reihe 
Vorarlberg 2015/4. Reihe Wien 2015/6). 

, BGBI. NT. 787/1996 Ld.g.F. 
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- den integrienen Ergebnis- , Finanzierungs- und Vennögenshaushalt, 

- die mit dem Gesamthaushalt zusammenfassend dargestellten bilan­

zierenden Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit, 

- die verpOichtende Haushaltsgliederung, 

- die vollständige Vermögensrechnung, 

- die einheitliche DefInition wichtiger haushalt rechtlicher Begrirre, 

- die Bildung von Rückstellungen ftir fmanzielle VerpOichtungen, 

- den Ausweis von Haushaltsrücklagen, Zahlungsmiuelreserven und 
VerpOichtungen aus Leasinggeschäften, 

- die einheitliche DefInition und den Ausweis von Finanzschulden, 
Geldverbindlichkeiten und Kassenstärkern, 

- den Ausweis von Beteiligungen und verwalteten Einrichtungen, 

- den Au weis von Haftungsnachweisen, 

- die Darstellung langfristiger Pensionslasten. 

Der RH hielt in seiner Stellungnahme auch fest, dass eine Harmonisie­

rung von Fonn und Gliederung der Voranschläge und der Rechnungs­
abschlüsse der Gebietskörperschaften im Sinne der bestehenden Verfas­
sungsennächtigung durch eine Verordnung gemäß § 16 Abs. I F-VG 
zu erfolgen habe, während fUr eine Vereinbarung nach Art. ISa B- VG 

aufgrund der bestehenden Rechtslage kein Raum bestehe. Der RH hielt 

fest, dass eine solche Vereinbarung nach An. ISa B- VG lediglich mög­
lich sei, um die Anwendung der VRV auf Gemeindeverbände zu nor­

mieren und um die Wirkung orientierung fUr Länder und Gemeinden 
vorzusehen. 

Weiters sprach sich der RH dafUr aus, dass verwaltete Einrichtungen 

mit eigener Rechtspersönlichkeit (Anstalten, Stiftungen und Fonds) 
mit dem geschätzten Nellovennögen in der Vennögensrechnung der 
Gebietskörperschaft auszuweisen sind. 

Zum Begutachtungsentwurf der VRV 2015 wurden in der Folge zwei 

Dokumente vorgelegt, die sich mit der verfassungsrechtlichen Zulässig­
keit der einzelnen Bestimmungen des Verordnungsenrwurfe beschäf-
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tigten. Ein Gutachten wurde vom BMF gemeinsam mit den Ländern 
beauftragt; der Budgetdienst des Parlaments gab eine Stellungnahme ab. 

Am 6. Juli 2015 übermittelten der Bundesminister rur Finanzen und 
der Präsident des RH in einem gemeinsamen Schreiben an den Bud­
getausschuss des Nationalrates ihre teils identen, teils verschiedenen 
Positionen zu einzelnen Regelungsinhalten sowie zur Frage Verordnung 
versus Vereinbarung nach Art. ISa B-VG. Am 15. September 2015 dis­
kutierte der Budgetausschuss des ationalrates diese Themen. Auf Ba is 
dieser Beratungen und unter Berücksichtigung der Stellungnahme des 
Budgetdienstes des Parlaments erarbeiteten der RH und da BMF den 
fInalen Text der VRV 2015, welcher am 19. Oktober 2015 kundgemacht 
wurde. Im Verordnungstext wurde die vom RH im Begutachtungsver­
fahren vorgeschlagene Einbeziehung verwalteter Einrichtungen mit 
eigener Recht persönlichkeit in die Vermögensrechnung umgesetzt. 

Folgende Inhalte sind in der VRV 2015 nicht geregelt, weil diese 
- unter Einbeziehung der Stellungnahme des Budgetdienstes - als 
von der Verfassungsermächtigung nach § 16 Abs. I F- VG 1948 nicht 
umfasst beurteilt worden waren: 

- Anwenden der Verordnung auf Gemeindeverbände 

- Wirkung orientierung 

- mittelfristige Haushaltsplanung 

In der politischen Debatte zur VRV wurden darüber hinaus weitere 
Themen zwecks Regelung durch die VRV relevien, nämlich einheit­
liche Haftungsobergrenzen und ein Spekulationsverbot für Gebiets­
körperschaften. 

In der Debatte des Budgetausschusses des Nationalrate vom 15. Sep­
tember 2015 wurde daher erwogen, Paneiengespräche über eine ver­
fassungsrechtliche Erweiterung der Verordnungsermächtigung nach 
§ 16 Abs. I F- VG aufzunehmen, um den Regelung bereich der VRV 
zu erweitern. Ein entsprechender Entschließungsantrag (1369/A(E)) 
wurde im Budgetausschuss venagt. Oie weitere Entwicklung hinsicht­
lich einer allfalligen ovellierung des § 16 F- VG bleibt abzuwanen. 
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Themenschwerpunkt des RH 2014 

l 

(I) In den vergangenen 15 Jahren erlangte - insbesondere in Zusam­

menhang mit dem Sichtbarwerden bedeutender und folgeschwerer 
Mängel - in der Rechnungsabschluss- und Bankenprüfung das Kon­
zept der Internen Kontrollsysteme (IKS) immer stärkere Bedeutung. 

Fehlende oder mangelhafte Interne Kontrollsysteme, insbesondere ein 
unsystematischer, nicht im Top- Management verankener Ansatz zu 

Kontrollen, der wesentliche Kontrolllücken offen lässt, sind - in der 

Privatwinschart wie auch im staatlichen bzw. staatsnahen Bereich -
der Nährboden von Krisen, die für die betroffenen Organisationen auch 
existenzbedrohende Ausmaße erreichen können. Als Beispiele rur die 

Konsequenzen von Kontrolllücken werden auf internationaler Ebene 
bzw. EU-Ebene die Unternehmenszusammenbrüche des Energiekon­

zerns Enron oder der Investmentbank Lehman Brothers wie auch die 
Staatsschuldenproblematik Z.B. in Griechenland gesehen; auf natio­
naler Ebene machten der im Jahr 2012 bekannt gewordene Spekula­

tionsskandal im Land Salzburg und die Belastung des Staatshaushalts 
durch die Übernahme der Risiken der Hypo Alpe- Adria-Bank die Not­
wendigkeit funktionierender Kontrollsysteme deutlich. 

Tatsächlich stehen einschneidende Krisen stets in Zusammenhang mit 

der Fehleinschätzung von Risiken und dem Fehlen oder der Nicht­

Offenlegung relevanter Daten/Informationen. Eine Systematisierung 
und Professionalisierung des Internen Kontrollsystems (einschließlich 
des Risikomanagements) von Staaten und Organisationen ist geeig­
net, die Funktionsfahigkeit der Systeme nachhaltig zu gewährleisten. 

(2) Der RH be chärtigt sich aufgrund seines verfassungsrechtlichen 
Auftrags im Rahmen seiner Gebarungsüberprüfungen typischerweise 

mit Fragen der Steuerung, Zweckmäßigkeit, Funktionsfahigkeit und 
Wirtschaftlichkeit von Systemen und damit immer schon auch mit 

Fragen der Internen Kontrolle. So fanden sich bereits in der Vergan­
genheit in den Berichten des RH Feststellungen und Empfehlungen 
zur Reduktion der Fehleranfalligkeit von Systemen und zur Schlie­
ßung von Kontrolllücken. 

Zur Unterstützung der Professionalisierung der internen Kontrollsys­

teme in der Verwaltung legte der RH als Prüfungsschwerpunkt für das 
Jahr 2014 das Thema .Internes Kontrollsystem" fest. Ziel des Schwer­
punkts war es, den Einsatz von IKS bzw. Elementen des IKS breitOächig 
bei den Verwaltungseinheiten bzw. Unternehmen auf Zweckmäßigkeit 
und Wirksamkeit hin zu überprüfen und auf dieser Basis 
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- Fehlentwicillungen und Schwachstellen zu identifIzieren, 

- das Verständnis für die Notwendigkeit eines Systems von durch­
dachten und geregelten Abläufen und miteinander vernetzten Kon­

tTollschritten zu stärken, 

- den geprüften Stellen Unterstützung bei der Professionalisierung 
und Optimierung der Internen Kontrolle zu geben und 

- generell geltende Empfehlungen zu erarbeiten. 

Der RH fUhrte im Jahr 2014 30 (von insgesamt 101 Prüfungen) zum 

IKS-Schwerpunkt durch, ' von diesen Prüfungen sind 19 bereits ver­
öffentlicht. 

Im Zuge des Themenschwerpunkts konnte der RH seine Spruchpraxis 
zur Frage der optimalen Ausgestaltung von Kontroll - und Steuerungs­

instrumenten weiter ausbauen und verfeinern. 

Die Methodik des RH bei der Prüfung des IKS wie auch die Kernaus­
sagen und wichtigsten Empfehlungen zu diesem Thema werden in 
diesem Beitrag zusammenfassend dargestellt. 

Interne Kontrollsysteme dienen dazu, die Aufgabenerfüllung und Ziel­
erreichung einer Organisation zu sichern. Der INTOSAJ GOV 9100 [siche 

dazu INTOSAl GOV- Standards) betont: .Das oberste Ziel jeder Orga­
nisation besteht in der Erfüllung ihrer AufgabensteIlung. Jede Kör­
perschaft dient einem Zweck - der in der öffentlichen Verwaltung 

ganz allgemein darin besteht, gewisse Dienstleistungen zu erbringen 
und ein dem öffentlichen Interesse förderliches Ergebnis zu erzielen." 

Defmiert ist die interne Kontrolle als ein in die Arbeits- und BeLriebs­
abl äufe einer Organisation eingebetteter Prozess, der von den Füh­

rungskräften und den Mitarbeitern durchgeführt wird, um 

- bestehende Risiken zu erfassen und zu steuern sowie 

- mit ausreichender Gewährsicherstellen zu können, dass die betref­

fende Organisation im Rahmen der Erfüllung ihrer AufgabensteI ­

lung ihre Ziele erreicht. 

~ Zur Unlr rslOtzung der prüneams wurde im Ende 2014!Anfang 20l S cin leitfaden zur 
Prüfung von IKS erarbeitet. 
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Im Sinne der Gewährleistung der Aufgabenerfüllung und Zielerrei­
chung einer Organisation stehen beim Aufbau und bei der Prüfung 

von IKS folgende Sub- Ziele im Fokus: 

- Sicherung der Vermögenswene vor Verlust, Missbrauch und Schaden, 

- Sicherstellung ordnungsgemäßer, ethischer, winschaftlicher, effizi­
enter und wirksamer Abläufe, 

- Zuverlässigkeit von betrieblichen Informationen, insbesondere 
Zuverlässigkeit des Rechnungswesens, 

- die Einhaltung der Gesetze und Vorschriften und 

- die Erfüllung der Rechenschaftspflicht (accountability!answerability). 

Die Interne Kontrolle ist integrativer Bestandteil einer professionellen 

Verwaltungsftihrung und damit integrativer Bestandteil der Good 
Govemance.6 

Risikomanagement und IKS sind untrennbar miteinander verbunden: 

Zur Beuneilung der Qualität eines IKS ist die Kenntnis der Risiken der 
geprüften Organisation (der geprüften Prozesse) unabdingbar; das Risi­

komanagement ist damit Grundvorausselzung und Basis eines IKS. 

6 Gute Sicuerungs- und RcgclungssY'((~m im Sinne der Rechlsstaatlichkcit. Transparenz 
und demo"ralischcn Beteiligung der Burger. 
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Abgrenzung Risiko-Management - IKS 

Grundidee/Fokus 

Risiko-Management 

Identifizierung, Analyse und Bewertung 
der Risiken einer Organisation anhand 
von potenziellem Schadensausmaß und 
Eintri ttswah rscheinlichkeit. 

IKS 

Festlegung von Verantwortlichkeiten 
und Prozessen, die ~eeignet sind, den 
Risiken einer Orgamsation zu begegnen 
und diese zu minimieren. 

Gemeinsamkeiten Oie Konzepte sind untrennbar miteinander verbunden; es geht um die Minimierung 
der Unternehmensrisiken und die Sicherstellung des Erreichens der Organisations-/ 
Unternehmensziele. 

Qu.U.: RH 

IKS in der 
österreichischen 
Rechtsordnung 

Internationale 
Standards 
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Der Ge elzgeber nimmt in verschiedenen Bereichen, wie im Unterneh­
mensrecht (z.B. GmbHG, AktG, GenG, UGB, BWG) und im Haushalts­
recht des Bundes (BHG, BHV, BuchhallUngsagenturG) ausdrücklich 
Bezug auf Begriff und Konzept des Internen Kontrollsystems. Diese 
Be timmungen fordern Ld.R. die Einrichtung eines den Erfordernissen 
entsprechenden internen Kontrollsystems ohne die Anforderungen an 
ein solches im Einzelnen au zuführen; es ist davon auszugehen, dass 
der Gesetzgeber mit diesen Regelungen an den jeweils als .State of 
Ihe An" angesehenen Stand in der Praxis anknüpft. 

Auch ohne ausdrückliche rechtliche orm muss das Erfordernis eine 
adäquaten Internen Kontrollsystems allerdings bereit al Au fluss des 
allgemeinen Gebots der Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweck­
mäßigkeit angesehen werden (An. 12Gb B-VG). 

Der RH legt seinen Prüfungen weltweit anerkannte und genutzte Stan­
dards zum Thema IKS zugrunde. Gleichzeitig bringt er seine Erfah­
rungen au den Prüfungen und seine methodischen Erkenntnisse in 
internationale Expenengremien ein und wirkt auf INTOSAI- Ebene an 
der Weiterentwicklung der Standards mit. 
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Zum weithin gültigen IKS- Standard hat sich das Modell des Cornmiuee 
ofSponsoring Organi ations ortheTreadway Commission (COSO)1 ent­

wickelt. Der COSO- Würfels, geht von drei mr internc Kontrollsystcme 

zu berücksichtigenden Dimensionen aus: Die mnf Komponenten eines 
IKS sind in Zusammenhang mit den Zielkatcgorien (Geschäftstätigkeit, 

Berichterstattung und Regel-Einhaltung) und den jeweils betroffenen 

Unternehmensebenen und Untemehmensbcreichen zu betrachtcn. 

COSO- Würfel (Stand 2013) 

z ... 
I­
Z ... 
Z 
o 
CL 
x 
~ 
I 

!:2 -

QueUe: (OSO, Internal Control-Integrated Framework. 20131 

1 seI t 2014 in Überarbeitung 

I pnvillc US-amerikanische Vereinigung. siehe www.coso.org 

• COSO. Internal (omro] - Intcgratcd Frameworl. Mai 2013 
Ihllp:/lwww.coso,org/documcnls/99002SP _Execulive_Sumrnary_rmat may20_c. pdO 
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Den fiinf Komponenten des COSO-Modells sind folgende Prinzipien 
effektiver Kontrolle zugeordnet: 

COSO-Prinzipien effektiver Kontrolle 

Kontrollumfeld 
((ontrol Environment) 

1. Bekennt sich zu Integrität und ethischen Werten 
2. Nimmt Aufsichtspflichten wahr 
3. Schafft Strukturen und legt Verantwortung und Zuständigkeiten fest 
4. Bekennt sich zu Kompetenz 
5. Fordert Verantwortung und Rechenschaftspflicht ein 

6. Legt angemessene Ziele fest 
7. Identifiziert und analysiert bestehende Risiken 
8. Bewertet Betrugsrisiken 
9. Identifiziert und analysiert wesentliche Veränderungen 

10. Legt fest und entWICkelt Kontrolldktlvltdten 

11. Legt fest und EntWICklung dllgemeiner II ~ Kontrollen 

12. Setzt RlchtllnlPn und Verfahren em 

Quelle: (OSO. Internal ControL-Integrated Framework. 20131 

1 seit 2014 in Überarbeitung 

54 

Die vorerst fiir den privaten Sektor entwickelten IKS-Modelle erwie~ 
sen sich rasch auch in der öffentlichen Verwaltung und damit in der 
öffentlichen Finanzkontrolle im Sinne einer Professionalisierung und 
Systematisierung von Prozessen und Kontrollen als hilfreich. 
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Die INTOSAI halte bereits 1992 Richtlinien ftir Interne Kontrollnormen 
INTOSAI GOV 9100 (und weitere9) herausgegeben und diese 2004 einer 

Überarbeitung/Anpassung unterzogen. 

Die INTOSAJ Standards geben Grundsätze und Hilfestellung ftir eine 

professionelle Ausge taltung von Internen Kontrollsystemen ftir den 

öffentlichen Sektor. Sie lehnen sich dabei an den im privaten Sektor 
überwiegend verwendeten COSO- Standard an, stellen aber auf die spe­

zifischen Anforderungen des öffentlichen Sektors ab. 

In diesem Sinne führt INTOSAI Gov 9100 aus: 

.Grundsätzlich darf von öffentlich Bediensteten erwartet werden , dass 
sie dem Gemeinwohl zuverlässig dienen, öffentliche Minel ordnungs­
gemäß verwalten und die Bürger nach dem Grundsatz von Rechtmä­

ßigkeit und Gerechtigkeit unparteiisch behandeln. Ethische Grund­
sätze und Normen sind daher ein Eckpfeiler von Good Governance 

und eine wesentliche Voraussetzung, um das Vertrauen der Bevölke­
rung zu gewinnen und zu festigen. Da es sich bei den vom öffentli­

chen Sektor verwalteten Ressourcen in der Regel um öffentliche Mit­
tel handelt und deren Einsatz im Interesse der Allgemeinheit generell 
einer besonderen Sorgfalt bedarf, muss die Bedeutung, die einer ord­

nungsgemäßen Sicherung dieser Vermögenswerte zukommt, stärker 
betont werden. 

Die internen Kontrollsy leme öffentlicher Verwaltungseinrichtungen 
müssen vor dem Hintergrund der speziellen Merkmale dieser Körper­
schaften erfasst werden, nämlich ihrer Ausrichtung auf soziale und 

politische Zielsetzungen, der Verwaltung öffentlicher Minel, ihrer 
Abhängigkeit vom Haushaltszyklus, ihrer komplexen Leistungsstruk­

tur (die einen Interessensausgleich zwischen traditionellen Werten wie 
Rechtmäßigkeit, Integrität und Transparenz und modernen unterneh­
merischen Wertmaßstäben wie Effizienz und Wirksamkeit erforder-

') INTOSAI Richllinien rur die inlcrncn Kontro llnOnllcn im OfTcnllichcn Sektor - INTO­
SAI GOV 9100 

Errahru ng~ n d r r O~ßlrn Rfi'hnungskonlrollbehOrdem bei der Um.sttzung und Bewrr­
lung interner Kontrollen - INTOSAI GOV 9110 

(nI ('me Kontrolle: Ei n lehfaden fü r dir R«hen.schaf'tslcgung in der Verwaltung - INTO­
SAI GOV 9 120 

Weilen: Informationen zum Thema _umfassendes Risikomanagcmcl1'" - INTOSAI GOV 
9 130 

Unabh:i ngigLcitder intemcn Revision im örrct1ll ichcn Sektor - INTOSAI GOV 9140 

Koordinalion und Zusammenarbeil zwischen ORKB und inlernen Rrvisionen im Offenl · 
lichen Sektor - INTOSAI GOV 9 150 

I NTOSAI-Ho mcpage: ht tp :/Jwww.intusaLorg/de/issai-execulive-summaries/delail/irtiele/ 
in I osa i -gov-9100- gu idt'1 i n('S- ror - in temal -con t rol -Sla nda rds- ror - I ht'- pu bl ie -Sttlor.ht m I 
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lieh macht) und ihrer entsprechend umfassenden öffentlichen Rechen­
schaftspnicht. 

Der RH arbeitet seit Jahren im I NTD SAI Subcommittee on Internal 
Control Standards aktiv an der Weiterentwicklung der INTOSAI GOV­
Standards zu Riskomanagement und [KS mit. 

(I) Im Fokus der IKS- Prüfungen des RH stehen Handlungsfelder, die mit 
relevantem Risiko behaftet sind. Die Relevanz des Risikos ist zu messen 

- einerseits am potenziellen monetären Schadensausmaß für die 
geprüfte Einrichtung (und den Staat insgesamt) 

- andererseits an der potenziellen Beeinträchtigung der Funktionsfa­
higkeil der Aufgabenwahrnehmung der geprüften Einrichtung (und 
des Staats insgesamt). 

Im Fokus der IKS- Prüfungen des RH stehen damit jene Maßnahmen, 
die geeignet sind, dem Korruptionsrisiko, Verlustrisiko, Verschwen­
dungs- /Fehlaliokationsrisiko wie auch dem Risiko eines Verlusts des 
Vertrauens in Institutionen und Rechtsstaat zu begegnen. 

Der RH beurteilt im Rahmen von LKS- Prüfungen: 

- die Zweckmäßigkeit (der Konzeption) des lKS und 

- die Funktionsfahigkeit/Verlässlichkeil des IKS. 

(2) Die Tabelle gibt einen Überblick über die Kern-Fragen, die der RH 
bei IKS- Prüfungen beantwortet. 
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Allgemeine IKS-Prüfungsfragen 

Fragen 

1. Kennt die geprüfte Stelle die wesentlichen Risiken. denen sie gegenübersteht? 
Wurden die für die Organisation/den Prozess (- Ablauf. Entscheidung) relevanten Risiken analysiert? 

- Gibt es eine Beschreibung der möglichen Risiken (Risikoliste - Abschätzung von 
Schadensausmaß und Eintrittswahrscheinlichkeit)? 

- Sind Hauptprozesse/Schlüsselstellen/Schüsselpersonen identifiziert. bei denen Fehler oder 
ein Ausfall besonders gravierende Folgen nach sich ziehen? 

2. Gibt es hinsichtlich der Hauptprozesse definierte Abläufe und klare Verantwortungen? 
- Sind Prozessabläufe analysiert und standardisiert und in der Organisation bekannt 

(beschrieben)? 
- Ist die Zuständigkeit für wesentliche Entscheidungen klar festgelegt? 

Gibt es Regelungen. die Verantwortlichkeiten (inkl. Stellvertreterregelungen. Wertgrenzen 
etc.) festlegen? 

3. Sind diese Festlegungen geeignet. das Risiko zu reduzieren und die Erreichung der Ziele zu 
gewährleisten? 

- Sind für risikoträchtige Prozessschritte systematische Kontrollen vorgesehen 
(prozessintegrierte Kontrollen und prozessunabhängige Kontrollen)? 

- Sind unvereinbare Funktionen getrennt? (z.B. Trennung Zahlungsanordnung und 
Zahlungsvollzug) 

- Werden die Möglichkeiten von automatisierten Kontroll- und Steuerungsmaßnahmen 
genutzt (automatisierte Prüfroutinen)? 

4. Werden die IKS-relevanten Vorgaben tatsächlich eingehalten? 
- Sind die Prozessabläufe. Entscheidungen und Kontrollen dokumentiert? 
- Werden die Einhaltung der IKS- relevanten Vorgaben und die Funktionsfähigkeit des IKS 

systematisch kontrolliert? 
- Gibt es eine Berichterstattung über den IKS-Status? 

5. Wird das IKS regelmäßig auf seine Aktualität und Wirksamkeit/Funktionsfähigkeit überprüft? 
Werden Fehler und Fehlentwicklungen entdeckt? 
Werden aus den aufgedeckten Mängeln adäquate Schlussfolgerungen für das IKS gezogen und das 
IKS entsprechend adaptiert? 

6. Sind in der Organisation alle IKS-relevanten Informationen verfügbar? 
Gibt es ein geordnetes Berichtswesen und Controlling? 

QueUe: RH 

(3) Im Fokus der Prüfungen stehen dabei die klassischen IKS- Elemente 
und IKS- Prinzipien: 

Bund 2015/18 

- Transparenz-Prinzip, Grundsatz der achvollziehbarkeit: 

klare, detaillierte und transparente Regelung der Arbeitsabläufe in 
schriftlicher Form; Unterlagen und Abläufe sind nachvollziehbar 
zu dokumentieren; 
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- KontrollaulOmatik und Vier- Augen-Prinzip: 

systematischer Einbau von Kontrollen im Arbeitsablauf (Kontroll­
automatik), z.B. IT- gestützt (automatisierte Systemkontrollen) oder 

durch Implementierung des Vier-Augen- Prinzips; 

- Prinzip der Funktionstrennung: 

keine Allein- Verantwortung ftir den gesamten Prozess; konsequente 

Trennung von entscheidender, ausführender und kontrollierender 
Funktion; 

- Aufgaben- und verantwortungsadäquate Informationsbereitstellung 

(Prinzip der .Mindestinforrnation"): 

Bereitstellung jener Informationen an Management und Mitarbei­
ter, die zur Erfüllung der Aufgaben notwendig sind; 

- Aufgaben- und verantwortungsadäquate Zugangs- und Zugriffs­
berechtigungen (Prinzip der .minimalen Rechte-): 

Zugangs- und Zugriffsberechtigungen (z.B. zu IT - Systemen) müssen 
adäquat beschränkt sein ; Einräumung nur jener Berechtigungen zu 
sensiblen Daten, die zur Erftillung der Aufgaben unbedingt erfor­

derlich sind; 

- IKS als rollierender Prozess: 

regelmäßige und systematische Überprüfung des IKS aufseine Funk­

tionsfahigkeit, Wirksamkeit und Aktu"lität, um sicherzustellen, dass 
die internen Kontrollen dauerhaft/nachhaltig wirksam sind und bei 
Änderung der Rahmenbedingungen entsprechend angepasst wer­

den ; 

- Grundsatz der Kosten - Nutzen- Abwägung: 

Der mit Kontrollen verbundene Aufwand/Ressourceneinsatz muss 

in einem angemessenen Verhältnis zum zu vermeidenden Risiko 
(Schadensausmaß und Eintrittswahrscheinlichkeit) stehen. 
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Der RH versteht - im Einklang mit den internationalen Standards -
Risikomanagement und Interne Kontrolle als integraliven Bestandteil 
einer professionellen Verwaltungsflihrung, eingebellCl in die Gesamt­
struktur der Organisation. 

In diesem Sinne verbindet der RH bei seinen Prüfungen die aus ver­
schiedenen rechtlichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten (und im 
Zuge historischer Bedürfnisse und wissenschaftlicher Entwicklungen) 
formulierten Anforderungen an Verwaltungssysteme wie insbesondere 

- die schon verfassungsgesetzlich grundgelegten allgemeinen und 
umfassenden Maßstäbe der Rechtmäßigkeit, Zweck.mäßigkeit und 
Wirtschafllichkei t; 

- den Good Governance-Ansatz, der insbesondere auf die Steuerung 
der Aufgabenerfüllung im Sinne der Rechtsstaatlichkeit, Transpa­
renz und demokratischen Beteiligung der Bürger fokussiert; 

- das Prinzip der Nachhaltigkeit, d.h. der Zukunrtsfahigkeit von Sys­
temen und damit eine Verwaltungsmhrung, die ökonomische, öko­
logische und gesellschaftlich- soziale Gesichtspunkte gleichzeitig 
und gleichberechtigt beachtet sowie die langfristige Finanzierbar­
keit sichert; 

- die Grundsätze eines steuerungsrclevanten Controllings, d.h. die 
Verfugbarkeit der für das Management zur Steuerung und Ent chci­
dungsftndung notwendigen Informationen; 

- die Prinzipien des Qualitätsmanagements, die unter dem Gesichts­
punkt der Kundenorielllierung fordern , Leistungen und Abläufe der 
öffentlichen Verwaltung stetig zu verbessern und weiterzuentwi­
ckeln; 

- die durch das neue Haushaltsrecht weiter gestärkte Wirkungsorien­
tierung, die die Erreichung der mit dem taatlichen Handeln (und 
den eingesetzten Ressourcen) angestrebten Wirkungen in der Gesell­
schaft in den Fokus rückt; 

wie auch die 

- die Anforderungen an Risikomanagement und Interne Kontrollsys­
teme, die auch das Thema Compliance mitumfassen. 
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Bewertung des 
IKS-Systems 

Der RH legt seinen Beurteilungen des IKS keine starren Modelle 
zugrunde, sondern nimmt eine dem jeweiligen Prüfungsgegenstand 
angepasste Bewertung vor. Die Bewertung erfolgt in Stärken-Schwä­
ehen- Analysen (Problemstellungen und Schwachstellenhäungkeit je 
Prozessschritt) anhand der IKS- relevanten Elemente (zB Transparenz­
Prinzip, Kontrollautomatik, Prinzip der Funktionslrennung Zugriffs­
berechtigungen). 

Als oberstes Kontrollorgan, das der Zweckmäßigkeit und Wirtschaft­
lichkeit verpflichtet ist, ist dem RH bei seinen Prüfungen wesentlich, 
den dem IKS- immanenten Grundsatz der Kosten-Nutzen- Abwägung 
klar im Auge zu behalten. In diesem Sinne erachtet er nicht ein abs­
traktes Maximum an Automatisierung und Ausdifferenzierung von 
Prozessen als anzustrebenden Zustand, sondern ein den Aufgaben 
und Risiken der Organisation angepasstes, für die Organisation aus­
reichendes IKS. 

Kernaussagen des RH zum Thema IKS auf Basis seiner Prüfungen 

Aktuelle Situation und 
Herausforderungen in 
der Verwaltungspraxis 

60 

Die der Prüfung des RH unterworfenen Rechtsträger operieren übli­
cherweise in einem Umfeld starker Reglementierung. Neben den gesetz­
lichen Vorgaben verfügen sie i.d.R. über eine Reihe von internen Vor­
schriften, die Zuständigkeiten und Prozesse grundSätzlich festlegen. 
Die Rechte der von staatlichem Handeln Betroffenen sind vielfach 
durch Rechtsschutzinstrumente in einem entwickelten Rechtsschutz­

system abgesichert. 

In diesem Sinne sind in vielen Bereichen der öffentlichen Verwal­
tung folgende wesentliche Steuerungs- und Kontroll- Elemente tra­
ditionell verankert : 

- rechtliche Vorgaben in der Sache, wie beispielsweise Anspruchs­
voraussetzungen; 

- aufbau- und ablauforganisatorische Vorgaben, wie Festlegung der 
Leitungs- und Aufsichtsorgane, Festlegung von Zuständigkeiten, 
Verfahrensnormen, Zustimmungs- und Mitbefassungspflichten; 

- Verhaltensanordnungen, wie die Unvereinbarkeitsvorgaben des 
Beamtendienstrechts oder Codes of Conduct; 

- Vorgaben zur Dokumentation und AIchivierung; sowie 

- ein breites Spektrum an Rechtsschutzinstrumenten. 

Bund 2015/1B 
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Praxis-releva nte 

Gesichtspunkte 

Bund 2015/18 

Die bestehenden Systeme sind historisch gewachsen; sie wurden grund­
sätzlich nicht bewusst unter IKS- Gesichtspunkten konzipien und viel­
fach auch organisationsintem nicht unter IKS- Gesichtspunkten hinter­

fragt. Die Ausgestaltung der Prozessvorgaben und Kontrollen erweist 
sich als das Ergebnis langjähriger Praxis und laufender anlassbezo­

gener Weiterentwicklung. Gesamthafte Risikobetrachtungen und die 

systematische Ausrichtung der Dichte an Prozessvorgaben und Kon­
trollen am Risiko haben keine starke Fundierung in der Verwaltungs­

tradition . Die Prüfungen des RH zeigten auch, dass - nicht zuletzt 
große - Organisationen z.T. noch keine klaren Konzepte und Wege 

entwickelt haben, wie die Anforderungen de IKS in die bestehenden 
Systeme einzupassen sind lind auf die konkreten institutionellen Gege­
benheiten umzulegen sind. 

Wiewohl in den bestehenden Systemen also wichtige IKS- relevante 

Elemente veranken sind, fehlt aus Sicht des RH vielfach eine risiko­
basiene Systematisierung von Prozessen und Kontrollen. 

Im Zuge der Prüfungen des RH zeigte sich, dass folgenden Gesichts­

punkten ftir ein adäquates IKS und damit flir die Verbesserung der 
bestehenden Systeme in der Praxis besondere Bedeutung zukam: 

I. Die fundamentalen Voraus etzungen und Grundlagen flir die Ein­
richtung eines IKS sind: 

- die Festlegung von Zielen und Festlegungen zur grundsätzlichen 
strategischen Ausrichtung der Organisation durch die Leitungs­
ebene; 

- Risikoanalysen, die die Risiken der Organisation identifizieren 
und beuneilen; diese müssen geeignet sein, den Entschcidungs­

trägern eine Basis zu geben, um Prozesse (einschließlich Kon­
trollen) - entsprechend der Risikogew ichtung - zu gestalten 
und - sofern erforderlich - Maßnahmen zur Risikominimie­
rung zu setzen; 

- Verftigbarkeit relevanter Informationen als Grundlage flir die 
Unternehmenssteuerung und damit auch ftir ein adäquates IKS. 

2. IKS- Konzept: 

Erforderlich ist ein IKS- Konzept, das alle Organisationsbereiche 
(angepasst an ihr RisikopotenziaI) mitumfasst und die Kontrollen in 

die Verwaltungsführung der Organisation integrien. Interne Kon-
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trollen sind dabei nicht als ein den Arbeits- und Betriebsabläufen 
einer Organisation im Sinne eines .Add-On· hinzugefügter Bau­
stein zu begreifen, sondern als integrativer Bestandteil einer pro­
fessionellen Verwaltungsführung in die Gesamtstruktur der Orga­
nisation einzubetten. 

3. Die Grundelemente und Mindestanforderungen eines IKS sind: 

- Prozessbeschreibungen, die für die Hauptprozesse standardi­
sierte Abläufe und klare Verantwortungen defmierten ; 

- die Dokumentation der Prozesse und Kontrollen, um das Han­
deln nachvollziehbar und überprüfbar zu machen; 

- Funktionstrennungen, die flir relevante und risikogeneigte Maß­
nahmen gewährleisten. dass Entscheidung, Ausführung und 
Kontrolle nicht ausschließlich in der Hand einer Person bzw. 
einer Sub- Organisationseinheitliegen; das Vier- Augen- Prinzip 
für sensible, insbesondere gebarungsrelevante Vorgänge; sowie 
Befangenheits- und Unvereinbarkeitsregelungen; 

4. Eine Aktualisierung und Weiterentwicklung des IKS im Sinne einer 
Analyse von und Reaktion auf Mängel und Anpassungsnotwen­
digkeiten. 

5. Die Rolle der Leitungsorgane und Aufsichtsgremien für die Einrich­
tung und Funkrionsfahigkeit des IKS: 

Die Grundkonzeprion des IKS wie auch die Sicherstellung seiner 
Funktionsfahigkeit ist eine klare, nicht übertragbare, Verantwortung 
der Führungsebene. Dem Commitment der Führungsebene und der 
Vorbildwirkung bei der Einhaltung der Regeln kommt wesentliche 
Bedeutung zu (.tone at Ihe top·). 

6. Das IKS i t unter Kosten- Nutzen- Aspekten auszugestalten; die 
Dichte an Prozessvorgaben und Kontrollelementen ist an den Kri­
terien Risiko und Zweckmäßigkeit auszurichten. 

Der RH traf zu diesen Themen eine Vielzahl von Feststellungen und 
Empfehlungen. Die Prüfungen im Rahmen des Prüfungsschwerpunkts 
2014 gaben einen vertieften Einblick in IKS- bezogene Probleme im 
öffentlichen Sektor und unterstützten die Verbesserung der Internen 
Konrrollsysteme, insbesondere im Bereich der Privatwirtschaftsver­
waltung und der öffentlichen Unternehmen: 

Bund 2015/18 
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Zielfestlegungen und grundsätzlichen strategischen Festlegungen der leitungsorgane 

Gewährung von Ausgleichszulagen in der Pensionsversicherung, Reihe Bund 2015/ 9 

Die Verpflichtung zur Einführung eines Internen Kontrollsystems (IKS) bei den 
Sozialversicherungsträgern gab es nicht. Konzepte, wie ein IKS im Hinblick auf 
die Besonderheiten der Pensionsversicherungsträger (z.B. mit Rücksicht auf die 
Selbstverwaltung oder den bestehenden Rechtsschutz) konkret ausgestaltet sein sollte, 
lagen nicht vor. 
Auch konnte weder die PVA noch die SVB - als Grundlage eines IKS - eine 
Zieldokumentation oder Risikoeinschätzung im Zusammenhang mit der Ausgleichszulage 
vorlegen . (TZ 17, 20) 
E: Es wäre ein IKS im Sinne der sich entwickelnden internationalen Standards einzuführen 
(TZ 17), insbesondere wären Ziele und Risiken im Zusammenhang mit der Ausgleichszulage 
auszuarbeiten und deren Erreichung bzw. Vermeidung zu kontrollieren. (TZ 20) 

Risikoanalysen 

HG und FWF - Interne Kontrollsysteme, Reihe Bund 2015/7 

Die jährlich adaptierte Risikomatrix der FFG bildete im Zusammenwirken mit den 
Wirksamkeitsprüfungen der gesetzten Maßnahmen eine taugliche Voraussetzung für ein 
wirkungsvolles IKS. Auch die Ergänzung der Risikomatrix durch Kontrollprozesse war 
grundsätzlich zweckmäßig. (TZ 12) 
E FWF: Eine Risikoanalyse sollte durchgeführt werden; dabei wäre eine Risikomatrix zu 
erstellen. (TZ 12, 13. 14) 

Internes Kontrollsystem bei Direktvergaben in ausgewählten Ressorts BMVIT und BMWFW. 
Reihe Bund 2015/ 6 

- Voraussetzung und zentrales Element des IKS ist die Identifikation und Beurteilung 
allfälliger Risiken. Weder das BMVIT noch das Wirtschaftsressort hatte Risikoanalysen 
durchgeführt, um Risiken von Beschaffungsvorgängen systematisch zu erfassen und in der 
Prozessgestaltung entsprechend berücksichtigen und steuern zu können. (TZ 6) 

- Direktvergaben gewährleisten Wettbewerb und Transparenz in deutlich geringerem Maß 
als öffentliche Ausschreibungen und bergen damit ein erhöhtes Risiko für überteuerte 
Beschaffungen, für Korruption und Manipulation. Gerade bei Direktvergaben kommt 
daher einem adäquaten IKS und der Prüfung der Preisangemessenheit besondere 
Bedeutung zu. (TZ 3) 

E: Im Rahmen von Gesamtrisikoanalysen und IKS- Überlegungen wäre speziell auch auf 
Vergabeprozesse zu achten; die Vergabeprozesse wären aufbauend auf die im Rahmen 
der Gebarungsüberprüfung aufgezeigten Risiken (Intransparenz, Ausschaltung des 
Wettbewerbs, unzureichender Überblick über marktübliche bzw. marktangemessene Preise) 
und Schwachstellen im Prozess und die Empfehlungen des RH unter Risikogesichtspunkten 
weiter zu analysieren und Schwachstellen im IKS zu beseitigen. (TZ 6, 25) 
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Research Center Pharmaceutical Engineering GmbH, 
Reihe Bund 2015/ 11 

Die Gesellschaft erstellte keine Risikoanalysen für ihre wesentlichen Risikobereiche. 
Dies bewirkte, dass sie ihre Risiken nicht systematisch ermittelte sowie schriftlich 
dokumentierte und daher keine adäquate Risikoversorge traf. (TZ 21) 
E: Für sämtliche relevante Risikobereiche wären schriftliche Risikoanalysen zu erstellen und 
ein Risikomanagementsystem zur Abdeckung der kritischen Risiken wäre zu implementieren. 
(TZ 21) 

Flughafen Wien Aktiengesellschaft - Fahrzeugbeschaffungen und Fuhrparkmanagement, 
Reihe Niederösterreich 2015/ 2 und Reihe Wien 2015/ 1 

Ein der Größe des Fuhrparks der Flughafen Wien AG angemessenes internes Kontrollsystem 
war nicht eingerichtet. Der Fuhrpark wurde nicht als eigene Risikokategorie betrachtet. 
(TZ 33) 

E: Bei der Einrichtung von wirksamen Kontrollrnaßnahmen für den Bereich Fuhrpark wäre 
das Risiko von Malversationen mitzuberücksichtigen, um ein regelkonformes Verhalten 
«(ompliance) sicherzustellen. (TZ 35) 

Nationalstiftung für Forschung, Technologie und Entwicklung, Reihe Bund 2014/15 

E: Im Zuge der Überarbeitung und dem Ausbau des IKS wären - basierend auf einer 
umfassenden Risikoanalyse sowie Kosten-Nutzen-Abwägungen - Prozesse und 
Instrumente zu defin ieren, die das Erreichen der Organisationsziele trotz interner 
(z.B. Korruptionsrisiko, Fehlallokationsrisiko) und externer Risiken (z.B. Ausfallsrisiko, 
Marktrisiko) sicherstellen. 
(TZ 37) 

Verein Schulungszentrum Fohnsdorf, Reihe Bund 2014/10 

Eine umfassende Risikoanalyse unterblieb, obwohl mehrere Risikofelder vorhanden waren 
(Beauftragungen ohne Vergleichsanbote, Abnahme und Abrechnung von Beraterleistungen 
ohne umfassende Prüfung der Leistung, Bezahlung von unberechtigten Zulagen). (TZ 39) 

E: Die Risikoanalyse sollte u.a. die Themen Beauftragung von Bauprojekten und 
Beratern für Dienstleistungen, Abnahme und Abrechnung von Beraterleistungen, 
Repräsentationsaufwendungen, Dienstreisen des Geschäftsführers, Bezahlung von 
unberechtigten Benefits und Zulagen beinhalten. (TZ 39) 

Bundesbeschaffung GmbH, Follow-Up Überprüfung, Reihe Bund 2011/8 

E: Nach der Risikoeinschätzung der Prozesse im Rahmen des Internen Kontrollsystems 
wäre auch eine ziffernmäßige Risikobewertung durchzuführen, um zu entscheiden, ob 
Schritte zur Risikominderung notwendig sind oder ob eine ausreichende Sicherheit bzw. ein 
akzeptables Restrisiko besteht. (TZ 4) 

Stiftung Österreichisches Institut für Schul- und Sportstättenbau, Reihe Bund 2015/ 16 

Das ÖISS führte keine strukturierte Analyse seiner Risiken durch und seine 
Risikoabschätzungen berücksichtigten beispielsweise nicht Einnahmen- und 
Liquiditätsrisiken. (TZ 22) 
E: In einer Risikoanalyse wären weitere Risiken (insbesondere auch Einnahmen- und 
Liquiditätsrisiken, Gefährdung der Gemeinnützigkeit) einzubeziehen. (TZ 22) 

Bund 2015/18 
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Research Center Pharmaceutkal Engineering GmbH, Reihe Bund 2015/ 11 

Ohne kennzahlengestütztes Projektcontrollingsystem fehlte eine wesentliche 
Informationsquelle für die Unternehmenssteuerung. (TZ 17, 18) 
E: Zur Steuerung des Unternehmens wäre ein Kennzahlensystem im Controlling (z.B. 
Erfolgs- und Bilanzkennzahlen, Vertriebskennzahlen) einzuführen und über die Entwicklung 
dieser Kennzahlen regelmäßig der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat zu berichten. (TZ 
18, TZ 20) 

Internes Kontrollsystem bei Direktvergaben in ausgewählten Ressorts BMVIT und BMWFW, 
Reihe Bund 2015/6 

Das Fehlen eines Gesamtüberblicks über die Beschaffungsvolumina und ihre Entwicklung je 
Organisationseinheit. leistungskategoriejProduktgruppen und Auftragnehmer über die Zeit 
barg das Risiko, Fehlentwicklungen nicht rechtzeitig zu erkennen. (TZ 6) 

land Salzburg - Finanzielle lage, Reihe Bund 2013/9 

E: Oie Controllingtätigkeiten im Finanzmanagement sollten neben der Überwachung der 
Wirtschaftlichkeit der Finanzgeschäfte und der Aufbereitung von Daten als Grundlage für 
Handlungsentscheidungen auch die laufende Überprüfung der kritischen Erfolgsfaktoren 
(z.B. limite, Handlungsvollmachten, Kontrahentenrisiken) und das RisikocontroUing 
miteinschließen. (TZ 25) 
Vom Controlling wären regelmäßige standardisierte Berichte erstellen zu lassen, um 
eine Basis für fundierte und situationsgerechte Entscheidungen im Finanzmanagement 
zu schaffen. Mit dem Berichtswesen sollte sichergestellt werden, dass die relevanten 
Entscheidungsträger (Finanzreferent, Führungskräfte) über alle für die Planung, Kontrolle 
und Steuerung der Finanzgeschäfte erforderlichen Informationen zeitgerecht und im 
erforderlichen Umfang verfügen. (TZ 28) 

m 1CrJIII't, .... OI ... 11111 ...... ( 1"11" ••• ".1'11. 1II) ..... r.ut ..... 
ac.tnIIIH .. die dir IR. Iriert 

Gewährung von Ausgleichszulagen in der Pensionsversicherung, Reihe Bund 2015/9 

Oie Verpflichtung der Verwaltung zur Sparsamkeit. Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit 
(Art. 126b B- VG) beinhaltete auch die Verpflichtung zur Auseinandersetzung mit Risiken 
und zur Implementierung risikoorientierter Kontrollmechanismen. (TZ 17) 
E: Es wäre ein IKS im Sinne der sich entwickelnden internationalen Standards einzuführen 
(TZ 17) 

Bund 2015/1 B 65 

III-224 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 69 von 100

www.parlament.gv.at



R 
H 

Interne Kontrollsysteme (IKS) -
Themenschwerpunkt des RH 2014 

.. 10. 

Land Salzburg - Finanzielle Lage, Reihe Bund 2013/9 

Das Management des Landes Salzburg nahm seine KontroU- und Aufsichtsverantwortung 
nicht ausreichend wahr. Im Finanzmanagement und in der Buchhaltung des Landes Salzburg 
war kein wirksames, effizientes und umfassendes Internes Kontrollsystem eingerichtet. Oie 
gängigen Prinzipien des Internen Kontrollsystems - Transparenz, Kontrollautomatik, Vier­
Augen- Prinzip, Funktionstrennung sowie Mindestinformation - waren nicht sichergesteUt. 
Oie festgesteUten Schwachstellen und KontroUlücken - insbesondere im Bereich des 
Internen KontroUsystems - begünstigten letztendlich jene VorfäUe, die Gegenstand der 
parlamentarischen und gerichtlichen Untersuchungen sind. 
E: Im Finanzmanagement und in der Landesbuchhaltung wäre umgehend ein Internes 
Kontrollsystem (IKS) aufzubauen. Neben Prozessbeschreibungen für aUe wesentlichen 
Abläufe sollte dieses ein abgestimmtes KontroUverfahren für aUe Ebenen sowie aUe 
Arbeits- und Betriebsabläufe der Finanzabteilung beinhalten, wobei die Durchführung der 
vorgesehenen KontroUschritte entsprechend zu dokumentieren wäre. Auch das Prinzip der 
Transparenz, das Vier-Augen- Prinzip und die Prinzipien der Funktionstrennung sowie der 
Mindestinformation wären durchgehend zu berücksichtigen. (TZ 13) 

Bundesanstalt Statistik Austria Reihe Bund 2007/10; FoUow-Up-Überprüfung, Reihe Bund 
2010/4 

Erforderlich ist ein das gesamte Unternehmen umfassendes und entsprechend 
dokumentiertes Internes KontroUsystem; auf individueUe KontroUmaßnahmen im Bereich 
des Rechnungswesens konzentrierte Maßnahmen reichen nicht aus. (TZ 29) 

"&n'" .' __ .... .. ....... "".. • F ..... _ 

Prozessbeschreibungen 

66 

Verein Schulungszentrum Fohnsdorf, Reihe Bund 2014/ 10 

E: Das IKS wäre um grafische Prozessbeschreibungen mit farblich hervorgehobenen 
Kontrollschritten und mit konkreten Anknüpfungspunkten an das Organigramm zu 
erweitern. (TZ 38, 40, 41) 

HG und FWF - Interne Kontrollsysteme, Reihe Bund 2015/7 

E: Prozesslandkarten und Prozessbeschreibungen mit klar festgelegten Zuständigkeiten und 
integrierten Kontrollmechanismen wären zu erarbeiten; bestehende Prozessbeschreibungen 
und mitgeltenden Dokumente wären auf Aktualität. Kohärenz und besserer Ubersichtlichkeit 
zu überprüfen. (TZ 21 u.a.) 

Bund 2015/18 
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Stiftung Österreichisches Institut für Schul- und Sportstättenbau, Reihe Bund 2015/16 

Das Interne Kontrollsystem des ÖISS und das Bewusstsein für die Notwendigkeit 
von Kontrollschritten bei der Verwaltung von Fremdvermögen war nicht ausreichend 
(z.B. Nichteinbindung des Kuratoriums in allen Bezugsangelegenheiten, Fehlen 
wesentlicher Prozessbeschreibungen, nicht hinreichende Vorschreibung grundlegender 
Kontrollaktivitäten und nicht ausreichende Dokumentation gesetzter Kontrollschritte). (TZ 
23) 
E: Im ÖISS wäre das Interne Kontrollsystem zu optimieren, insbesondere wären 
- die Zuständigkeit des Kuratoriums für die Festsetzung von Bezügen und den Abschluss 

von Zusatz- bzw. Sondervereinbarungen einzuhalten, 
- das Bewusstsein für die Notwendigkeit von Kontrollschritten zu erhöhen, 
- Kontrollen ausreichend zu dokumentieren, 
- Verantwortungen, Kompetenzen und Prozessbeschreibungen wesentlicher Abläufe 

schriftlich festzulegen, 
- Approbationsprozesse nachvollziehbar zu gestalten, 
- eine Funktionstrennung zwischen bzw. Kontrollen hinsichtlich auszahlender und 

buchender Stelle vorzusehen. (TZ 23) 

Familie & Beruf Management GmbH, Reihe Bund 2014/11 

Es waren weder wesentliche interne Prozessabläufe (z.B. Förderungsvergabe und -
abwicklung, Verrechnung und Eintreibung von Erlösen) schriftlich festgelegt noch waren 
das Vier-Augen-Prinzip und das Prinzip der Funktionstrennung konsequent verankert. (TZ 
28) 
E: Es wäre ein adäquates IKS einzurichten. Dazu wären insbesondere Prozessbeschreibungen 
mit Kontrollelementen für die wesentlichen Abläufe zu erarbeiten, bei gebarungsrelevanten 
Abläufen das Vier-Augen-Prinzip einzuhalten, Kontrollschritte vorzusehen und deren 
Durchführung zu dokumentieren und für eine zweckmäßige Dokumentation sowie 
Kostentransparenz zu sorgen. (TZ 28) 

Bundesanstalt Statistik Austria Reihe Bund 2007/ 10; Follow-Up-Überprüfung, Reihe 
Bund 2010/4 

Prozessbeschreibungen stellen die erforderliche Basis für die Implementierung eines 
Internen Kontrollsystems dar. (TZ 8 Follow- up) 

Funktionstrennung, 
Befangenheits-/Unvereinbarkeitsregelungen 

Gewährung von Ausgleichszulagen in der Pensionsversicherung, Reihe Bund 2015/ 9 

Die Aufbauorganisation der PVA und SVB war infolge der Funktionstrennung zwischen 
Sachbearbeitung und Prüfung sowie der Trennung der Sachentscheidung von der Verbuchung 
bzw. Auszahlung grundsätzlich geeignet, eine korrekte Vollziehung der Ausgleichszulage 
sicherzustellen. (TZ 18) 

Internes Kontrollsystem bei Oirektvergaben in ausgewählten Ressorts BMVIT und BMWFW, 
Reihe Bund 2015/6 

Die grundsätzlich dezentrale Beschaffungsorganisation der beiden Ressorts hatte zur 
Folge, dass keine systematische organisatorische und funktionale Trennung zwischen 
Bedarfsanforderung, Bestellung und Leistungsabnahme gegeben war. (TZ 11) 
E: Im Sinne des Prinzips einer funktionellen Trennung von Bedarfsanforderung, 
Bestellung und Leistungsabnahme im Beschaffungsprozess wäre eine Prozessgestaltung 
sicherzustellen, die gewährleistet, dass die Entscheidungen im Beschaffungsprozess nicht 
ausschließlich in der Hand einer Person/ einer Sub- Organisationseinheit liegen. (TZ 11) 

Bund 2015,>u 67 

III-224 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 71 von 100

www.parlament.gv.at



R 
H 

Interne Kontrollsysteme (IKS) -
Themenschwerpunkt des RH 2014 

Research Center Pharmaceutical Engineering GmbH, Reihe Bund 2015/ 11 

E: Eine umfassende (ompliance- Richtlinie wäre umgehend in Geltung zu setzen, um z.B . 
allfällige Unvereinbarkeiten bzw. Geschenkannahmen zu verhindern und gesetzeskonformes 
Handeln sicherzustellen. (TZ 23) 

Flughafen Wien Aktiengesellschaft - Fahrzeugbeschaffungen und Fuhrparkmanagement, 
Reihe Niederösterreich 2015/2 und Reihe Wien 2015/ 1 

Aufgrund von mangelnder Funktionstrennung zwischen Prozessdurchführendem und 
Kontrollausübendem bestand ein Kontrolldefizit innerhalb des IKS für Beschaffungen der 
Flughafen Wien AG. (TZ 10) 
E: Für eine klare Funktionstrennung zwischen Prozessdurchführendem und 
Kontrollausübendem wäre zu sorgen. (TZ 10) 

Vier-Augen prinzip für sensible Entscheidungen 

Gewährung von Ausgleichszulagen in der Pensionsversicherung, Reihe Bund 2015/9 

Die PVA unterzog einen wesentlich höheren Anteil der Erledigungen einer Überprüfung nach 
dem Vier-Augen - Prinzip als die SVB: die PVA rd. 75 % der Fälle, die SVB rd. 50 % der Fälle. 
Oie Quote der dabei festgestellten Fehler betrug bei der PVA rd. 11 '10, bei der SVB rd. 22 %. 

Kritisch hervorzuheben war, dass die SVB trotz rund doppelt so ho her Fehlerquote nu r halb 
so viele Fälle (nach Fallzahlen) einer Prüfung unterzog wie die PVA. (TZ 21) 

Research Center Pharmaceutical Engineering GmbH , Reihe Bund 2015/11 

E: Das Vier-Augen-Prinzip für sämtliche finanzielle Transaktionen wäre einzuführen, 
Veranlagungsrichtlinien für Bankguthaben zu erstellen und letztere durch den Aufsichtsrat 
zu genehmigen. (TZ 22) 

BH Melk , St. lohann im Pongau und St. Veit an der Glan, Reihe NÖ 2012/3; Reihe Salzburg 
2012/5; Reihe Kärnten 2012/ 2 

E: Für bedeutende und gebarungsrelevante Vorgänge ist das Vier- Augen- Prinzip 
sicherzustellen. (TZ 41) 

Prüfroutinen 

68 

Magistrat der Stadt Salz burg: Kontrollsystem - Personalverwaltung, Reihe Salzburg 2010/ 3 

- In den IT- Systemen waren keine automatisiert ablaufenden Prüfungsroutinen integriert, 
welche grundsätzlich unzulässige Auszahlungen aufzeigen hätten können. (TZ 19) 

- Das Vier- Augen- Prinzip war nach der Soll- Konzeption des IKS in einzuhalten. Die 
entsprechenden organisatorischen Voraussetzungen zur Funktionstrennung, wie 
etwa klare Zuständigkeitsverteilungen, lagen vor. Die tatsächliche Durchführung der 
vorgeschriebenen Kontrollen, beispielsweise durch zwingend vorgesehene Freigaben, war 
jedoch in den IT-Systemen technisch nicht umgesetzt. (TZ 24) 

E: Es wären automatisierte Prüfroutinen zu integrieren bzw. einen regelmäßigen, 
standardisierten elektronischen Abgleich der Personalstammdaten zwischen den 
angewandten Systemen vorzusehen, um Abweichungen oder Fehleintragungen zeitnah 
aufdecken und allenfalls korrigieren zu können. (TZ 19) 
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Zugangsbeschränkungen 

Internes Kontrollsystem in der Haushaltsverrechnung des Bundes; Follow- Up-Überprüfung, 
Reihe Bund 2015/14 

Nicht umgesetzt war die Verankerung des Prinzips der minimalen Rechte in den 
haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Bundes, das heißt die Beschränkung von 
Berechtigungen der Mitarbeiter auf das zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche Maß. 
E: Oie haushaltsrechtlichen Bestimmungen wären um das Prinzip der minimalen Rechte 
zu ergänzen, damit auch dieses wesentliche Prinzip des Internen Kontrollsystems im 
Haushaltsrecht verankert ist. (TZ 11) 
Aufbauend auf der Risikoanalyse wäre ein rollenbasiertes Berechtigungskonzept zu 
erstellen. (TZ 12) 
Die Zeichnungsberechtigungen für den Zahlungsverkehr mit Kreditinstituten wären 
regelmäßig zu überprüfen und die Anzahl wäre möglichst gering zu halten. (TZ 10) 

Dokumentation der Prozesse und Kontrollen 

_IV. 

Justizbetreuungsagentur, Reihe Bund 2014/7 

E: Die im IKS - Konzept vorgesehenen Kontrollen wären tatsächlich vorzunehmen und zu 
dokumentieren. Darauf basierend sollte das IKS-Konzept evaluiert und - auch im Hinblick 
auf den erfolgten Ausbau der Personalbereitstellungsbereiche - angepasst werden. (TZ 31) 

Gewährung von Ausgleichszulagen in der Pensionsversicherung, Reihe Bund 2015/ 9 

Die Nachvollziehbarkeit des Entscheidungsprozesses war - insbesondere für externe 
Überprüfungen - durch die Dokumentation in unterschiedlichen Medien (Papierakten, 
einem elektronischen Archivierungssystem und einer an der Zahlung orientierten 
Applikation) erschwert. (TZ 18, 19, 21) 

Internes Kontrollsystem bei Direktvergaben in ausgewählten Ressorts BMVIT und BMWFW, 
Reihe Bund 2015/6 

Der RH kritisierte Mängel in der Dokumentation; Verzögerungen und Lücken in der 
Veraktung wichtiger Dokumente (z.B. von unterschriebenen Verträgen, erbrachten 
Leistungen, Rechnungen) bargen das Risiko, die Nachvollziehbarkeit, Überprüfbarkeit 
und insbesondere die Sicherung der rechtlichen Position des Bundes im Streitfall zu 
beeinträchtigen. 
E: Aus Gründen der Rechtssicherheit und Transparenz wäre auf eine genaue und zeitnahe 
Dokumentation der unterschriebenen Verträge und der erbrachten Leistungen zu achten. 
(TZ 16) 

Magistrat der Stadt Salzburg: Kontrollsystem - Personalverwaltung, Reihe Salzburg 2010/ 3 

E: Die Vornahme von in Ablaufprozessen vorgesehenen Kontrollschritten sollte schriftlich 
erfolgen und dokumentiert wer_d.;.en_ . ...;(.;.T_Z .;.3.;.0'.;.3.;.1.;.' ..;3..;3):....... _____________ .. 

._ We ..... twlcld-a l1li115 
Evaluierung des IKS 

FFG und FWF - Interne Kontrollsysteme, Reihe Bund 2015/7 

E: Das IKS wäre regelmäßig zu prüfen, um seine Wirksamkeit und Funktionsfähigkeit 
sicherzustellen: durch follow-up-Überprüfungen wäre die Umsetzung der daraus 
gewonnenen Empfehlungen zu überwachen. (TZ 34ff) 
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Gewährung von Ausgleichszulagen in der Pensionsversicherung, Reihe Bund 2015/9 

E: Durch eine regelmäßige Evaluierung wäre sicherzustellen, ob das bestehende Prüf- und 
Freigabewesen die Risiken effektiv adressiert. (TZ 22) 

Österreichische Nationalbank - Gold- und Pensionsreserven, Jubiläumsfonds sowie 
Sozialleistungen, Reihe Bund 2015/3 

E: Inhalte von Direktoriumsbeschlüssen sollten künftig zeitnah in die Arbeitsanweisungen 
eingearbeitet werden, um das Risiko der Durchführung von Transaktionen, die nicht den 
internen Vorgaben entsprechen, zu minimieren . (TZ 9) 

Rolle der IR für die Funktionsfähigkeit des IKS 

70 

Internes Kontrollsystem bei Direktvergaben in ausgewählten Ressorts BMVIT und BMWFW, 
Reihe Bund 2015/ 6 

Der Internen Revision kommt aufgrund ihres Detaileinblicks in die Abläufe des Ressorts 
bei der Kontrolle und Berichterstattung betreffend den IKS-Status des Ressorts eine 
bedeutende Rolle zu. (TZ 24) 
E: Die Internen Revis ionen sollten in regelmäßigen Abständen im Rahmen der 
nachprüfenden Kontrolle systematische Überprüfungen von Vergabevorgängen durchführen, 
um allfällige Schwachstellen und Fehlentwicklungen bei Beschaffungsprozessen zeitnah zu 
identifizieren. (TZ 24 ) 

Schieneninfrastruktur-Oienstleistungsgesellschaft mbH (SCHIG) - Aufgabenübertragung 
durch das BMVIT, Reihe Bund 2015/ 15 

E: Die Ergebnisse des Risikomanagements sollten in Zukunft stärker mit der 
Prüfungsplanung der Internen Revision verschränkt werden. (TZ 34) 

HG und FWF - Interne Kontrollsysteme, Reihe Bund 2015/7 

Der RH kritisierte die Verlagerung von Ressourcen der Internen Revision zu 
revisionsfremden Aufgaben (Projektleitung) und verwies in diesem Zusammenhang auf seine 
Empfehlung, die Einbindung der Internen Revision in operative Projekte in Hinsicht auf 
entstehende Unvereinbarkeiten zu begrenzen. (TZ 10) 
E: Die Betrauung der Internen Revision mit zusätzlichen, nicht in ihre Aufgaben fallenden 
Tätigkeiten wäre zu vermeiden und damit das IKS insgesamt zu stärken. (TZ 10) 

Flughafen Wien Aktiengesellschaft - Fahrzeugbeschaffungen und Fuhrparkmanagement, 
Reihe Niederösterreich 2015/2 und Reihe Wien 2015/1 

Die Interne Revision der Flughafen Wien AG hatte in einem Prüfbericht aus dem Jahr 2013 
bereits auf Mängel im Beschaffungsprozess hingewiesen, ohne dass dies zu einer 
Verbesserung der IKS-Kontrollmaßnahmen führte. (TZ 10) 
E: Die Risikobewertung bezüglich Fuhrpark zu evaluieren und entsprechende IKS­
Kontrollmaßnahmen einzurichten. (TZ 33) 
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.... der LeI& 11111111 ftr .. CI & n I .. F '11 .. li Il_acs 
Rolle des Vorstandsund Rolle der Aufsichtsgremien für die Gestaltung und Funktionsfähigkeit des 
IKS 

Gewährung von Ausgleichszulagen in der Pensionsversicherung, Reihe Bund 2015/9 

- Die Ergebnisse der internen Kontrollen (zB Prüfquoten, Fehlerquoten, Effektivität der 
Prüfungen etc.) wurden zwar innerhalb des Büros, aber nicht im Vorstand bzw. der 
Kontrollversammlung behandelt. 

- Im Hinblick auf das hohe Gebarungsvolumen war es notwendig, den Vorstand bzw. die 
Kontrollversammlung regelmäßig bei der Gestaltung des IKS und der Überprüfung von 
dessen Effektivität zu befassen. 

(TZ 18) 
E: Der Vorstand hätte insbesondere die Aufgabe, bei der Definition der Organisationsziele 
und - risiken und der Kontrolle der Wirksamkeit des IKS strategische Vorgaben zu machen . 
(TZ 18) 

HG und FWF - Interne Kontrollsysteme, Reihe Bund 2015/7 

- Die Einrichtung eines Aufsichtsrats und eines Bilanz/Finanzausschusses sowie eines 
geschäftsordnungsmäßig festgelegten Genehmigungsvorbehalts für bestimmte 
wirtschaftlich bedeutsame Geschäfte waren grundlegende und wichtige IKS- Elemente. 
(TZ 4) 

- Da die Abwicklung von bestimmten Geschäften im FWF zumindest unterjährig weder dem 
Aufsichtsrat noch der Aufsichtsbehörde zur Kenntnis gelangen konnte, bestand in diesem 
Bereich eine IKS- relevante Regelungslücke. (TZ 4) 

Problematik des Management-Overrides, dh die Bedeutung der Beachtung der Regelwerke im Top­
Managment 

Internes Kontrollsystem bei Direktvergaben in ausgewählten Ressorts BMVIT und BMWFW, 
Reihe Bund 2015/6 

Der RH kritisierte die problematische Auftragsabwicklung und unzureichende 
Dokumentation der Entscheidungsgründe. Er wies daraufhin, dass für eine angemessene 
Compliance- und Kontrollkulturessenziell ist. dass auch die Ressortspitze inhaltliche und 
ablauf technische Vorgaben mitbedenkt. (TZ 21) 

Bedeutung der Kenntnis und des Verständnisses der Anwender für die Prozesse und Kontrollschritte 

Internes Kontrollsystem bei Direktvergaben in ausgewählten Ressorts BMVIT und BMWFW, 
Reihe Bund 2015/ 6 

Der RH wies darauf hin, dass der Kommunikation relevanter Informationen in IKS-Standards 
wesentliche Bedeutung beigemessen wird. (TZ 14) _VI. 

lief der A 1I111&eI' 1-115 
Gewährung von Ausgleichszulagen in der Pensionsversicherung, Reihe Bund 2015/ 9 

- Eine Kosten- Nutzen- Rechnung der unterschiedlichen Kontrollmechanismen gab es nicht. 
- Positiv war anzumerken, dass die SVB mit der Prüfung relativ weniger Fälle ein relativ 

hohes Gebarungsvolumen erfasste. 
(TZ 21) 
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FFG und FWF - Interne Kontrollsysteme, Reihe Bund 2015/7 

Bezüglich des FWF wies der RH hingegen kritisch darauf hin, dass die derzeit geltenden 
Organisationsvorschriften des FTFG in einigen Bereichen überaus komplex und daher 
geeignet waren, Abläufe im FWF tendenziell zu verlangsamen. (TZ 4) 
E: Oie durchgeführten Kontrolltätigkeiten wären hinsichtlich ihres Nutzens zu evaluieren. 
(TZ 36) 
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Bund 2015/18 

TI r er öf n r 

Rechnungshof prüfte Medientransparenz 

Im Jahr 2012 traten das Bundesverfa sungsgesetz zur Medientranpa­
renz sowie das Medientransparenzgesetz in Kraft. Seitdem haben alle 
Rechtsträger, die der Kontrolle de RH unterliegen , quartalsweise die 
Ausgaben für Medienkooperationen und Werbung sowie für Förde­
rungen an Medieninhaber der Kommunikationsbehörde KommAus­
tria zu melden. 

In diesem Zusammenhang verpnichtete der Gesetzgeber den RH mit 
der Sonderaufgabe, halbjährlich eine aktualisierte Liste der seiner Kon­
trolle unterliegenden Rechtsträger der KommAustria zu übermitteln. 
Zu diesen Rechtsträgern zählen 

- die Bundesministerien, 

- die Landesverwalrungen, 

- die Gemeinden mit minde tens 10.000 Einwohnern, 

- die Gemeindeverbände, 

- die Träger der Sozialversicherung, 

- jene Unternehmen, an denen der Bund, die Bundesländer oder 
Gemeinden mit mindestens 50 Prozent beteiligt sind bzw. von die­
sen Gebietskörperschaften im Sinne des Art. 126b Abs. 2 B- VG 
beherrscht werden sowie 

- die der RH-Kontrolle unterliegenden Stiftungen, Fonds und 
Anstalten. 

Diese aktuell 5.736 Rechtsträger umfassende Liste ist auf der Home­
page des RH http://www.rechnungshof.gv.at/beratung/pruefobjekte. 
html veröffentlicht. Sie ist die Grundlage für die Meldungen an die 
KommAustria, die ihrerseits die quartalsweisen Meldungen auf ihrer 
Homepage hnps://www.rtr.at/de/m/Medientransparenz veröffentlicht. 

Für den RH eröffnete sich mit dem Inkrafttreten des Medientranspa­
renzge etzes auch ein ncues Prüfungsfeld. Seit Herbst 2013 überprüfte 
der RH die Umsetzung des Medientransparenzgeselzes bei insgesamt 
acht Rechtsträgern: 
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- Stadt Graz (Reihe Steiermark 2014/4), 

- Land Kärnten (Reihe Kärnten 2014/5), 

- Land Tirol (Reihe Tirol 2014/5), 

- MuseumsQuartier Errichlungs- und BetriebsgesellschaFt (Reihe Bund 
2015/3 und Reihe Wien 2015/2), 

- Bundesimmobiliengesellschafl (Reihe Bund 2015/8), 

- Allgemeine UnFallversicherungsanstalt (AUVA; Reihe Bund 2015/12), 

- Niederösterreichische Landeskliniken-Holding (Reihe Niederösler­

reich 2015/9) sowie 

- BMFJ (Reihe Bund 2015/17). 

Ziel dieser Gebarungsüberprüfungen war es, die Vollständigkeit und 
Richtigkeit der Meldungen betreFFend Medienk.ooperationen und Wer­

beaufträge sowie Förderungen an Medieninhaber zu beurteilen. Weiters 
überprüfte der RH die Erfüllung der Meldepnichlen und die Einhal­
tung der inhaltlichen AnForderungen des Medienlransparenzgesetzes. 
Schließlich zeigle der RH auch allfällige Probleme bei der Anwendung 

dieses Gesetzes auf. 

Aufgrund der gewählten gesetzlichen Konstruktion zur Förderung der 
Transparenz bei Medienkooperationen sowie bei der Erteilung von Wer­
beaufträgen und Förderungen an Medieninhaber eines periodischen 

Druckwerks oder eines periodischen elektronischen Mediums waren ein 
Bundesverfassungsgesetz, ein Bundesgesetz sowie für den Bund und 
jedes Bundesland je eine Richtlinie, somit zehn Richtlinien, erforder­

lich. Durch die Regelung im Verfassungsrang hätte die zweckmäßige 
Möglichkeit bestanden, eine einheitliche Vorgehensweise für den Bund 

und die Länder zu schaffen. Diese Gelegenheit einer Verwaltungsver­

einfachung blieb ungenützt. 

Erfüllung der Meldepflichten nach dem Medientransparenzgesetz 

Vollständigkeit 
der Meldungen 

74 

Die Voll tändigkeit der Meldungen nach dem Medientransparenzgesetz 
ist dann gegeben, wenn der Rechtsträger unter Beachtung der Baga­

tellgrenze von 5.000 EUR 
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- fUr Werbeaufträge und Medienkooperationen quartalsweise die 
Namen der beauftragten periodischen Medien sowie die Gesamt­
höhe des diesen zufließenden Nettoentgelts und 

- bei Förderungen die Namen der Förderungsempfanger sowie die 
Gesamrhöhe des diesen tatsächlich zufließenden Förderentgelten 

gesondert bekanntgibt. 

Die bisherigen Prüfungen ergaben, dass bis auf die Bundesimmobili­
engesellschaft und die Niederösterreichischen Landeskliniken- Holding 

alle überprüften RechtstTäger Probleme bei der Vollständigkeit der Mel­
dungen an die KommAustria hatten. 

Ursächlich fUr die Unvollständigkeit von Quartalsmeldungen des BMFJ, 

des Landes Tirol, des Landes Kärnten, der Stadt Graz und der Muse­
umsQuartier Errichtungs- und Betriebsgesellschaft waren die Kon­
trolldefIzite, die durch fehlende bzw. nicht hinreichende organisato­

rische Implementierung der Angelegenheiten der Medientransparellz 
bedingt waren. Diese fUhrten dazu, dass Medien - bzw. Förderungsmel­
dungen unterblieben. Bei der AUVA, die zwei in ihrem Auftrag her­

gestellte periodische Medien in Höhe von insgesamt rd. 1,8 Mio. EUR 
nicht meldete, waren alle Quanalsmeldungen des überprüften Zeit­

raums unvollständig. 

Die Rechtsträger haben neben der Verpflichtung zur vollständigen 
Meldung die Werbeaufträge und Medienkooperationen überdies auch 

- betraglieh richtig (Nettoentgeltsgebot), 

- sachlich richtig (periodisches Medium) sowie 

- zeitlich richtig (nach ihrem Erscheinungsdatum) 

zuzuordnen. Bei Förderungen ist die Zuordnung eines Förderungsbetrags 
an einen Medieninhaber dann sachlich richlig, wenn mit ihm die inhalt­
liche Gestaltung, Produktion oder Verbreitung eines periodischen Medi­
ums des Medieninhabers gefördert worden. Maßgeblich für die zeit ­

lich richtige Zuordnung einer Förderung ist das Datum ihrer Zusage. 

Die bi herigen Prüfungen ergaben, dass bis auf die Bundesimmobilien­

gesellschaft alle überprüften Recht träger aufglUnd der bereits darge­
stellten organisationsbedingten KontrolldefIzite Probleme bei der belrag-
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lichen, sachlichen oder zeitlichen Richtigkeit der Meldungen an die 
KommAuslria hatten: 

So waren bei der Stadt Graz 24 von 30 Meldungen betreITend Werbe­
aufträge und Medienkooperationen u.a. deshalb unrichtig, weil die Stadt 

mehrfach keine Nettobeträge bekanmgab, Werbemaßnahmen zeitlich 
unrichtig zuordnete und VeranslaltungsfOrderungen sachlich unrich­

tig als Werbeaufträge meldete. Von sechs gemeldeten Förderungen war 
überdies eine deshalb sachlich unrichtig, weil ein Medieninhaber eines 

nichrperiodischen Mediums gefOrden wurde. 

Beim Land Kärnten kamen unrichtige betragliche Meldungen durch 
Eingabefehler hinsichtlich der zeitlichen Zuordnung von Leistungen 
auS Werbernaßnahmen oder durch Rechenfehler zustande. Weiters wur­

den Sponsoringbeträge für die inhalt.liche Gestaltung und Ausstrah­
lung bzw. Verbreitung periodischer Medien unrichtigerweise als Ent­

gelle für Werbemaßnahmen und nicht als Förderungen gemeldet. 

Unrichtige Meldungen des Landes Tirol kamen durch die Nichtein­
haltung des Nettoentgeltgebots, interne Falschmeldungen, unrichtige 

Zuordnung von Werbeaufträgen zum jeweiligen Medium bzw. durch 
eine Doppelberiicksichtigung von Werbeauflrägen in der Medienmel­
dung zustande. 

Die MuseumsQuanier Errichtungs- und Betriebsgesellschaft gab im 
gesamten überpriiften Zeitraum betraglich und sachlich unrichtige 

Meldungen ab. Ursächlich dafür waren individuelle Bearbeitungs- und 

Berechnungsfehler. Diese entstanden durch 

- die Nichtberiicksichtigung einzelner Werbeaufträge oder Gegen­
geschäftsameile bei Werbemaßnahmen, 

- das Heranziehen nicht aktualisiener Prognosekosten für Werbemaß­
nahmen in den Mediaplänen statt der tatsächlich verrechneten Kosten 

sowie 

- die Nichteinhaltung des Nettoentgeltgebots durch einzelne oder 
kombiniene Zurechnung von Skonti, Rabanen, Werbeabgaben, 

Preisnachlässen oder Gutschriften. 

Meldungen der AUVA waren sachlich und betraglieh unrichtig, weil 
zwei periodisch erscheinende Medien als ein Medium gemeldet wurden. 

Bei richLiger Meldung wäre der Teilbetrag für ein Medium unter die 
Bagatellgrenze gefallen. Meldungen waren auch zeitlich und belrag-
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lieh unrichtig, weil die AUVA einzelne lV-Sendebeiträge zwei Quar­

talen zuordnete. 

Sachlich, zeitlich und betraglieh unrichtige Meldungen der NÖ Lan­

deskliniken- Holding kamen durch unrichtige Zuordnung von Wer­
bemaßnahmen sowie durch Verstöße gegen das Nenobetragsprinzip 
zustande, die jedoch im Wesentlichen zu erhöhten Meldungen flihrten. 

Der RH zeigte im Zuge der Überprüfung der AUVA und der NÖ Landes­
kliniken - Holding Auslegungsprobleme hinsichtlich der zeitlich rich­

tigen Meldung von Online- Werbemaßnahmen auf, die mehrfach und 

quartalsübergreifend erscheinen sollen. Während die KommAustria 
der AUVA noch die Rechtsau kunft erteilte, dass eine derartige Wer­
bemaß nah me einmalig - und zwar mit dem Gesamtbetrag zum Erst­

veröffentlichungszeitpunkt - zu melden sei, venrat sie gegenüber der 

NÖ Landeskliniken- Holding hingegen die Auffassung, dass die einzel ­
nen Veröffentlichungen einer solchen Werbemaßnahme zeitlich und 
betraglieh auf die Quartale aufzuteilen sind. Der RH wies die Komm ­

Austria auf ihre unterschiedlichen Rechtsmeinungen zu vergleichbaren 
Sachverhalten hin und vertrat die Ansicht, dass derartige Werbemaß­

nahmen richtigerweise quartalsmäßig zuzuordnen seien. Er empfahl 
daher der KommAustri a, die FAQs auf ihre Homepage dahingehend 
zu ergänzen. 

Das BMFJ gab alle Werbemaßnahmen des BMFJ im überprüften Zeit­

raum richtig bekannt. Die Bekanntgabe von Förderungen war in drei 
Quartalen des überprüften Zeitraums insbesondere wegen der Berück­
sichtigung nichtperiodischer Medien bzw. falscher Beträge unrichtig, 

flihnenjedoch - wie bei der NÖ Landeskliniken-Holding - im Wesent­
lichen zu erhöhten Meldungen. 

Diese _erhöhten- Meldungen sind auch nach Ansicht des Bundesverwal­

tungsgerichts unrichtig, weil den gemeldeten Beträgen keine bekanntga­
bepOichtigen Sachverhalte zu Grunde liegen. Durch diese verzerrte Dar­
stellung der erteilten Aufträge wird der Zweck des Gesetzes, umfassende 
Transparenz bei Werbeauflrägen, Medienkooperalionen und Förderungen 
zu erreichen, vereitelt. (BVwG am 23.02.2015, GZ WI94 2007704- 1/6E) 
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In den acht durchgeführten Prüfungen zeigte der RH eine Reihe von 

Verstößen gegen die Verpflichtung, entgeltliche Werbeeinschaltungen 
als solche zu kennzeichnen, auf, weilers von Verstößen gegen das S3ch­

lichkeitsgebot sowie gegen das sogenannte Hinweis- und Kopfverbot. 

In den zehn Medientransparenz- Richtlinien ist gleichlautend vorge­
sehen, dass bei der Beauftragung einer entgeltlichen Veröffentlichung 
der Auftragnehmer vertraglich dazu zu verpflichten ist, eine eindeu­

tige Kennzeichnung vorzunehmen. Weiters sind Veröffentlichungen in 
Radio- und Femsehprogrammen sowie in Sendungen von Abrufdiens­
ten mit den Worten _entgeltliche Einschaltung des/der- bzw. _eine ent­

geltliche Information des/der- oder _bezahlte Anzeige des/der- jeweils 
unter Beifügung der Bezeichnung des Organs des betreffenden Rechts­

trägers oder eines dieses eindeutig identifizierbaren Logos zu kenn­
zeichnen. Veröffentlichungen in einem periodischen Druckwerk, einem 

wiederkehrenden elektronischen Medium oder auf einer Website sind 
die Worte _entgeltliche Einschaltung- oder _bezahlte Anzeige- deut­

lich sichtbar beizufügen. 

Die durchgeführten Gebanungsüberprüfungen des RH zeigten, dass nur 
die Werbernaßnahmen des BMFJ aufgrund der dokumentierten ver­
traglichen Kennzeichnungsverpflichtung richtig als solche gelenn­
zeichnet waren. Alle übrigen vom RH geprüften Rechtsträger hielten 
die Kennzeichnungspflicht überwiegend nicht oder nur unvollständig 

ein. Davon verstießen das Land Tirol, die AUVA und die NÖ Landeskli­
niken-Holding bei rd. 75 'lb sowie das Land Kärnten bei nahezu 100 'lb 

der Werbernaßnahmen gegen die Kennzeichnungspflicht. 

Das Medientranzparenzrecht regelt, dass audiovisuelle Kommunika­

tion und entgeltliche Veröffentlichungen ausschließlich der Deckung 

eines konkreten Informationsbedürfnisses der Allgemeinheit zu dienen 
haben, das in einem inhaltlichen Zusammenhang mit dem Wirkungs­
bereich des jeweiligen Rechtsträgers steht. Darunter fallen insbeson­

dere Informationen zur Rechtslage sowie Handlungs- oder Verhaltens­
empfehlungen und Sachinfornlationen. Audiovisuelle Kommunikation 
oder entgeltliche Veröffentlichungen, die keinen konkreten Bezug zur 

Deckung eines Informationsbedürfnisses aufweisen und ausschließlich 
oder teilweise lediglich der Vermarktung der Tätigkeit des Rechtsträ­

gers dienen, sind unzulässig (sogenanntes Sachlichkeitsgebot). 

Der RH zeigte in seinen Gebarungsüberprüfungen auf, dass einige Wer­
bemaßnahmen der Stadt Graz und des Landes Kärnten keinen kon ­
kreten Bezug zur Deckung eines lnformatiollsbedürfnisses der A11 -
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gemeinheit hallen und somit nicht ausschließlich Sachinformation 
enthielten. 

Das BMFJ hielt im überprüflen Zeitraum zwar die fonnalen Kriterien des 
Medientransparenzgesetzes im Hinblick auf das Sachlichkeitsgebot ein, 

veranlas tejedoch zusätzliche aufwendige Werbernaßnahmen zu medial 
bereits stark besetzten Themen. Der RH verwies bezugnehmend auf sei­
nen Beridll betreffend die Öffentlichkeitsarbeit im BMLFUW (Reihe Bund 

2013/4, TZ 8) darauf, Printmedien primär durch Presseaussendungen und 

Pressekonferenzen dazu anzuregen, von sich aus über Tätigkeiten des 
Ministeriums zu berichten. Erst wenn darüber hinaus noch ein Bedarf 
an weiterer Sachinformation der Öffentlichkeit besteht, sollten auch 

entgeltliche Schaltungen in Printmedien in Erwägung gezogen werden. 

Die Werbernaßnahmen der übrigen überprüften Rechtsträger enthiel­
ten ausschließlich Sachinformation. 

Das gesetzliche Hinweis- bzw. Kopfverbot galt mr alle acht vom RH 

überprüften Rechtsträger. Danach ist es untersagt, in audiovisueller 

kommerzieller Kommunikation oder entgeltlichen Veröffentlichungen 
auf oberste Organe im Sinne von An. 19 B- VG hinzuweisen bzw. diese 
bildlich darzustellen . 

Der RH zeigte in seinen Gebarungsüberprüfungen auf, dass das Land 
Tirol, die MuseumsQuanier Errichtungs- und Betriebsge eil chaft, die 

NÖ LandeskJiniken- Holding und da BMFJ das Hinweis- bzw. Kopf­
verbot bei entgeltlichen Werbernaßnahmen beachteten. Die Stadt Graz, 
das Land Kärnten, die Bundesimmobiliengesellschaft und die AUVA 

verstießen bei einzelnen Werbeeinschaltungen gegen dieses Verbol. 

Weiters legte der RH bei zwei überprüften Rechtsträgem auch Vorgangs­
weisen offen, durch die nicht nur die Bekanntgabepflicht, sondern auch 

die inhaltlichen Vorgaben, wie das Sachlichkeitsgebot oder das Hinwei -
bzw. das Kopfverbot, rechtlich zulässig umgangen wurden: 

Die NÖ LandeskJiniken-Holding übernahm nur mnfTage vor Inkraft­

treten des Medientransparenzge etzes die Medieninhaberschaft bei bei­
den von ihr an Verlage in Auftrag gegebenen Magazine. Dadurch schie­
den diese als rechtsträgereigene Magazine aus dem Anwendungsbereich 
des Medientransparenzgesetzes aus. Daher musste die NÖ Landeskli­
niken- Holding der Intention des Gesetzgebers, umfassende Transpa ­

renz bei entgeltlichen Veröffentlichungen herbeizuführen, bei beiden 
Magazinen nicht entsprechen. 
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Die Bundesimmobiliengesellschaft als Medieninhaberin eines perio­
dischen Magazins legte im Rahmen einer Versand kooperation mit einem 
Medieninhaber ihr Magazin dessen Printmed.ium bei. Da es sich bei die­
ser Verbreitungsart von Medien um keinen Auftrag zur entgeltlicben Ein­
schaltung einer Werbemaßnahme bandelt, unterlag das Magazin nicht 
den Vorgaben des Medientransparenzgesetzes. Der RH verwies jedoch 
darauf, dass sich durch diese Vorgangsweise eine unbegrenzte Möglich­
keit eröffnet, mit - von der KommAustria als solche bezeichneten - _all­
fälligen Geldern-, die flir die Beilegung eines eigenen Printmediums zu 
einer Tageszeitung geleistet werden, Werbungen bzw. Förderungen über 
ein periodisches Medium abzuwickeln. 

Die Prüfungen des RH belegten, dass die Intention des Gesetzgebers, 
Transparenz bei Medienkooperationen, Werbeaufträgen und Förde­
rungen zu schaffen, keineswegs umfassend gegeben ist: Ein Drinel bis 
die Hälfte der Werbemaßnabmen fiel unter die Bagatellgrenze (Auf­
träge unter 5.000 EUR pro Quartal müssen nicht gemeldet werden). 
Sie scheinen somit auch nicht in den von der KommAustria veröf­
fentlichten Listen auf. 

Bei den Rechtsträgern ergab sich bspw. folgendes Bild: 

Im Land Tirol lagen rd. 52 'lb der Werbeaufträge unter der Bagatell­
grenze. Der Anteil der Bagatellbeträge an den erfassten Gesamtaus­
gaben für Werbemaßnahmen betrug rd. 24 'lb. 

Bei der MuseumsQuartier Errichtungs- und Betriebsgesellschaft lagen 
rd. 56 'lb der Werbeaufträge unter der Bagatellgrenze. Der Anteil der 
Bagatellbeträge an den erfassten Gesamtausgaben flir Werbemaßnah­
men betrug rd. 30 'lb. 

Bei der BundesimmobiliengeseUschaft lagen rd. 78 'lb der Werbeauf­
träge unter der Bagatellgrenze. Der Anteil der Bagatellbeträge an den 
erfassten Gesamtausgaben ftir Werbemaßnahmen betrug rd. 39,S 'lb. 

Bei der ALfVA lagen rd. 70 'lb der Werbeaufträge unter der SagateIl­
grenze. Der Anteil der SagateIlbeträge an den erfassten Gesamtaus­
gaben für Werbemaßnahmen betrug rd. 41'lb. 
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Im Zuge des Nachfrageverfahrens bei der Stadt Graz sowie den Län­
dern Kärnten und Tirol ergab sich folgender Umsetzung stand: 

Die Stadt Graz hat - den Empfehlungen des RH folgend - die Prü­

fung der Vollständigkeit und Richtigkeit der Meldungen zentral im 
Aufgabenbereich der Magistratsdirektion veranken. So wurde in der 

Geschäftseinteilung der Stadt Graz rur die Präsidialabteilung der 
Magistratsdirektion eine ausdrückliche Zuständigkeit für die Voll­
ziehung des Medientransparenzgesetzes vorgesehen. Weiters wurde 

die Kennzeichnungsverpflichtung rur die Entgeltlichkeit von Beiträ­
gen nachweislich eingefühn. Schließlich erfolgte eine Anpa sung der 

Richtlinien rur die Öffemlichkeitsarbeit der Stadt Graz an die Erfor­
dernisse des Medientransparenzrechts, diejedoch noch der politischen 
Beschlussfassung bedarf. 

Das Land Kärnten hat alle Empfehlungen des RH umge eilt. Die Zustän­
digkeit für das Mediemransparenzgesetz wurde in der Geschäftseintei­

lung des Landes in der Abteilung I - Landesamtsdirektion (allg. bzw. 
inhaltl.) und in der Abteilung 2 - Finanzen, Beteiligungen und Wohn­
bau (Bekanntgabepflichten) veranken. Die Dienststellen des Amtes der 
Kärntner Landesregierung wurden mit Erlass vom 15. Mai 2014 ange­

wiesen, alle Emwürfe rur entgeltliche Veröffentlichungen bzw. audio­
visuelle Kommunikation im Sinne des Medientransparenzgesetzes vor 

Auftragseneilung der Abteilung I/UA Marketing und Medienservice 

zur Vorabprüfung ZU übenninein. Damit erfolgt nunmehr eine zen­
trale obligatorische Beuneilung der Werbeaufträge und Medienkoo­
perationen auf die grundsätzliche Übereinstimmung mit den inhalt­
lichen Anforderungen des Mediemransparenzgesetzes.Weiters sind 

mit dem erwähnten Erlass die Dienststellen des Amt der Kärntner 
Landesregierung nochmals auf die bei jeder entgeltlichen Veröffent­
lichung einzuholende venragliche Verpflichtung des Auftragnehmers 

zur Kennzeichnung nach § 2 der Richtlinien des Landes hingewiesen 
worden. Der über das SAP-System generiene Bestellschein ist dahin­

gehend gestaltet worden, dass bei jeder Bestellung von entgeltlichen 
Veröffentlichungen die entsprechende venragliche Verpflichtung samt 
dem genauen Wonlaut der Kennzeichnung enthalten ist. 

Das Land Tirol hat alle Empfehlungen des RH umgesetzt. Die Angelegen­
heiten der Medientransparenz wurden durch die Novelle zur GeschäfLS­
einteilung des Amtes der Tiroler Landesregierung, LGBI. Nr. 106/2014, 

zentral der Abteilung Öffemlichkeitsarbeit zugewiesen. Weiters ist mit 
dem Erlass r. 10, des Landesamtsdirektors vom 2 1.10.2014 die ver­
bindliche Einbindung der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit in die Vor­

bereitung und Abwicklung aller Werbea ufträge, Medienkooperationen 
und Förderungen sowie deren Beuneilung auf ihre Übereinstimmung 
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mit dem Medientransparenzgesetz angeordnet. Der Abteilung Örrent­
lichkeitsarbcit obliegt auch die Prüfung der diesbezüglichen Meldungen 
auf Vollständigkeit und Richtigkeit. 

Durch die Umsetzung der Empfehlungen des RH haben die Stadt Graz, 
das Land Kärnten und das Land Tirol die Voraussetzungen geschaf­
fen , künftig vollständige und richtige Bekanntgaben an die KommAus­
tna ebenso sicherzustellen wie die inhaltlichen Vorgaben des Medien­
transparenzrechts. 
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Mit dem - im Rahmen des sog. _Transparenzpaketes· - beschlossenen 
Paneiengesetz 2012 (PanG), BGB\. I Nr. 56/2012 (nunmehr in der Fas­

sung BGB\. I Nr. 84/2013) wurden dem RH umfangreiche Sonderaufga­
ben übenragen. Für ihn ind damit zusätzliche neue Verwaltungsaufga­

ben und somit prüfungsfremde Tätigkeiten verbunden, wie er ausfuhrlich 
in seinem im Juli 2015 veröffentlichten Bericht .Sonderaufgaben des RH 

nach dem Paneiengesetz 2012·, Reihe Bund 2015/10, darlegte. 

Als Resümee seiner nach dem PanG wahrzunehmenden Tätigkeiten 
war vom RH - nach dem erstmaligen Ablauf seiner jährlichen Auf­

gaben i.Z.m. den Rechenschaftsberichten der politischen Paneien für 
das Jahr 2013 - festzustellen, dass sich die Rolle des RH im Rahmen 

des PanG im Wesentlichen auf die Entgegennahme, formale Kon­
trolle und Veröffentlichung von den in den Rechenschaftsberichten 
enthaltenen Informationen über die politischen Paneien in Österreich 

beschränkt. Mangels Einrichtung entsprechender originärer Einschau­
und Prüfungsrechte im Bereich der politischen Paneien ist dem RH 
eine Beuneilung der Vollständigkeit und Richtigkeit der Inhalte nicht 

möglich. 

Die Veröffentlichung der Rechenschaftsberichte sowie der Befragungs­
ergebnisse zu Rechtsgeschäften mit Beteiligungsunternehmen der Par­

teien lassen eine inhaltliche Kontrolle durch den RH vermuten, eine sol­
che ist jedoch im PanG nicht vorgesehen und daher auch nicht möglich. 

Ein wesentliches Ziel des PanG - umfassende Transparenz hinsicht­
lich der Paneienfmanzierung aller Paneien in Österreich - ist nicht 
erreicht. Nur ein geringer Anteil jener Paneien, die der Rechenschafts­

pflicht gemäß PanG unterliegen, übernlittelten einen Rechenschafts­
bericht für das Jahr 2013. Außerdem fehlte die Transparenz über die 

Vermögens ituation der Panei, den tat ächlichen Aufwand fur Wahl­
werbungsausgaben sowie die Verwendung der Paneienfcirderung. 

Das PanG enthält detailliene Regelungen über die im Rechenschaftsbe­
richt auszuweisenden Inhalte. Trotz der vorgelagenen Kontrolle durch 
die Winschaft prüfer enthielten die Rechenschaftsberichte konkrete 
Anhaltspunkte für Unrichtigkeiten und Unvollständigkeiten; der RH 
teilte diese dem Unabhängigen Paneien- Transparenz- Senat (UPTS) mit. 
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Diese prüfungsfremden Aufgaben nach dem PartG sch ränken die 

Wahrnehmung der Kernaufgaben des RH - die Durchführung von 
Gebarungsüberprüfungen und seine Beratungstätigkeit - ein. 

Für die Durchführung der Sonderaufgaben nach dem PartG war im 
Berichtsjahr bis Ende November 2015 ein Personalaufwand von rd. 

600 Prüfertagen erforderlich. Mit demselben Aufwand härte der RH 
etwa zehn Stichproben-oder Follow-up-Überprüfungen durchführen 

können. 

Bis Mitte Juli des Berichtszeitraum konzentrierte sich die Tätigkeit des 

RH im Zusammenhang mit dem PartG - aufgrund konkreter Anhalts­
punkte für Unrichtigkeiten und Unvollständigkeiten in allen dem RH 
übermittelten Rechenschaftsberichten - auf das im § 10 PartG vorge­

sehene Verfahren für die Kontrolle der Rechenschaftsberichte 2013 und 

auf die Durchführung der Befragung aller der RH - Kontrolle unterlie­
genden RechtSlräger hinsichtlich Rechtsgeschäften mit Beteiligungs­
unternehmen. Ab Ende September begann die Kontrolle der - für das 

Jahr 2014 übermittelten - Rechenschaftsberichte der Parteien. Dane­
ben erfolgte ganzjährig laufend die Veröffentlichung von Spenden 
über 50.000 EUR auf der Website des RH. 

Der RH hat gemäß § 6 Abs. 5 PartG Spenden, die im Einzelfall die 

Höhe von 50.000 Euro übersteigen, unter Angabe des Namens und der 
Anschrift des Spenders auf seiner Websitc zu veröffentlichen. 

Im Jahr 2015 wurden dem RH bis wm Redaktionsschluss insgesamt 
elf derartige Spenden gemeldet, die der RH gesetzeskonform auf sei­

ner Website Iwww.rechnungshof.gv.atlveröffentlichte. 

Politische und wahl werbende Parteien dürfen von den in § 6 Abs. 6 
PartG aufgelisteten natürlichen oder juristischen Personen keine 
Spenden annehmen. Nach dieser Bestimmung unwlässige Spen­
den sind von der Partei unverzüglich, spätestens mit Einreichung 

des Rechenschaftsberichts für das betreffende Jahr, an den RH wei­
terzuleiten. Der RH hat die eingehenden Beträge auf einem geson­

derten Konto zu verwahren. Gemäß § 6 Abs. 8 PartG hat der RH die 
innerhalb eines Kalenderjahres eingegangenen Beträge w Beginn des 

darauf folgenden Kalenderjahres an Einrichtungen, die mildtätigen 

oder wissenschaftlichen Zwecken dienen, weiterzuleiten. 
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Im Zuge des Stellungnahmeverfahrens zum Rechenschaftsbericht 2013 

leitete die ÖVP im Februar 2015 eine als unzulässig erachtete Spende 
von 5.000 EUR an den RH weiter. 

Zu Beginn des Kalenderjahres 2016 wird der RH diese und etwaige 

weitere bis dahin eingegangene unzulässige Spenden an mildtätige 
oder wissenschaftliche Einrichtungen entsprechend der gesetzlichen 
Vorgaben weiterleiten. 

Für das Rechenschaftsjahr 2013 hallen insgesamt zehn politische Par­

teien (BZÖ. FPÖ. DIE GRÜNEN - DIE GRÜNE ALTERNATIVE. KPÖ. 
Bürgerforum Tirol - Liste Fritz. NEOS. ÖVP. SPÖ. Team Slronach für 
Österreich und vorwäns Tirol) dem RH testiene Rechenschaftsberichte 

übermillell. 

Das Verfahren zur formalen Prüfung der Rechenschaftsberichte gemäß 

§ 10 PanG verursachte - trotz vorheriger Prüfung und Bestätigung 
durch zwei vom RH bcstellte Winschaftsprüfer - aufgrund zahlreicher 
konkreter Anhaltspunkte für unrichtige oder unvollständige Angaben 

einen hohen Verwalrungsaufwand. 

Wenn der RH feststellt. dass der Rechenscha fisbericht einer Panei den 
Anforderungen des PanG entspricht. muss er den Rechenschaftsbe­

richt gemäß § 10 Abs. 3 PartG samt Spenden- . Sponsoring- und Inse­
ratenliste. Liste der Beteiligungsunternehmen der Paneien und Ergeb­

nissen der Befragung der seiner Kontrolle unterliegenden Recht träger 
zu Rechtsgeschäften mit Beteiligungsunternehmen der Paneien ver­
öffentlichen. 

Im Zeitraum März bis Juli 2015 veröffentlichte der RH daher die aktu­
alisierten Rechenschaftsberichte 2013 der zehn Paneien samt Datum 

des Einlangens der Ersrversion des Rechenschaftsberichts und der Ver­
öffentlichung auf seiner Website. Der RH wies zudem auf seiner Web­

site bei jedem Rechenschaftsbericht explizit auf etwaige Milleilungen 
an den UPTS hin. 

Gemäß § 5 Abs. 6 PanG hat der RH die ihm von den Paneien im 
Rechenschaftsbericht bekannt gegebenen Beteiligungsunternehmen 
(das sind Unternehmen. an denen ei ne Panei oder eine ihr nahestehende 
Organi ation oder eine Gliederung der Panei. die eigene Rechtsper­

sönlichkeit besitzt. beteiligt sind) den seiner Kontrolle unterliegenden 
Rechtsträgern mitzuteilen. Er hat diese Rechtsträger aufzufordern. ihm 
binnen eines Monats den Gesamtbetrag der zwischen den Rechtsträ-
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gern und jedem einzelnen der Beteiligungsunternehmen im Berichts­
zeitraum des Rechenschaftsberichts abgeschlossenen Rechtsgeschäfte 

bekannt zu geben. 

In ihren bis Ende Oktober übermittelten Rechenschaftsberichten für 
das Jahr 2013 hatten die Parteien insgesamt 83 Beteiligungsunterneh­

men (43 der SPÖ, 39 der ÖVP, eines der DIE GRÜNEN - DIE GRÜNE 
ALTERNATWEj ausgewiesen. Da die Daten der Beteiligungsunterneh­

men unvollständig waren, gaben die Parteien im Rahmen des Stel­
lungnahmeverfahrens weitere, in der Erstversion der Rechenschafts­
berichte nicht enthaltene Beteiligungsunternehmen (24 der SPÖ, eines 

der ÖVPj bekannt. Durch die verzögerte Bekanntgabe der Beteiligungs­
unternehmen durch die Parteien musste die Befragung der kontrollun­

terworfenen Rechtsträger über die Rechtsgeschäfte mit Beteiligungsun­
ternehmen der Parteien in zwei Tranchen (November/Dezember 2014, 
Februar/März 2015) erfolgen. 

Der RH stellte fest, dass die Meldequote bei der Befragung der seiner 
Kontrolle unterliegenden Rechtsträger mit je 84% grundSätzlich hoch 
war, insbesondere angesichts der Tatsache, dass die Nicht-Abgabe der 

Meldung mit keiner Sanktion bedroht war. 

Der RH befragte rd. 6.000 Rechtsträger hinsichtlich ihrer Rechtsge­

schäfte mit 108 Beteiligungsunternehmen der Parteien im Jahr 2013. 
Der Gesamtbetrag der dem RH gemeldeten Rechtsgeschäfte zwischen 
Unternehmen mit Parteienbeteiligung und dem öffentlichen Bereich 

betrug rd. 71 ,66 Mio. EUR. 

Detaillierte Auflistungen der gemeldeten Rechtsgeschä fte der Rechts­

träger mit den Beteiligungsuntemehmen der Parteien veröffentlichte 
der RH auF seiner Website. Die Daten werden sowohl als PDF- Datei 

als auch als CSV- Datei - diese auch auf der Open Government Data 

Plattform (www.data.gv.at) - zur Verfiigung gestellt und sind damit 
auch elektronisch verarbeitbar. 

Der RH versuchte, das Stellungnahmeverfahren generell zur Richtigstel­

lung der Rechenschaftsberichte zu nutzen und konnte in vielen Fällen 
auch eine Korrektur erreichen; er wirkte bspw. auf die Sicherstellung 
eines einheitlichen und vollständigen Aufbaus der Berichte, die Glie­

detung der Spendenliste, die Vollständigkeit der ausgewiesenen Spen­
den und Beteiligungsunternehmen der Parteien sowie den transpa­

renlen und vergleichbaren Ausweis VOll Einnahmen und Ausgaben hin. 
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Wahlwerbungsausgaben 

In mehreren Fällen er.;tattete der RH Mitteilungen an den UPTS in 
Bezug auf die Rechenschaftsberichte 201 J , weil konkrete Anhalts­
punkte flir sanktionierte Ver.;töße gegen das PartG vorlagen. Darüber 

hinaus stellte der RH im Zuge seiner Prüfung auch Ver.;töße gegen 

die Transparenzbestimmungen in den Rechenschaftsberichten fest, 
flir die keine Sanktionen vorgesehen waren ; auch in Bezug auf diese 
informiene der RH den UPTS, wenn das Stellungnahmeverfahren die 
konkreten Anhaltspunkte flir unrichtige oder unvollständige Anga­

ben nicht ausräumte. Desgleichen informierte der RH den UPTS im 
Falle von vermuteten Ver.;tößen gegen landesgesetzliche Vor.;chriften. 

Der UPTS ist zur Verhängung von Geldbußen und Geldstrafen nach 

dem PartG beim BKA eingerichtet (§ 11 Abs. 1 und 2 PanG). Der UPTS 
kann aufgrund einer vom RH er.;tatteten Mitteilung - in den vom 

PartG genannten Fällen - über die Pane i mit Bescheid eine Geldbuße 
verhängen (§ 12 Abs. 1 PanG). 

Die nachstehende Über.;icht zeigt, zu welchen Angelegenheiten der 
RH Mitteilungen an den UPTS er.;tallete und welche Entscheidung der 

UPTS dazu traf (die Bescheide des UPTS betreffend die Verhängung 
von Geldbußen sind auf seiner Website veröfTentlicht): 

Entscheidung des UPTS Partei 

Überschreitung des Höchstbetrages der Geldbuße 300.000 EUR ÖVP 

Wahlwerbungsausgaben bei der Wahl zum Geldbuße 15.000 EUR SPÖ 
Nationalrat Geldbuße 567.000 EUR Team Stronach 

Überschreitung des Höchstbetrages der 
Wahlwerbungsausgaben bei der Wahl zum Geldbuße 100.000 EUR ÖVP 
Landtag in Niederösterreich 

Überschreitung des Höchstbetrages der 
Keine Zuständigkeit des UPTS für Wahlwerbungsausgaben bei der Wahl zum Team Stronach 

Kärntner Landtag landesgesetzliche Vorschriften 

Mögliche Unvollständigkeit bzw. Unrichtigkeit 
des Ausweises der Wahlwerbungsausgaben bei Einstellung des Verfahrens SPÖ 
der Wahl zum Kärntner Landtag 

-'--
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Möglicher unvollständiger Nachweis 
der Einhaltung der Beschränkung der 
Wahlwerbungsausgaben (keine Angabe von 
Summen, wenn diese unter den gesetzlichen 
Höchstgrenzen lagen; keine Aufschlüsselung 
nach Ausgabenkategorien gemäß § 4 Abs. 2 
PartG) 

Ausweis der Einnahmen und Ausgaben 

Möglicher unvollständiger Ausweis zur 
Landesorganisation Niederösterreich 

Mögliche Unvollständigkeit der Ausgaben der 
Landesorganisation Kärnten 

Mögliche Unrichtigkeit der Angaben hinsichtlich 
eines Darlehens an die Landesorganisation 
Kärnten 

Mögliche Unrichtigkeit bzw. Unvollständigkeit 
des Rechenschaftsberichts durch Abweichung 
von der Einnahmen- Ausgaben- Rechnung 

Spenden 

Mögliche Unvollständigkeit des Ausweises von 
Spenden auf Gemeindeebene 

Verspäteter gesonderter Ausweis einer Spende 
über 3.500 EUR (§ 6 Abs. 4 PartG) 

Verspäteter gesonderter Ausweis von zehn 
Spenden über 3.500 EUR (§ 6 Abs. 4 PartG) bzw. 
über der jeweiligen landesgesetzlichen Grenze 

Verspäteter gesonderter Ausweis von Spenden 
über 1.000 EUR im Rechenschaftsbericht 
(liroler Parteienfinanzierungs- und 
Klubförderungsgesetz 2012) 

Mögliche Annahme von ausweis- bzw. 
meldepflichtigen Spenden durch den Verein 
.Anliegen für Österreich" (§ 6 Abs. 4 bzw. 5 
PartG) 

Annahme einer unzulässigen Spende (§ 6 Abs. 6 
PartG) 

Mögliche Annahme unzulässiger Spenden vom 
Parlamentsklub 

Mögliche unzulässige Spenden vom 
Parlamentsklub der Partei bzw. von 
Landtagsklubs 

88 

R -
H 

Einstellung des Verfahrens ÖVP 

I 

Geldbuße 15.000 EUR BZÖ 

Einstellung des Verfahrens KPÖ 
~ 

Einstellung des Verfahrens KPÖ 

Einstellung des Verfahrens SPÖ 

Einstellung des Verfahrens FPÖ 

Keine Veranlassung für Tätigwerden 
(Gesetz räumt eine NEOS 
Verbesserungsmöglichkeit ein) 

Einstellung des Verfahrens ÖVP 

Einstellung des Verfahrens SPÖ 

Keine Zuständigkeit des UPTS für 
vorwärts lirol 

landesgesetzliche Vorschriften 

Einstellung des Verfahrens ÖVP 

Einstellung des Verfahrens ÖVP 

Einstellung des Verfahrens BZÖ 

Einstellung des Verfahrens FPÖ 

Einstellung des Verfahrens SPÖ 
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Tätigkeiten des RH im Zusammenhang 
mit dem Parteiengesetz 

Beteiligungsunternehmen 

Entscheidung wird einer gesonderten 
Mögliche Unvollständigkeit der liste der 
Beteiligungsunternehmen 

bescheidmäßigen Erledigung SPÖ 
vorbehalten 

-
Einstellung des Verfahrens ÖVP 

Ausweis von Gliederungen 

Mögliche Nichteinbeziehung von Gliederungen 
der Partei 

Einstellung des Verfahrens ÖVP 

Zahlungen LZ.m. nahestehenden Organisationen 

Mögliche Unvollständigkeit hinsichtlich 
auszuweisender Zahlungen im Zusammenhang 
mit ,nahestehenden Organisationen' 

Einstellung des Verfahrens ÖVP 

Mögliche Unvollständigkeit des 
Rechenschaftsberichts in Hinblick auf Angaben 
zu nahestehenden Organisationen 

Einstellung des Verfahrens SPÖ 

Prüfungsvermerk 

Mögliche Unvollständigkeit der 
Wahlwerbungsausgaben und des Ausweises von 
Spenden. Sponsoring und Inseraten 

Keine Veranlassung zu weiteren 
Er mi t tlu ngsschritten 

Team Stronach 

Quellen: Mitteilungen des RH an den UPTS. Entscheidungen des UPTS; Darstellung RH 

Entgegennahme und 
Kontrolle der Rechen­
schaftsberichte 2014 

Bund 2015/18 

Bis Redaktionsschluss übermittelten neun Parteien dem RH ihre 
Rechenschaftsberichte rur das Jahr 2014, die Partei Team Stronach 

flir Österreich zugleich einen Nachtragsbericht hinsichtlich ihrer Wahl­
werbungsausgaben zum Rechenschaftsbericht 2013. Die Rechenschafts­

berichte der Parteien Bürgerforum Tirol - Liste Fritz, DIE GRÜNEN -
DIE GRÜNE ALTERNATIVE, FPÖ, NEOS, Team Stronach flir Österreich 
und vorwärts Tirol für 2014 langten fristgerecht bis zum 30. Septem­

ber 2015 ein. Die Berichte der KPÖ bzw. der ÖVP und der SPÖ wurden 
innerhalb der - von den Parteien nach § 5 Abs. 7 PartG beantragten 
und vom RH gewährten - Fristerstreckung bis 14. bzw. 28. Okto­

ber 2014 übermittelt. Vom BZÖ, das dem RH - Ende Februar 2015 -
den Rechenschaftsbericht für das Jahr 2013 übermittelt hane, langte 
für das Jahr 2014 bis Redaktionsschluss kein Bericht ein. 

Übrigens hat der RH in seinem Sonderbericht zum Paneiengesetz (Reihe 
Bund 2015/10) kritisch festgestellt, dass es aus Sicht der Parteien gün­
stiger sein kann, keinen Rechenschaftsbericht abzugeben, da dies nicht 
sanktioniert wird. 

Hinsichtlich der dem RH für das Jahr 2014 übermittelten Berichte war 
aufgrund der zum Berichtszeitpunkt laufenden Kontrolle bzw. erfor­
derlicher Stellungnahmeverfahren bis zum Redaktionsschluss noch 
kein Rech enschaft bericht auf der Website des RH zu veröffentlichen. 
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§ 14 Abs. 2 PartG überträgt dem RH die Aufgabe der Valorisierung der 

Höchstgrenzen /Ur Wahlwerbungsausgaben sowie der Offenlegungs­
pnichten bei Spenden. Das PartG enthält in § 14 eine Valorisierungs­

regel, die ab dem Jahr 2015 anzuwenden war. 

Ausgangspunkt /Ur die Valorisierung im Jahr 2015 war die Verände­

rung des Verbraucherpreisindex {VPII 2010 des Jahres 2014 gegen­
über dem Jahr 2013. Die Anpassung von Beträgen hat erst zu erfol­

gen, wenn sich der VPI 2010 um mehr als 5 'Ib erhöht. 

Laut Bekanntgabe der Statistik Austria vom 24. Februar 2015 ergab 
sich eine Erhöhung des Wertes des VPI 2010 /Ur das Jahr 2014 gegen­

über dem Jahr 2013 um 1,7 'Ib. Die gesetzliche Schwelle von 5 'Ib, ab 
deren Überschreiten Änderungen des VPI 2010 zu berücksichtigen und 

Beträge entsprechend anzupassen sind, war damit nicht überschritten. 
Somit blieben die im PartG genannten Beträge vorerst unverändert. 
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Internationales 
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Bund 2015/18 

a , nt d • 

Peer Reviews zur Unabhängigkeit 
Ein ADA/INTOSAI Projekt unter der Federführung des RH 

Funktionierende, das heißt starke und unabhängige Oberste Rech­

nungskontrollbehörden (ORKB) sind ein essentieller Grundbestand­
teil eines funktionierenden Staatsgemges und tragen wesentlich zur 

Bekämpfung von Korruption und Misswil1schart bei. 

Bereits 1977 in der Deklaration von Uma (lSSA I 1) und 2007 in der 

Deklaration von Mexiko (lSSAI 10) sowie 2011 und 2014 in zwei Reso­
lution der Generalversammlung der Vereinten Nationen (A/66/209 und 

A/69/228) wurde unterstrichen, dass die Unabhängigkeit von ORKB 
die wichtigste Grundlage ist, um ihre Prüftätigkeit rrei und objek­

tiv durchführen zu können und somit einen wesentlichen Beitrag zu 
Good Govemance, Transparenz und Rechenschartspflicht zu leisten. 

Doch gerade in EntwickJungsländern s ind das Fehlen dieser Wel1e und 

daraus resultierende weitere Missstände ort da größte Hemmnis aur 
dem Weg zu einer stabilen Demokratie und wil1Schartlicher Eigen­
ständigkeit. Die Ergebnisse einer internationalen Umrrage 10 besagen 
zudem, dass 40 'lb der ORKB weltweit in ihrer Unabhängigkeit - von 

einer unzulässigen Einmischung der Exekutive in den Budgetierungs­
prozess über die rreie Wahl der Prürungsthemen und Möglichkeit der 

Veröffentlichung von Berichten bis hin zur Personalauswahl etc. -
eingeschränkt und mitunter sogar stark gefährdet sind. 

Vor diesem Hintergrund hat der RH in seiner Funktion als Generalse­
kretariat der INTOSAI in Kooperation mit der Austrian Development 
Agency (ADA) Anrang des Jahres 2015 ein Peer- Review- Projekt zur 

Prüfung der Unabhängigkeit von ORKB ins leben gerufen. Im Rah ­
men dieses Projekts soll 

- anhand von Peer Reviews bei sieben nationalen Rechnungshöfen 
eine Analyse zur Umsetzung der acht Prinzipien der Unabhängig­
keit nach der Deklaration von Mexiko (lSSAI 10) einschließlich ent­
sprechender nationaler Empfehlungen erarbeitet werden; daraur 
aufbauend soll 

ein Querschnitt bericht mit Empfehlungen für Maßnahmen aur 
internationaler Ebene und 

10 2014101 Global Survoyl Globa l S,oc"aking Repon 2014 
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- ein Bericht zu den im Zusammenhang mit der Durchführung der 

Peer- Reviews gewonnenen Erfahrungen entstehen sowie abschlie­
ßend 

- ein konkreter Maßnahmen- bzw. Handlungsplan für die internati­
onale Gemeinschaft erstellt und im Rahmen einer internationalen 

Konferenz verabschiedet werden. 

1m Zuge des Projekts werden an insgesamt sieben ORKB aus allen 
sieben 1NTOSAI Regionen - Afrika. arabischer Raum, Asien, Kari ­

bik, Lateinamerika, paziflscher Raum und Nicht-EU-Europa - Peer 
Reviews durchgeführt. Dabei werden Probleme der einzelnen ORKB 

in Bezug auf die Unabhängigkeit, deftniert nach den Internationalen 
Normen der Obersten Rechnungskontrollbehörden (ISSAls), identifl­

ziert und Empfehlungen zur Lösung dieser Probleme ausgesprochen. 
Die Berichte zu den Peer Reviews sollen ftir die ORKB effektive Werk ­
zeuge sein, um damit Maßnahmen zur Stärkung der Unabhängigkeit 

in die Wege zu leilen, Parlamente, Medien und die Öffentlichkeit über 
den Status ihrer Unabhängigkeit aufzuklären und etwaige Follow- up­

Maßnahmen einzuleiten. 

Der Fokus liegt dabei auf den in der Deklaration von Mexiko defl­
nierten acht Prinzipien der Unabhängigkeit von ORKB: 

- Angemessener und wirksamer verfassungsrechtlicher Rahmen; 

- Unabhängigkeit der ORKB-Leiter und "Mitglieder"; 

- Ausreichend breit gefasste Priifungskompetenz und Ermessensfrei­
heit in der Erftillung der obliegenden Aufgaben; 

- Uneingeschränkter Zugang zu Informationen; 

- Recht und Pflicht zur Berichterstattung; 

- Freiheit, über Inhalt und Zeitpunkt von Priifungsberichten zu ent­

scheiden; 

- Bestehen eines Follow-up-Mechanismus; 

- Finanziellei wirtschaftlichel administrative Unabhängigkeit sowie 

ausreichende Ressourcen. 

Die ADA rördert das Peer-Review-Projekt mit einer Summe von ins­
gesamt EUR 300.000. Dariiber hinaus werden beträchtliche Sachlei-
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stungen von anderen ORKß in Form von Prüfpe!'5onal geleistet: sechs 
ORKB - die ORKB Ägypten, Bahamas, Brasilien, Ghana, Japan und Mol­
dau - entsenden jeweils eine Prüfenn bzw. einen Prüfer flir die Peer­
Review-Teams. Der RH übernimmt die verantwortungsvolle Aufgabe 
der leitung der einzelnen Peer Reviews und stellt flir deren Durchflih­
rung 20 Prüfennnen und Prüfer zur Verfligung. 

Das langfristige Ziel des Projekts ist es, die Transparenz und die Rechen­
schartspnicht der öffentlichen Finanzgebarung in sieben ausgewählten 
ländern der sieben INTOSAI Regionen zu stärken. Dabei sollen nicht 
nur die sieben nationalen ORKB, Parlamente und Regierungen in den 
ausgewählten Projektländern Albanien, Älhiopien, Bhutan, Ecuador. 
Trinidad und Tobago. Tunesien und Vanuatu von dem Projekt proft ­
tieren. sondern in Folge übergreifend auch die gesamte INTOSAJ sowie 
die Zivilgesellschaft einen nachhaltigen Nulzen daraus ziehen. 

Die folgenden vier Einzelergebnisse. die im laufe des dreijährigen Pro­
jektzeitraums erarbeitet werden, sollen in ihrer Summe einen signi­
fIkanten Beitrag zur internationalen Bewusstseinsbildung über die 
Notwendigkeit unabhängiger ORKß zur Ausübung der externen öffent­
lichen Finanzkontrolle leisten: 

Ergebnis I: 

Die sieben ausgewählten ORKß sollen bis Mitte des Jahres 20 16 einen 
Peer-Review-Bericht und damit ein wirksames Instrument flir natio­
nale Follow- up- Maßnahmen und zur Kommunikation mit ihren Par­
lamenten und den Medien erhalten. 

Die Berichte werden jeweils eine Analyse zur Umsetzung der acht Prin­
zipien der Unabhängigkeit nach der Deklaration von Mexiko (lSSAI 10) 

enthalten. Ebenso sollen Empfehlungen flir mögliche ORKB- interne 
und nationale Maßnahmen zur Stärkung jener Elemente der Unabhän­
gigkeit, bei denen es Verbesserungsbedarf gibt. ausgesprochen werden. 

Ergebnis 2: 

Bis Ende des Jahres 2016 soll ein Querschnittsbericht (Cross-cutting 
Report) , der übergreifende Themen aus allen sieben Peer Reviews 
erfasst und dahingehend Empfehlungen rur Maßnahmen auf interna­
tionaler Ebene zur Stärkung von ORKB anführt, erstellt werden. 
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Dieser Bericht soll jene Bereiche aufzeigen, wo in Bezug auf die Unab­
hängigkeit von ORKB Handlungsbedarf auf internationaler Ebene hin­
sichtlich Kapazitätsaufbau, der Entwicklung von Normen etc. besteht. 
Im Weiteren oll dieser Bericht allen INTOSAI -Organen sowie den Ver­
einten Nationen und der internationalen Gebergemeinschaft vorge­
legt werden. 

Ergebnis ): 

Bis Ende des Jahres 2016 soll allen INTOSAI- Mitgliedem und Organen 
ein Bericht zu den im Zusammenhang mit der Durchführung der Peer­
Reviews gewonnenen Erfahrungen (lessons-learnt Report) zur Ver­
fUgung gestellt werden. 

Im Sinne eines Leitfadens fUr weitere ähnliche Peer Reviews soll die­
ser Bericht neben einer Analyse zu Nutzen und Effizienz diverser in 
den Peer Reviews angewandten Methoden und Aktivitäten auch Infor­
mationen über gute und schlechte Erfahrungen bzw. Handlungswei­
sen enthalten. 

Ergebni 4: 

Basierend auf den Empfehlungen aus den sieben Peer Reviews und 
dem daraus resultierenden Querschnitlsbericht soll bi Ende des Jah­
res 2017 ein konkreter Maßnahmen- bzw. Handlungsplan fUr die inter­
nationale Gemeinschaft erstellt und im Rahmen einer Konferenz in 
Wien unterzeichnet werden. Dieser Plan soll konkret festlegen, wel­
che Kapazitätsaufbaumaßnahmen auf internationaler Ebene durchzu­
fUhren sind, um ORKB weltweit nachhaltig zu stärken. 

Gleichzeitig bringt dieses Peer Review Projekt auch großen Nutzen fUr 
den RH: einerseits bietet es den Prüferinnen und Prüfern die Gelegen­
heit, von anderen Prüfern, aber auch von der reviewten Stelle zu lernen, 
und stellt damit auch eine praktische Bildungsmaßnahme im internati­
onalen Kontext dar. Andererseits kommt das von den Prüferinnen und 
Prüfern im Rahmen des Peer Reviews bei der geprüften Stelle erworbene 
Wissen über Organisation und Arbeitsweise sowie Umsetzung internati­
onaler Standards auch dem RH zugute, wird damit doch weiteres Know­
how im RH aufgebaut. Die auf diese Wei e erfolgende Vernetzung von 
internationalem Wissen mit der PrüftäLigkeit fUhn zu einem weiteren 
Ausbau der Position des RH als international fUhrende Oberste Rech­
nungskontrollbehörde. 
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Peer Reviews zur Unabhängigkeit 

Projektabwicklung 

Bund 2015/18 

Schließlich leistet dieses Peer Review auch einen wesentlichen Beilrag 
zum efTektiveren EinsalZ österreichischer Entwicklungszusammen­

arbeits-Gelder: Durch die Stärkung von Rechnungshöfen in Schwer­
punktgebieten der ADA wird die Kontrolle öfTentlicher Mittel vor On 

verbessen und damit auch ein gesteigener NUlzen im Sinne der Ent­
wicklungshilfe gestiftet. 

Die Projektidee wurde erstmals im Rahmen der 66. Präsidialtagung 
der INTOSAI im November 2015 in Wien im größeren internationalen 

Rahmen präsentien. In weiterer Folge wurde von der Internationalen 
Abteilung des RH in ihrer Funktion als Generalsekretariat der INTO ­
SAI in Abstimmung mit der ADA ein erstes Konzept zur Durchftihrung 
des Projekts erarbeitet. Das Project Proposat zum Peer-Review- Pro­

jekt wurde schließlich Anfang März 2015 zwischen ADA und INTOSAI 
vcnraglich flxien. Die Feinausarbeitung und Ab timmung der einzel­

nen Projektschritte samt aller erforderlichen Projektunterlagen ILogi­

rat Framework als logischer Bezugsrahmen ftir das Projekt, detail ­
liener Budget- und Zeitplan, Konzept ftir Monitoring und Evaluierung 
des Projekts, Umwelt- und Genderanalysel wurde im September 2015 

abgeschlossen. 

Um die teilnehmenden ORKB zu ermitteln, kontaktiene das General e­

kretariat der INTOSAI bereilS im Jänner 2015 die Sekretariate der sie­

ben INTOSAI-Regionen - AFROSAI ftir die afrikanische Region, ARA­
BOSAI ftir den Arabischen Raum, ASOSAJ ftir Asien, CAROSAI ftir die 
Karibik, EUROSAI ftir Europa samt Nachfolgestaaten der Sowjetunion, 

OLACEFS ftir Lateinamerika und PASAJ ftir den Pazifischen Raum -
mit der Bitte um Unterstützung in der Identifikation potenzieller Pan­
ner- ORKB. Insgesamt 23 ORKB aus allen Regionen bekundeten in Folge 

ihr Interes e an der Teilnahme am Peer-Review-Projekt. 

Unter Berücksichtigung der ADA-Schwerpunktländer sowie nach 
Gesprächen bzw. Abstimmung mit der INTOSAI Entwicklungsinitia­
tive (IDI) wurden bis Mitte des Jahres 2015 schließlich die 14 im Projekt 
teilnehmenden ORKB eruien: sieben ORKB, die sich einer Peer Review 
unterziehen werden und neben dem RH sechs weitere ORKB, die Per­
sonal ftir die Peer- Review- Teams zur Verftigung stellen. 

In nach tehender Grafik sind die Projektpanner ADA und INTOSAI 
sowie die Konstellation der am Projekt teilnehmenden ORKB in den sie­
benlNTOSAI Regionen dargestellt. Jeweils drei Prüferinnen bzw. Prüfer 

des RH sowie eine Prüferin bzw. ein Prüfer einer ORKB aus der Region 
bilden ein Team zur Durchftihrung der Peer Review an einer ORKB der 
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Region (die PASAI bildet hierbei eine Ausnahme. das Review Team. 
bestehend aus zwei Prüferinnen. stellt in diesem Fall allein der RH): 
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Die Auswahl der 20 vom RH ent andten Prüferinnen und Prüfer ftir die 
Peer- Rcview-Teams erfolgte in einem RH - internen Verfahren, Nach 
Vorauswahl der eingegangenen schriftlichen Bewerbungen (einschließ­
lich Motivationsschreiben und Darlegung internationaler Erfahrungen 
und Bekanntgabe von SpraChkenntnissen in den erforderlichen Arbeits­
sprachen) wählte eine Kommission. bestehend aus Vertreterinnen und 
Vertretern der Dienstgeber- sowie Dienstnehmerseite. nach Mehrheits­
entscheid die 20 RH - Mitglieder für die Peer- Review-Teams aus, 
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